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1) GVBl. II 325-30

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Neuordnung des Disziplinarrechts

Vom 21. Juli 2006
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Änderung des Hessischen Verwaltungszustellungsgesetzes 7

Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 8

Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 9

Änderung des Zweiten Überleitungsabschlussgesetzes 10

Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 11

Änderung der Hessischen Landkreisordnung 12

Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rechnungshof 13

Schlussvorschriften 14

Artikel 11)

Hessisches Disziplinargesetz (HDG)

Inhaltsübersicht

E R S T E R   T E I L

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Persönlicher Geltungsbereich
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
§ 3 Verhandlungsunfähigkeit und 

Abwesenheit
§ 4 Bevollmächtigte und Beistände
§ 5 Zustellung
§ 6 Ergänzende Anwendung anderer

Gesetze
§ 7 Gebot der Beschleunigung

Z W E I T E R   T E I L

Disziplinarmaßnahmen

§ 8 Arten der Disziplinarmaßnahmen
§ 9 Verweis
§ 10 Geldbuße
§ 11 Kürzung der Dienstbezüge
§ 12 Zurückstufung
§ 13 Entfernung aus dem Beamtenver-

hältnis

§ 14 Kürzung des Ruhegehalts
§ 15 Aberkennung des Ruhegehalts
§ 16 Bemessung der Disziplinarmaß-

nahme
§ 17 Zulässigkeit von Disziplinarmaß-

nahmen nach Straf- oder Bußgeld-
verfahren

§ 18 Disziplinarmaßnahmeverbot we-
gen Zeitablaufs

§ 19 Verwertungsverbot, Entfernung
aus der Personalakte

D R I T T E R   T E I L

Behördliches Disziplinarverfahren

E r s t e r   A b s c h n i t t

Einleitung, Ausdehnung 
und Beschränkung

§ 20 Einleitung von Amts wegen
§ 21 Einleitung auf Antrag
§ 22 Ausdehnung und Beschränkung

Z w e i t e r   A b s c h n i t t

Durchführung

§ 23 Unterrichtung, Belehrung und 
Anhörung 

§ 24 Pflicht zur Durchführung von 
Ermittlungen, Ausnahmen

§ 25 Zusammentreffen von Disziplinar-
verfahren mit Strafverfahren oder
anderen Verfahren, Aussetzung



§ 26 Bindung an tatsächliche Feststel-
lungen aus Strafverfahren oder 
anderen Verfahren

§ 27 Beweiserhebung
§ 28 Zeuginnen und Zeugen, Sachver-

ständige
§ 29 Herausgabe von Unterlagen
§ 30 Beschlagnahmen und Durch-

suchungen
§ 31 Untersuchung in einem Krankenhaus
§ 32 Protokoll
§ 33 Innerdienstliche Informationen
§ 34 Mitteilung des wesentlichen 

Ergebnisses der Ermittlungen, 
abschließende Anhörung

§ 35 Abgabe des Disziplinarverfahrens

D r i t t e r   A b s c h n i t t

Abschlussentscheidung

§ 36 Einstellungsverfügung
§ 37 Disziplinarverfügung
§ 38 Erhebung der Disziplinarklage
§ 39 Kostentragungspflicht
§ 40 Kosten
§ 41 Grenzen der erneuten Ausübung

der Disziplinarbefugnisse
§ 42 Verfahren bei nachträglicher 

Entscheidung im Straf- oder 
Bußgeldverfahren

V i e r t e r   A b s c h n i t t

Vorläufige Dienstenthebung 
und Einbehaltung von Bezügen

§ 43 Zulässigkeit
§ 44 Rechtswirkungen
§ 45 Verfall und Nachzahlung der 

einbehaltenen Beträge

F ü n f t e r   A b s c h n i t t

Widerspruchsverfahren

§ 46 Widerspruch
§ 47 Widerspruchsbescheid
§ 48 Kostentragungspflicht
§ 49 Grenzen der erneuten Ausübung

der Disziplinarbefugnisse

V I E R T E R   T E I L

Gerichtliches Disziplinarverfahren

E r s t e r   A b s c h n i t t

Disziplinargerichtsbarkeit

§ 50 Zuständigkeit der Verwaltungsge-
richtsbarkeit

§ 51 Kammer für Disziplinarsachen
§ 52 Beamtenbeisitzerinnen und 

Beamtenbeisitzer
§ 53 Ausschluss von der Ausübung des

Richteramts
§ 54 Nichtheranziehung von Beamtenbei-

sitzerinnen und Beamtenbeisitzern
§ 55 Entbindung vom Amt der Beam-

tenbeisitzerin oder des Beamten-
beisitzers

§ 56 Senate für Disziplinarsachen

Z w e i t e r   A b s c h n i t t

Disziplinarverfahren 
vor dem Verwaltungsgericht

Erster Titel

Klageverfahren

§ 57 Klageerhebung, Form und Frist der
Klage

§ 58 Nachtragsdisziplinarklage
§ 59 Belehrung
§ 60 Mängel des behördlichen Diszipli-

narverfahrens oder der Klage-
schrift

§ 61 Beschränkung des Disziplinarver-
fahrens

§ 62 Bindung an tatsächliche Feststel-
lungen aus anderen Verfahren

§ 63 Beweisaufnahme
§ 64 Entscheidung durch Beschluss
§ 65 Entscheidung durch Urteil
§ 66 Grenzen der erneuten Ausübung

der Disziplinarbefugnisse

Zweiter Titel

Besondere Verfahren

§ 67 Antrag auf gerichtliche Fristset-
zung

§ 68 Antrag auf Aussetzung der vor-
läufigen Dienstenthebung und 
der Einbehaltung von Bezügen

D r i t t e r   A b s c h n i t t

Disziplinarverfahren 
vor dem Verwaltungsgerichtshof

Erster Titel

Berufung

§ 69 Statthaftigkeit, Form und Frist der
Berufung

§ 70 Berufungsverfahren
§ 71 Mündliche Verhandlung, Entschei-

dung durch Urteil

Zweiter Titel

Beschwerde

§ 72 Statthaftigkeit, Form und Frist der
Beschwerde

V i e r t e r   A b s c h n i t t

Disziplinarverfahren 
vor dem Bundesverwaltungsgericht

§ 73 Form, Frist und Zulassung der 
Revision

§ 74 Revisionsverfahren, Entscheidung
über die Revision

F ü n f t e r   A b s c h n i t t

Wiederaufnahme des 
gerichtlichen Disziplinarverfahrens

§ 75 Wiederaufnahmegründe
§ 76 Unzulässigkeit der Wiederaufnahme
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§ 77 Frist, Verfahren
§ 78 Entscheidung durch Beschluss
§ 79 Mündliche Verhandlung, Ent-

scheidung des Gerichts
§ 80 Rechtswirkungen, Entschädigung

S e c h s t e r   A b s c h n i t t

Kostenentscheidung 
im gerichtlichen Disziplinarverfahren

§ 81 Kostentragungspflicht
§ 82 Erstattungsfähige Kosten

F Ü N F T E R   T E I L

Unterhaltsbeitrag, 
Unterhaltsleistung und Begnadigung

§ 83 Unterhaltsbeitrag bei Entfernung
aus dem Beamtenverhältnis oder
Aberkennung des Ruhegehalts

§ 84 Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur
Aufdeckung von Straftaten

§ 85 Begnadigung

S E C H S T E R   T E I L

Besondere Bestimmungen für 
einzelne Beamtengruppen und 

für Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte

§ 86 Beamtinnen und Beamte der kom-
munalen Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts

§ 87 Beamtinnen und Beamte der ande-
ren Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts

§ 88 Ausübung der Disziplinarbefugnis-
se im Polizeibereich

§ 89 Ausübung der Disziplinarbefugnis-
se bei Ruhestandsbeamtinnen und
Ruhestandsbeamten

S I E B T E R   T E I L

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 90 Übergangsbestimmungen
§ 91 Verwaltungsvorschriften
§ 92 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

E R S T E R   T E I L

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Persönlicher Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Beamtinnen
und Beamte und Ruhestandsbeamtinnen
und Ruhestandsbeamte, auf die das Hes-
sische Beamtengesetz Anwendung findet.
Frühere Beamtinnen und Beamte, die Un-
terhaltsbeiträge nach den Bestimmungen
des Beamtenversorgungsgesetzes oder
entsprechender früherer Regelungen be-
ziehen, gelten bis zum Ende dieses Bezu-
ges als Ruhestandsbeamtinnen oder Ru-
hestandsbeamte, ihre Bezüge als Ruhege-
halt.

(2) Als Ruhestandsbeamtinnen und als
Ruhestandsbeamte gelten auch die nach
§ 76 der Hessischen Gemeindeordnung
und § 49 der Hessischen Landkreisord-
nung abberufenen Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamten.

(3) Die Bestimmungen über das Diszi-
plinarverfahren gegen Beamtinnen und
Beamte gelten auch für Ruhestandsbeam-
tinnen und Ruhestandsbeamte, soweit
sich aus diesem Gesetz nichts anderes er-
gibt.

§ 2

Sachlicher Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die

1. von Beamtinnen und Beamten während
ihres Beamtenverhältnisses begangenen
Dienstvergehen (§ 90 Abs. 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes) und

2. von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten

a) während ihres Beamtenverhältnis-
ses begangenen Dienstvergehen 
(§ 90 Abs. 1 des Hessischen Beam-
tengesetzes) und

b) nach Eintritt in den Ruhestand 
begangenen Handlungen, die als
Dienstvergehen gelten (§ 90 Abs. 2
des Hessischen Beamtengeset-
zes).

(2) Bei Beamtinnen und Beamten so-
wie Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten, die früher in einem ande-
ren Beamtenverhältnis, Richterverhältnis,
Berufssoldatenverhältnis oder Soldaten-
verhältnis auf Zeit gestanden haben, fin-
det dieses Gesetz auch wegen solcher
Dienstvergehen Anwendung, die sie in
dem früheren Dienstverhältnis oder als
Versorgungsberechtigte aus einem sol-
chen Dienstverhältnis begangen haben;
auch bei den aus einem solchen Dienst-
verhältnis Ausgeschiedenen und Entlas-
senen gelten die Handlungen, die in 
§ 90 Abs. 2 des Hessischen Beamtenge-
setzes bezeichnet sind, als Dienstverge-
hen.

(3) Ein Wechsel des Dienstherrn steht
der Anwendung dieses Gesetzes nicht
entgegen.
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§ 3

Verhandlungsunfähigkeit 
und Abwesenheit

(1) Ein Disziplinarverfahren kann auch
gegen Beamtinnen und Beamte eingelei-
tet oder fortgesetzt werden, die verhand-
lungsunfähig oder wegen Abwesenheit
an der Wahrung ihrer Rechte gehindert
sind.

(2) Auf Antrag des zuständigen Diszi-
plinarorgans bestellt das Vormundschafts-
gericht im Falle des Abs. 1 eine gesetzli-
che Vertreterin oder einen gesetzlichen
Vertreter zur Wahrnehmung der Rechte
der Beamtin oder des Beamten in dem
Disziplinarverfahren. Diese Person muss
Beamtin oder Beamter, Richterin oder
Richter, Ruhestandsbeamtin oder Ruhe-
standsbeamter oder Richterin oder Richter
im Ruhestand sein. § 16 Abs. 2 und 4 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes gilt entsprechend.

§ 4

Bevollmächtigte und Beistände

(1) Die Beamtin oder der Beamte kann
sich in jeder Lage des Disziplinarverfah-
rens einer oder eines Bevollmächtigten
oder eines Beistands bedienen.

(2) Diesem Personenkreis steht das
Recht, Einsicht in die Akten zu nehmen,
im gleichen Umfang zu wie der Beamtin
oder dem Beamten.

§ 5

Zustellung

(1) Anordnungen und Entscheidungen,
durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird,
sowie Terminbestimmungen und Ladun-
gen sind zuzustellen, bei Verkündung
durch die Gerichte jedoch nur, wenn es
ausdrücklich vorgeschrieben ist. Andere
Anordnungen und Entscheidungen wer-
den formlos bekannt gegeben, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist.

(2) Beamtinnen und Beamte müssen
Zustellungen und Mitteilungen, die an sie
selbst zu richten sind, unter der An-
schrift, die sie der oder dem Dienstvorge-
setzten angezeigt haben, gegen sich gel-
ten lassen.

§ 6

Ergänzende Anwendung 
anderer Gesetze

Zur Ergänzung dieses Gesetzes sind
die Bestimmungen des Hessischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes, des Hessi-
schen Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes, des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes und der Verwaltungsge-
richtsordnung entsprechend anzuwen-
den, soweit sie nicht zu den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes in Widerspruch ste-
hen oder in diesem Gesetz etwas anderes
bestimmt ist.

§ 7

Gebot der Beschleunigung

Disziplinarverfahren sind beschleunigt
durchzuführen.

Z W E I T E R   T E I L

Disziplinarmaßnahmen

§ 8

Arten der Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen gegen Be-
amtinnen und Beamte sind:

1. Verweis (§ 9),

2. Geldbuße (§ 10),

3 Kürzung der Dienstbezüge (§ 11),

4. Zurückstufung (§ 12) und

5. Entfernung aus dem Beamtenverhält-
nis (§ 13).

(2) Disziplinarmaßnahmen gegen Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte sind:

1. Kürzung des Ruhegehalts (§ 14) und

2. Aberkennung des Ruhegehalts (§ 15).

(3) Gegen Beamtinnen und Beamte auf
Probe oder auf Widerruf können nur Ver-
weis und Geldbuße verhängt werden. Für
die Entlassung von Beamtinnen und Be-
amten auf Probe oder auf Widerruf wegen
eines Dienstvergehens gelten § 42 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 4 sowie § 43 des Hessi-
schen Beamtengesetzes.

§ 9

Verweis

Der Verweis ist der schriftliche Tadel
eines bestimmten Verhaltens. Missbilli-
gende Äußerungen (Zurechtweisungen,
Ermahnungen, Rügen und dergleichen),
die nicht ausdrücklich als Verweis be-
zeichnet werden, sind keine Disziplinar-
maßnahmen.

§ 10

Geldbuße

Die Geldbuße kann bis zur Höhe der
monatlichen Dienst- oder Anwärterbezü-
ge verhängt werden. Hat die Beamtin
oder der Beamte keine Dienst- oder An-
wärterbezüge, darf die Geldbuße bis zu
500 Euro betragen.

§ 11

Kürzung der Dienstbezüge

(1) Die Kürzung der Dienstbezüge ist
die bruchteilmäßige Verminderung der
monatlichen Dienstbezüge um höchstens
ein Fünftel und auf längstens drei Jahre.
Sie erstreckt sich auf alle Ämter, die die Be-
amtin oder der Beamte bei Eintritt der Un-
anfechtbarkeit der Entscheidung innehat.
Versorgungsansprüche aus früheren öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnissen blei-
ben von der Kürzung unberührt.
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(2) Die Kürzung der Dienstbezüge be-
ginnt mit dem Kalendermonat, der auf
den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung folgt. Tritt die Beamtin oder
der Beamte vor Eintritt der Unanfechtbar-
keit der Entscheidung in den Ruhestand,
gilt eine entsprechende Kürzung des Ru-
hegehalts (§ 14) als festgesetzt. Wird die
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestands-
beamte während der Dauer der Kürzung
des Ruhegehalts erneut in das Beamten-
verhältnis berufen, werden für den ver-
bleibenden Kürzungszeitraum die Dienst-
bezüge entsprechend gekürzt. Tritt die Be-
amtin oder der Beamte während der Dauer
der Kürzung der Dienstbezüge in den Ru-
hestand, wird für den verbleibenden Kür-
zungszeitraum das Ruhegehalt entspre-
chend gekürzt. Sterbegeld sowie Witwen-
und Waisengeld werden nicht gekürzt.

(3) Die Kürzung der Dienstbezüge
wird für die Dauer einer Beurlaubung oh-
ne Dienstbezüge gehemmt. Die Beamtin
oder der Beamte kann für diese Zeit je-
doch den Kürzungsbetrag monatlich vor-
ab an den Dienstherrn entrichten; die
Dauer der Kürzung der Dienstbezüge
nach der Beendigung der Beurlaubung
verringert sich entsprechend.

(4) Solange die Dienstbezüge gekürzt
sind, darf die Beamtin oder der Beamte
nicht befördert werden. Der Zeitraum
kann in der Entscheidung abgekürzt wer-
den, sofern dies im Hinblick auf die Dau-
er des Disziplinarverfahrens angezeigt ist.

(5) Die Rechtsfolgen der Kürzung der
Dienstbezüge erstrecken sich auch auf
ein neues Beamtenverhältnis; hierbei
steht bei Anwendung des Abs. 4 die Ein-
stellung oder Anstellung in einem höhe-
ren als dem bisherigen Amt der Beförde-
rung gleich. Dies gilt nicht bei der Ernen-
nung zur Wahlbeamtin oder zum Wahlbe-
amten auf Zeit. 

§ 12

Zurückstufung

(1) Die Zurückstufung ist die Verset-
zung in ein Amt derselben Laufbahn mit
geringerem Endgrundgehalt. Die Beamtin
oder der Beamte verliert alle Rechte aus
dem bisherigen Amt einschließlich der
damit verbundenen Dienstbezüge und
der Befugnis, die bisherige Amtsbezeich-
nung zu führen. Soweit in der Entschei-
dung nichts anderes bestimmt ist, enden
mit der Zurückstufung auch die Ehrenäm-
ter und die Nebentätigkeiten, die die Be-
amtin oder der Beamte im Zusammen-
hang mit dem bisherigen Amt oder auf
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung
der oder des Dienstvorgesetzten über-
nommen hat.

(2) Die Dienstbezüge aus dem neuen
Amt werden von dem Kalendermonat an
gezahlt, der dem Eintritt der Rechtskraft
der Entscheidung folgt. Tritt die Beamtin
oder der Beamte vor Eintritt der Rechts-
kraft der Entscheidung in den Ruhestand,
richten sich die Versorgungsbezüge nach
der in der Entscheidung bestimmten Be-
soldungsgruppe.

(3) Die Beamtin oder der Beamte darf
frühestens fünf Jahre nach Eintritt der
Rechtskraft der Entscheidung befördert
werden. Der Zeitraum kann in der Ent-
scheidung verkürzt werden, sofern dies
im Hinblick auf die Dauer des Disziplinar-
verfahrens angezeigt ist.

(4) Die Rechtsfolgen der Zurückstu-
fung erstrecken sich auch auf ein neues
Beamtenverhältnis; hierbei steht im Hin-
blick auf Abs. 3 die Einstellung oder An-
stellung in einem höheren Amt als dem,
in welches die Beamtin oder der Beamte
zurückgestuft wurde, der Beförderung
gleich. Dies gilt nicht bei der Ernennung
zur Wahlbeamtin oder zum Wahlbeamten
auf Zeit.

§ 13

Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis

(1) Mit der Entfernung aus dem Beam-
tenverhältnis endet das Dienstverhältnis.
Die Beamtin oder der Beamte verliert den
Anspruch auf Dienstbezüge und Versor-
gung sowie die Befugnis, die Amtsbe-
zeichnung und die im Zusammenhang
mit dem Amt verliehenen Titel zu führen
und die Dienstkleidung zu tragen.

(2) Die Zahlung der Dienstbezüge wird
mit dem Ende des Kalendermonats einge-
stellt, in dem die Entscheidung rechts-
kräftig wird. Tritt die Beamtin oder der
Beamte in den Ruhestand, bevor die Ent-
scheidung über die Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis rechtskräftig wird, gilt
die Entscheidung als Aberkennung des
Ruhegehalts.

(3) Für die Dauer von sechs Monaten
wird ein Unterhaltsbeitrag in Höhe von 
50 Prozent der Dienstbezüge gewährt, die
bei Eintritt der Rechtskraft der Entschei-
dung zustehen; eine Einbehaltung von
Dienstbezügen nach § 43 Abs. 2 bleibt
unberücksichtigt. Die Gewährung des
Unterhaltsbeitrags kann in der Entschei-
dung ganz oder teilweise ausgeschlossen
werden, soweit die Beamtin oder der Be-
amte ihrer nicht würdig oder den erkenn-
baren Umständen nach nicht bedürftig ist.
Sie kann in der Entscheidung über sechs
Monate hinaus verlängert werden, soweit
dies notwendig ist, um eine unbillige Här-
te zu vermeiden; die Beamtin oder der
Beamte hat die Umstände glaubhaft zu
machen. Für die Zahlung des Unterhalts-
beitrags gelten die besonderen Regelun-
gen des § 83.

(4) Die Entfernung aus dem Beamten-
verhältnis und ihre Rechtsfolgen er-
strecken sich auf alle Ämter, die die Be-
amtin oder der Beamte bei Eintritt der
Rechtskraft der Entscheidung innehat. Ist
eines von mehreren Ämtern ein kommu-
nales Ehrenamt und wird diese Diszipli-
narmaßnahme nur wegen eines in dem
Ehrenamt oder im Zusammenhang mit
diesem begangenen Dienstvergehens
verhängt, kann die Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis auf das Ehrenamt und
die in Verbindung mit ihm übernomme-
nen Nebentätigkeiten beschränkt wer-
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den. Im Hinblick auf die der Beamtin oder
dem Beamten verbleibenden Ämter kann
eine weitere Disziplinarmaßnahme ver-
hängt werden.

(5) Beamtinnen und Beamte, die früher
in einem anderen Dienstverhältnis im
hessischen Landesdienst gestanden ha-
ben und aus dem Beamtenverhältnis ent-
fernt werden, verlieren auch die An-
sprüche aus dem früheren Dienstverhält-
nis, wenn diese Disziplinarmaßnahme
wegen eines Dienstvergehens ausgespro-
chen wird, das in dem früheren Dienst-
verhältnis begangen wurde.

(6) Beamtinnen und Beamte, die aus
dem Beamtenverhältnis entfernt worden
sind, dürfen nicht wieder zur Beamtin
oder zum Beamten ernannt werden; es
soll auch kein anderes Beschäftigungs-
verhältnis im öffentlichen Dienst begrün-
det werden. 

§ 14

Kürzung des Ruhegehalts

Die Kürzung des Ruhegehalts ist die
bruchteilmäßige Verminderung des mo-
natlichen Ruhegehalts um höchstens ein
Fünftel und auf längstens drei Jahre. § 11
Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 Satz 1
und 4 gilt entsprechend.

§ 15

Aberkennung des Ruhegehalts

(1) Mit der Aberkennung des Ruhege-
halts verliert die Beamtin oder der Beam-
te den Anspruch auf Versorgung ein-
schließlich der Hinterbliebenenversor-
gung und die Befugnis, die Amtsbezeich-
nung und die Titel zu führen, die im Zu-
sammenhang mit dem früheren Amt ver-
liehen wurden.

(2) Nach der Aberkennung des Ruhe-
gehalts erhält die Ruhestandsbeamtin
oder der Ruhestandsbeamte bis zur Ge-
währung einer Rente aufgrund einer
Nachversicherung, längstens jedoch für
die Dauer von sechs Monaten, einen Un-
terhaltsbeitrag in Höhe von 70 Prozent
des Ruhegehalts, das bei Eintritt der
Rechtskraft der Entscheidung zusteht;
eine Einbehaltung des Ruhegehalts nach
§ 43 Abs. 3 bleibt unberücksichtigt. § 13
Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Die Aberkennung des Ruhegehalts
und ihre Rechtsfolgen erstrecken sich auf
alle Ämter, die die Ruhestandsbeamtin
oder der Ruhestandsbeamte bei Eintritt in
den Ruhestand innegehabt hat.

(4) § 13 Abs. 2 Satz 1, Abs. 5 und 6 gilt
entsprechend.

§ 16

Bemessung der Disziplinarmaßnahme

(1) Die Entscheidung über eine Diszi-
plinarmaßnahme ergeht nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Die Disziplinarmaß-
nahme ist nach der Schwere des Dienst-
vergehens zu bemessen. Das Persönlich-
keitsbild der Beamtin oder des Beamten

ist angemessen zu berücksichtigen. Fer-
ner soll berücksichtigt werden, in wel-
chem Umfang die Beamtin oder der Be-
amte das Vertrauen des Dienstherrn oder
der Allgemeinheit beeinträchtigt hat.

(2) Beamtinnen und Beamte, die durch
ein schweres Dienstvergehen das Ver-
trauen des Dienstherrn oder der Allge-
meinheit endgültig verloren haben, sind
aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen.
Ruhestandsbeamtinnen und -beamten
wird das Ruhegehalt aberkannt, wenn sie,
wären sie noch im Dienst, aus dem Beam-
tenverhältnis hätten entfernt werden
müssen.

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen
können nicht nebeneinander verhängt
werden. § 13 Abs. 4 Satz 3 bleibt un-
berührt.

§ 17

Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen
nach Straf- oder Bußgeldverfahren

(1) Ist gegen eine Beamtin oder einen
Beamten im Straf- oder Bußgeldverfahren
unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder
Ordnungsmaßnahme verhängt worden
oder kann eine Tat nach § 153a Abs. 1
Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 der Strafprozess-
ordnung nach der Erfüllung von Auflagen
und Weisungen nicht mehr als Vergehen
verfolgt werden, darf wegen desselben
Sachverhalts

1. ein Verweis, eine Geldbuße oder eine
Kürzung des Ruhegehalts nicht ausge-
sprochen werden,

2. eine Kürzung der Dienstbezüge nur
ausgesprochen werden, wenn dies zu-
sätzlich erforderlich ist, um die Beam-
tin oder den Beamten zur Pflichterfül-
lung anzuhalten.

(2) Ist die Beamtin oder der Beamte im
Straf- oder Bußgeldverfahren rechtskräf-
tig freigesprochen worden, darf wegen
des Sachverhalts, der Gegenstand der
gerichtlichen Entscheidung gewesen ist,
eine Disziplinarmaßnahme nur ausge-
sprochen werden, wenn dieser Sachver-
halt ein Dienstvergehen darstellt, ohne
den Tatbestand einer Straf- oder Bußgeld-
vorschrift zu erfüllen.

§ 18

Disziplinarmaßnahmeverbot 
wegen Zeitablaufs

(1) Sind seit der Vollendung eines
Dienstvergehens mehr als zwei Jahre ver-
gangen, darf ein Verweis nicht mehr er-
teilt werden.

(2) Sind seit der Vollendung eines
Dienstvergehens mehr als drei Jahre ver-
gangen, darf eine Geldbuße, eine Kür-
zung der Dienstbezüge oder eine Kür-
zung des Ruhegehalts nicht mehr ausge-
sprochen werden.

(3) Sind seit der Vollendung eines
Dienstvergehens mehr als sieben Jahre
vergangen, darf auf Zurückstufung nicht
mehr erkannt werden.

Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 27. Juli 2006 399



(4) Die Fristen der Abs. 1 bis 3 begin-
nen neu zu laufen, wenn ein Disziplinar-
verfahren eingeleitet, ausgedehnt oder
Disziplinarklage oder Nachtragsdiszipli-
narklage erhoben wird oder wenn Ermitt-
lungen nach § 42 Abs. 4 oder § 43 Abs. 1
in Verbindung mit § 42 Abs. 4 des Hessi-
schen Beamtengesetzes angeordnet oder
ausgedehnt werden.

(5) Die Fristen der Abs. 1 bis 3 sind für
die Dauer des Widerspruchsverfahrens
oder des gerichtlichen Disziplinarverfah-
rens und für die Dauer einer Aussetzung
des Disziplinarverfahrens nach § 25 ge-
hemmt. Ist vor Ablauf der Frist wegen
desselben Sachverhalts ein Straf- oder
Bußgeldverfahren eingeleitet oder eine
Klage aus dem Beamtenverhältnis erho-
ben worden, ist die Frist für die Dauer
dieses Verfahrens gehemmt.

§ 19

Verwertungsverbot, 
Entfernung aus der Personalakte

(1) Ein Verweis darf nach zwei Jahren,
eine Geldbuße und eine Kürzung der
Dienstbezüge oder eine Kürzung des
Ruhegehalts dürfen nach drei Jahren und
eine Zurückstufung darf nach sieben Jah-
ren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen
und bei sonstigen Personalmaßnahmen
nicht mehr berücksichtigt werden (Ver-
wertungsverbot). Die Beamtin oder der
Beamte gilt nach dem Eintritt des Verwer-
tungsverbots als von der Disziplinarmaß-
nahme nicht betroffen.

(2) Die Frist für das Verwertungsverbot
beginnt, sobald die Entscheidung über
die Disziplinarmaßnahme unanfechtbar
ist. Sie endet nicht, solange ein gegen die
Beamtin oder den Beamten eingeleitetes
Straf- oder Disziplinarverfahren nicht un-
anfechtbar abgeschlossen ist, eine andere
Disziplinarmaßnahme berücksichtigt wer-
den darf, eine Entscheidung über die Kür-
zung der Dienstbezüge oder die Kürzung
des Ruhegehalts noch nicht vollstreckt ist
oder ein gerichtliches Verfahren über die
Beendigung des Beamtenverhältnisses
oder über die Geltendmachung von Scha-
densersatz gegen die Beamtin oder den
Beamten anhängig ist.

(3) Eintragungen in der Personalakte
über die Disziplinarmaßnahme sind nach
Eintritt des Verwertungsverbots von Amts
wegen zu entfernen und zu vernichten.
Dies gilt nicht für Rubrum und Tenor des
die Zurückstufung aussprechenden Ur-
teils. Hinweise auf entfernte und vernich-
tete Disziplinarmaßnahmen in Personal-
bögen, Formblättern für Ernennungsvor-
schläge und an anderen Stellen der Per-
sonalakten erhalten einen Tilgungsver-
merk. Auf Antrag der Beamtin oder des
Beamten unterbleibt die Entfernung oder
es erfolgt eine gesonderte Aufbewahrung.
Der Antrag ist innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung zu stellen,
dass die Entfernung beabsichtigt ist; die
Mitteilung muss einen Hinweis auf das
Antragsrecht und die Antragsfrist enthal-
ten. Wird der Antrag gestellt oder verblei-

ben Rubrum und Tenor einer abschlie-
ßenden gerichtlichen Entscheidung in der
Personalakte, ist das Verwertungsverbot
bei den Eintragungen zu vermerken.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entspre-
chend für Disziplinarvorgänge, die nicht
zu einer Disziplinarmaßnahme geführt
haben. Die Frist für das Verwertungsver-
bot beträgt, wenn das Disziplinarverfah-
ren nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 eingestellt
wird, drei Monate und im Übrigen zwei
Jahre. Die Frist beginnt mit dem Eintritt
der Unanfechtbarkeit der Entscheidung,
die das Disziplinarverfahren abschließt,
im Übrigen mit dem Tag, an dem die oder
der für die Einleitung des Disziplinarver-
fahrens zuständige Dienstvorgesetzte zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte er-
hält, die den Verdacht eines Dienstverge-
hens rechtfertigen.

(5) Auf die Entfernung und Vernich-
tung von Disziplinarvorgängen, die zu ei-
ner missbilligenden Äußerung geführt ha-
ben, findet § 107e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
Satz 2 und 3 des Hessischen Beamtenge-
setzes Anwendung.

D R I T T E R   T E I L

Behördliches Disziplinarverfahren

E r s t e r   A b s c h n i t t

Einleitung, Ausdehnung 
und Beschränkung

§ 20

Einleitung von Amts wegen

(1) Liegen zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte vor, die den Verdacht
eines Dienstvergehens rechtfertigen, hat
die oder der Dienstvorgesetzte ein Diszi-
plinarverfahren einzuleiten. Die oder der
höhere Dienstvorgesetzte und die oberste
Dienstbehörde können das Disziplinar-
verfahren jederzeit an sich ziehen. Die
Einleitung ist aktenkundig zu machen.

(2) Ein Disziplinarverfahren wird nicht
eingeleitet, wenn feststeht, dass nach § 17
oder nach § 18 eine Disziplinarmaßnahme
nicht ausgesprochen werden darf. Die
Gründe sind aktenkundig zu machen und
der Beamtin oder dem Beamten bekannt
zu geben.

(3) Von der Einleitung kann abgese-
hen werden, sofern der der Beamtin oder
dem Beamten zur Last gelegte Sachver-
halt feststeht, die Durchführung eines
Disziplinarverfahrens von der oder dem
Dienstvorgesetzten wegen der geringen
Bedeutung des Vorwurfs nicht für erfor-
derlich gehalten wird und die künftige
Beachtung der Dienstpflichten durch an-
dere geeignete Maßnahmen sichergestellt
ist. Eine Einstellung nach Satz 1 kommt
nicht in Betracht, sofern der Verdacht be-
steht, dass ein Verstoß gegen § 84 des
Hessischen Beamtengesetzes vorliegt.

(4) Soll gegen Beamtinnen oder Beam-
te, die mehrere Ämter innehaben, die
nicht im Verhältnis von Haupt- zu Neben-
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amt stehen, ein Disziplinarverfahren ein-
geleitet werden, teilt die oder der einlei-
tende Dienstvorgesetzte dies den Dienst-
vorgesetzten mit, die für die anderen Äm-
ter zuständig sind. Ein weiteres Diszipli-
narverfahren kann gegen die Beamtin
oder den Beamten wegen desselben
Sachverhalts nicht eingeleitet werden.
Hat eine Beamtin oder ein Beamter meh-
rere Ämter inne, die im Verhältnis von
Haupt- zu Nebenamt stehen, kann nur
die oder der für das Hauptamt zuständige
Dienstvorgesetzte ein Disziplinarverfah-
ren einleiten.

(5) Die Zuständigkeiten nach Abs. 1
bis 4 werden durch eine Beurlaubung,
eine Abordnung oder eine Zuweisung
nicht berührt. 

§ 21

Einleitung auf Antrag

(1) Beamtinnen oder Beamte können
bei der oder dem Dienstvorgesetzten die
Einleitung eines Disziplinarverfahrens ge-
gen sich selbst beantragen, um sich von
dem Verdacht eines Dienstvergehens zu
entlasten. Der Antrag kann auch bei der
oder dem höheren Dienstvorgesetzten
gestellt werden, sofern diese oder dieser
nicht gleichzeitig die oberste Dienst-
behörde ist.

(2) Der Antrag darf nur abgelehnt wer-
den, wenn keine zureichenden tatsächli-
chen Anhaltspunkte vorliegen, die den
Verdacht eines Dienstvergehens rechtfer-
tigen. Die Entscheidung ist der Beamtin
oder dem Beamten mitzuteilen.

(3) § 20 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 4 und
5 gilt entsprechend.

§ 22

Ausdehnung und 
Beschränkung

(1) Das Disziplinarverfahren kann bis
zum Erlass einer Abschlussentscheidung
nach den §§ 36 bis 38 auf neue Handlun-
gen ausgedehnt werden, die den Ver-
dacht eines Dienstvergehens rechtferti-
gen. Die Ausdehnung ist aktenkundig zu
machen.

(2) Das Disziplinarverfahren kann bis
zum Erlass einer Abschlussentscheidung
nach den §§ 36 bis 38 oder eines Wider-
spruchsbescheids nach § 47 beschränkt
werden, indem solche Handlungen aus-
geschieden werden, die für die Art und
Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaß-
nahme voraussichtlich nicht ins Gewicht
fallen. Die Beschränkung ist aktenkundig
zu machen. Die ausgeschiedenen Hand-
lungen können nicht wieder in das 
Disziplinarverfahren einbezogen werden,
es sei denn, die Voraussetzungen für 
die Beschränkung entfallen nachträg-
lich. Werden die ausgeschiedenen Hand-
lungen nicht wieder einbezogen, können
sie nach dem unanfechtbaren Abschluss
des Disziplinarverfahrens nicht Gegen-
stand eines neuen Disziplinarverfahrens
sein.

Z w e i t e r   A b s c h n i t t

Durchführung

§ 23

Unterrichtung, Belehrung 
und Anhörung

(1) Beamtinnen oder Beamte sind von
der Einleitung des Disziplinarverfahrens
unverzüglich zu unterrichten, sobald dies
ohne Gefährdung der Aufklärung des
Sachverhaltes möglich ist. Hierbei ist
ihnen zu eröffnen, welches Dienstverge-
hen ihnen zur Last gelegt wird. Es ist
gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es
ihnen freisteht, sich mündlich oder
schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache
auszusagen und sich jederzeit einer oder
eines Bevollmächtigten oder Beistands zu
bedienen.

(2) Für die Abgabe einer schriftlichen
Äußerung wird den Beamtinnen oder Be-
amten eine Frist von einem Monat und für
die Abgabe der Erklärung, sich mündlich
äußern zu wollen, eine Frist von einer
Woche gesetzt. Haben die Beamtinnen
oder Beamten rechtzeitig erklärt, sich
mündlich äußern zu wollen, ist die An-
hörung innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Erklärung durchzuführen. Sind
die Beamtinnen oder Beamten aus zwin-
genden Gründen gehindert, eine Frist
nach Satz 1 einzuhalten oder einer La-
dung zur Anhörung Folge zu leisten, und
haben sie dies unverzüglich mitgeteilt, ist
die maßgebliche Frist zu verlängern oder
ein zeitnaher neuer Termin zur Anhörung
zu bestimmen.

(3) Ist die nach Abs. 1 Satz 2 und 3 vor-
geschriebene Belehrung unterblieben
oder unrichtig erfolgt, darf die Aussage
der Beamtin oder des Beamten nicht zu
ihrem oder seinem Nachteil verwertet
werden.

§ 24

Pflicht zur Durchführung 
von Ermittlungen, Ausnahmen

(1) Zur Aufklärung des Sachverhalts
sind die erforderlichen Ermittlungen
durchzuführen. Dabei sind die belasten-
den, die entlastenden und die für die Be-
messung einer Disziplinarmaßnahme be-
deutsamen Umstände zu ermitteln. Die
oder der höhere Dienstvorgesetzte und
die oberste Dienstbehörde können die Er-
mittlungen an sich ziehen.

(2) Von Ermittlungen ist abzusehen,
soweit der Sachverhalt aufgrund der
tatsächlichen Feststellungen eines rechts-
kräftigen Urteils im Straf- oder Bußgeld-
verfahren oder im verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren, durch das nach § 9 des
Bundesbesoldungsgesetzes über den Ver-
lust der Besoldung bei schuldhaftem
Fernbleiben vom Dienst entschieden wor-
den ist, feststeht. Von Ermittlungen kann
auch abgesehen werden, soweit der
Sachverhalt auf sonstige Weise aufgeklärt
ist, insbesondere aufgrund eines anderen
gesetzlich geordneten Verfahrens.
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(3) Die Dienstvorgesetzten können
auch Bedienstete anderer Behörden im
Einvernehmen mit der Leitung dieser
Behörden mit der Durchführung der Er-
mittlungen betrauen. Die mit der Durch-
führung betrauten Bediensteten unterlie-
gen insoweit der Weisungsbefugnis der
oder des für das Disziplinarverfahren zu-
ständigen Dienstvorgesetzten.

§ 25

Zusammentreffen von 
Disziplinarverfahren mit Strafverfahren

oder anderen Verfahren, Aussetzung

(1) Ist gegen die Beamtin oder den Be-
amten wegen des Sachverhalts, der dem
Disziplinarverfahren zugrunde liegt, im
Strafverfahren die öffentliche Klage erho-
ben worden, wird das Disziplinarverfah-
ren ausgesetzt. Die Aussetzung kann
unterbleiben, wenn keine begründeten
Zweifel am Sachverhalt bestehen oder
wenn im Strafverfahren aus Gründen
nicht verhandelt werden kann, die in der
Person der Beamtin oder des Beamten lie-
gen.

(2) Das nach Abs. 1 Satz 1 ausgesetz-
te Disziplinarverfahren kann fortgesetzt
werden, wenn die Voraussetzungen des
Abs. 1 Satz 2 nachträglich eintreten; spä-
testens mit dem rechtskräftigen Abschluss
des Strafverfahrens ist es unverzüglich
fortzusetzen.

(3) Das Disziplinarverfahren kann auch
ausgesetzt werden, wenn in einem ande-
ren gesetzlich geordneten Verfahren über
eine Frage zu entscheiden ist, deren Be-
urteilung für die Entscheidung im Diszi-
plinarverfahren von wesentlicher Bedeu-
tung ist. Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gelten
entsprechend.

§ 26

Bindung an tatsächliche 
Feststellungen aus Strafverfahren 

oder anderen Verfahren

(1) Die tatsächlichen Feststellungen
eines rechtskräftigen Urteils im Straf-
oder im Bußgeldverfahren oder im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren, durch
das nach § 9 des Bundesbesoldungsgeset-
zes über den Verlust der Besoldung bei
schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst
entschieden worden ist, sind im Diszipli-
narverfahren, das denselben Sachverhalt
zum Gegenstand hat, bindend.

(2) Die in einem anderen gesetzlich
geordneten Verfahren getroffenen tat-
sächlichen Feststellungen sind nicht bin-
dend, können aber der Entscheidung im
Disziplinarverfahren ohne nochmalige
Prüfung zugrunde gelegt werden.

§ 27

Beweiserhebung

(1) Die erforderlichen Beweise sind zu
erheben. Hierbei können insbesondere

1. schriftliche dienstliche Auskünfte ein-
geholt,

2. Zeuginnen und Zeugen sowie Sach-
verständige vernommen oder ihre
schriftliche Äußerung eingeholt,

3. Urkunden und Akten beigezogen so-
wie

4. der Augenschein eingenommen wer-
den.

(2) Niederschriften über Aussagen von
Personen, die schon in einem anderen ge-
setzlich geordneten Verfahren vernom-
men worden sind, sowie Niederschriften
über einen richterlichen Augenschein
können ohne erneute Beweiserhebung
verwertet werden.

(3) Über einen Beweisantrag der Be-
amtin oder des Beamten ist nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu entscheiden. Dem
Beweisantrag ist stattzugeben, soweit er
für die Tat- oder Schuldfrage oder für die
Bemessung der Art und Höhe einer Dis-
ziplinarmaßnahme von Bedeutung sein
kann.

(4) Der Beamtin oder dem Beamten ist
Gelegenheit zu geben, an der Verneh-
mung von Zeuginnen und Zeugen und
von Sachverständigen sowie an der Ein-
nahme des Augenscheins teilzunehmen
und hierbei sachdienliche Fragen zu stel-
len. Sie oder er kann von der Teilnahme
ausgeschlossen werden, soweit dies aus
wichtigen Gründen, insbesondere mit
Rücksicht auf den Zweck der Ermittlun-
gen oder zum Schutz der Rechte Dritter,
erforderlich ist. Ein schriftliches Gutach-
ten ist ihr oder ihm zugänglich zu ma-
chen, soweit nicht zwingende Gründe
dem entgegenstehen.

§ 28

Zeuginnen und Zeugen,
Sachverständige

(1) Zeuginnen und Zeugen sind zur
Aussage und Sachverständige zur Er-
stattung von Gutachten verpflichtet. Die
Bestimmungen der Strafprozessordnung
über die Pflicht, als Zeugin oder Zeuge
auszusagen oder als Sachverständige
oder Sachverständiger ein Gutachten zu
erstatten, über die Ablehnung von Sach-
verständigen sowie über die Vernehmung
von Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes als Zeuginnen oder Zeugen und Sach-
verständige gelten entsprechend.

(2) Wird die Aussage oder die Erstat-
tung des Gutachtens ohne Vorliegen ei-
nes der in den §§ 52 bis 55 und § 76 der
Strafprozessordnung bezeichneten Grün-
de verweigert, kann das Verwaltungsge-
richt um die Vernehmung ersucht wer-
den. In dem Ersuchen sind der Gegen-
stand der Vernehmung darzulegen sowie
die Namen und Anschriften der Beteilig-
ten anzugeben. Das Verwaltungsgericht
entscheidet über die Rechtmäßigkeit der
Verweigerung der Aussage oder der Er-
stattung des Gutachtens. Die Entschei-
dung ist unanfechtbar.

(3) Wird mit Rücksicht auf die Bedeu-
tung der Aussage oder des Gutachtens
oder zur Herbeiführung einer wahrheits-
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gemäßen Aussage die Beeidigung für ge-
boten gehalten, kann das Verwaltungs-
gericht um die eidliche Vernehmung er-
sucht werden. Das Verwaltungsgericht
entscheidet über die Rechtmäßigkeit der
Eidesleistung. Die Entscheidung ist unan-
fechtbar.

(4) Ein Ersuchen nach Abs. 2 und 3
darf nur von den Dienstvorgesetzten,
ihren allgemeinen Vertretungen oder An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes mit
der Befähigung zum Richteramt gestellt
werden.

§ 29

Herausgabe von Unterlagen

(1) Die Beamtin oder der Beamte hat
Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Dar-
stellungen und Aufzeichnungen ein-
schließlich technischer Aufzeichnungen,
die einen dienstlichen Bezug aufweisen,
auf Verlangen für das Disziplinarverfah-
ren zur Verfügung zu stellen. Das Verwal-
tungsgericht kann die Herausgabe auf
Antrag durch Beschluss anordnen und sie
durch die Festsetzung von Zwangsgeld
erzwingen; für den Antrag gilt § 28 Abs. 4
entsprechend. Der Beschluss ist unan-
fechtbar.

(2) § 30 bleibt unberührt.

§ 30

Beschlagnahmen und 
Durchsuchungen

(1) Das Verwaltungsgericht kann auf
Antrag durch Beschluss Beschlagnah-
men und Durchsuchungen anordnen; § 28 
Abs. 4 gilt entsprechend. Die Anordnung
darf nur getroffen werden, wenn die Be-
amtin oder der Beamte des Dienstverge-
hens dringend verdächtig ist und die
Maßnahme zu der Bedeutung der Sache
und der zu erwartenden Disziplinarmaß-
nahme nicht außer Verhältnis steht. Die
Bestimmungen der Strafprozessordnung
über Beschlagnahmen und Durchsuchun-
gen gelten entsprechend, soweit nicht in
diesem Gesetz etwas anderes bestimmt
ist.

(2) Die Maßnahmen nach Abs. 1 dür-
fen nur durch die nach der Strafprozess-
ordnung dazu berufenen Behörden
durchgeführt werden.

(3) Durch Abs. 1 wird das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 8
der Verfassung des Landes Hessen) ein-
geschränkt.

§ 31

Untersuchung in einem Krankenhaus

(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens
über den psychischen Zustand der Beam-
tin oder des Beamten kann das Verwal-
tungsgericht auf Antrag und nach An-
hörung einer oder eines Sachverständi-
gen durch Beschluss anordnen, dass die
Beamtin oder der Beamte in einem öffent-
lichen psychiatrischen Krankenhaus oder

einer sonstigen geeigneten Krankenan-
stalt untergebracht und untersucht wird; 
§ 28 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Anord-
nung darf nur getroffen werden, wenn die
Beamtin oder der Beamte des Dienstver-
gehens dringend verdächtig ist und die
Unterbringung zu der Bedeutung der Sa-
che und der zu erwartenden Disziplinar-
maßnahme nicht außer Verhältnis steht.

(2) Das Verwaltungsgericht hat die Be-
amtin oder den Beamten von dem Antrag
nach Abs. 1 Satz 1 in Kenntnis zu setzen.
Hat die Beamtin oder der Beamte selbst
niemanden bevollmächtigt, bestellt das
Verwaltungsgericht von Amts wegen für
das Unterbringungsverfahren eine bevoll-
mächtigte Person, die die Befähigung
zum Richteramt haben muss. Von dem
Beschluss, durch den die Unterbringung
angeordnet wird, ist zusätzlich eine An-
gehörige oder ein Angehöriger der Beam-
tin oder des Beamten oder eine sonstige
Vertrauensperson zu benachrichtigen.

(3) Die Beschwerde hat aufschiebende
Wirkung.

(4) Die Unterbringung darf nur durch
die nach der Strafprozessordnung dazu
berufenen Behörden durchgesetzt wer-
den. Sie darf nicht länger als sechs
Wochen dauern.

(5) Durch Abs. 1 wird das Grundrecht
der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2
des Grundgesetzes, Art. 5 der Verfassung
des Landes Hessen) eingeschränkt.

§ 32

Protokoll

Über Anhörungen der Beamtin oder
des Beamten und Beweiserhebungen sind
Protokolle aufzunehmen; § 168a der Straf-
prozessordnung gilt entsprechend. Bei
der Einholung von schriftlichen dienstli-
chen Auskünften sowie der Beiziehung
von Urkunden und Akten genügt die Auf-
nahme eines Aktenvermerks. 

§ 33

Innerdienstliche Informationen

(1) Die Vorlage von Personalakten und
anderen Behördenunterlagen mit perso-
nenbezogenen Daten sowie die Erteilung
von Auskünften aus diesen Akten und
Unterlagen an die mit Disziplinarvorgän-
gen befassten Stellen und die Verarbei-
tung oder Nutzung der so erhobenen per-
sonenbezogenen Daten im Disziplinarver-
fahren sind, soweit nicht andere Rechts-
vorschriften dem entgegenstehen, auch
gegen den Willen der Beamtin oder des
Beamten oder anderer Betroffener zuläs-
sig, wenn und soweit die Durchführung
des Disziplinarverfahrens dies erfordert
und überwiegende Belange der Beamtin
oder des Beamten, anderer Betroffener
oder der ersuchten Stellen nicht entge-
genstehen.

(2) Zwischen den Dienststellen eines
oder verschiedener Dienstherren sowie
zwischen den Teilen einer Dienststelle
sind Mitteilungen über Disziplinarverfah-
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ren, über Tatsachen aus Disziplinarver-
fahren und über Entscheidungen der Dis-
ziplinarorgane sowie die Vorlage hierüber
geführter Akten zulässig, wenn und so-
weit dies zur Durchführung des Diszipli-
narverfahrens, im Hinblick auf die künfti-
ge Übertragung von Aufgaben oder Äm-
tern an die Beamtin oder den Beamten
oder im Einzelfall aus besonderen dienst-
lichen Gründen unter Berücksichtigung
der Belange der Beamtin oder des Beam-
ten oder anderer Betroffener erforderlich
ist.

§ 34

Mitteilung des wesentlichen 
Ergebnisses der Ermittlungen, 

abschließende Anhörung

(1) Sofern das Disziplinarverfahren
nicht nach § 36 Abs. 2 einzustellen ist, ist
der Beamtin oder dem Beamten das we-
sentliche Ergebnis der Ermittlungen be-
kannt zu geben und Gelegenheit ein-
zuräumen, innerhalb einer Frist von einer
Woche weitere Ermittlungen zu bean-
tragen. Gleichzeitig ist der Beamtin oder
dem Beamten für den Fall, dass keine
weiteren Ermittlungen beantragt werden,
Gelegenheit zu geben, sich abschlie-
ßend zu äußern. § 23 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(2) Die Frist ist zu verlängern, wenn
die Beamtin oder der Beamte aus zwin-
genden Gründen gehindert ist, sie einzu-
halten, und dies unverzüglich mitteilt.
Über einen Antrag nach Abs. 1 Satz 1
entscheidet die oder der Dienstvorgesetz-
te nach pflichtgemäßem Ermessen. Der
Beamtin oder dem Beamten ist die Ab-
lehnung des Antrags oder das Ergebnis
der weiteren Ermittlungen mitzuteilen,
gleichzeitig ist ihr oder ihm Gelegenheit
zu geben, sich abschließend zu äußern. 
§ 23 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Die oberste Dienstbehörde kann
bei Vorliegen einer größeren Zahl gleich-
artiger Sachverhalte anordnen, dass die
nach Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 be-
stehende Möglichkeit, sich entsprechend
§ 23 Abs. 2 abschließend zu äußern, nur
durch Abgabe einer schriftlichen Äuße-
rung erfolgen kann.

§ 35

Abgabe des 
Disziplinarverfahrens

Hält die oder der Dienstvorgesetzte
nach dem Ergebnis der Anhörungen und
Ermittlungen die eigenen Befugnisse
nach den §§ 36 bis 38 nicht für ausrei-
chend, so führt sie oder er die Entschei-
dung der oder des höheren Dienstvorge-
setzten oder der obersten Dienstbehörde
herbei. Die oder der höhere Dienstvorge-
setzte oder die oberste Dienstbehörde
können das Disziplinarverfahren an die
Dienstvorgesetzte oder den Dienstvor-
gesetzten zurückgeben, wenn sie wei-
tere Ermittlungen für geboten oder deren
oder dessen Befugnisse für ausreichend
halten.

D r i t t e r   A b s c h n i t t

Abschlussentscheidung

§ 36

Einstellungsverfügung

(1) Das Disziplinarverfahren wird ein-
gestellt, wenn

1. ein Dienstvergehen nicht erwiesen 
ist,

2. ein Dienstvergehen zwar erwiesen 
ist, eine Disziplinarmaßnahme jedoch
nicht angezeigt erscheint,

3. nach § 17 oder § 18 eine Disziplinar-
maßnahme nicht verhängt werden darf
oder

4. das Disziplinarverfahren oder eine 
Disziplinarmaßnahme aus sonstigen
Gründen unzulässig ist.

(2) Das Disziplinarverfahren wird fer-
ner eingestellt, wenn

1. die Beamtin oder der Beamte stirbt,

2. das Beamtenverhältnis durch Entlas-
sung, Verlust der Beamtenrechte oder
Entfernung aus dem Beamtenverhält-
nis endet oder

3. bei einer Ruhestandsbeamtin oder bei
einem Ruhestandsbeamten die Folgen
einer gerichtlichen Entscheidung nach
§ 59 Abs. 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes eintreten.

(3) Die Einstellungsverfügung ist zu
begründen und zuzustellen. 

§ 37

Disziplinarverfügung

(1) Ist ein Verweis, eine Geldbuße,
eine Kürzung der Dienstbezüge oder 
eine Kürzung des Ruhegehalts ange-
zeigt, wird eine Disziplinarverfügung er-
lassen. 

(2) Alle Dienstvorgesetzten sind zu
Verweisen und Geldbußen gegen die ih-
nen unterstellten Beamtinnen und Beam-
ten befugt.

(3) Kürzungen der Dienstbezüge kön-
nen festsetzen:

1. die oberste Dienstbehörde bis zum
zulässigen Höchstmaß und

2. die der obersten Dienstbehörde unmit-
telbar nachgeordneten Dienstvorge-
setzten bis zu einer Kürzung um ein
Fünftel der Dienstbezüge auf zwei
Jahre.

(4) Kürzungen des Ruhegehalts bis
zum zulässigen Höchstmaß können die
nach § 89 zur Ausübung der Disziplinar-
befugnisse zuständigen Dienstvorgesetz-
ten festsetzen.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann
ihre Befugnisse nach Abs. 3 Nr. 1 durch
Rechtsverordnung auf nachgeordnete
Dienstvorgesetzte übertragen.

(6) Die Disziplinarverfügung ist zu be-
gründen und zuzustellen.
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§ 38

Erhebung der Disziplinarklage

(1) Ist die Maßnahme der Zurückstu-
fung, der Entfernung aus dem Beamten-
verhältnis oder der Aberkennung des
Ruhegehalts angezeigt, wird gegen die
Beamtin oder den Beamten Disziplinar-
klage erhoben.

(2) Die Disziplinarklage erhebt gegen
Beamtinnen und Beamten die oberste
Dienstbehörde, gegen Ruhestandsbeam-
tinnen und Ruhestandsbeamten die oder
der nach § 89 zur Ausübung der Diszipli-
narbefugnisse zuständige Dienstvorge-
setzte. Die oberste Dienstbehörde kann
ihre Befugnis nach Satz 1 durch Rechts-
verordnung auf nachgeordnete Dienstvor-
gesetzte übertragen. § 20 Abs. 1 Satz 2
sowie Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 39

Kostentragungspflicht

(1) Wird eine Disziplinarmaßnahme
verhängt, können der Beamtin oder dem
Beamten die entstandenen Auslagen auf-
erlegt werden. Bildet das der Beamtin
oder dem Beamten zur Last gelegte
Dienstvergehen nur zum Teil die Grund-
lage für die Disziplinarverfügung oder
sind durch Ermittlungen, deren Ergebnis
zugunsten der Beamtin oder des Beamten
ausgefallen ist, besondere Kosten entstan-
den, können die Auslagen nur in verhält-
nismäßigem Umfang auferlegt werden.

(2) Wird das Disziplinarverfahren ein-
gestellt, trägt der Dienstherr die entstan-
denen Auslagen. Erfolgt die Einstellung
trotz Vorliegens eines Dienstvergehens,
können die Auslagen der Beamtin oder
dem Beamten auferlegt oder im Verhält-
nis geteilt werden.

(3) Der Beamtin oder dem Beamten
können im Übrigen auch die Auslagen
auferlegt werden, die durch ihr oder sein
Verschulden entstanden sind.

(4) Soweit der Dienstherr die entstan-
denen Auslagen trägt, hat er der Beamtin
oder dem Beamten auch die Aufwendun-
gen zu erstatten, die zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung notwen-
dig waren. Erstattungsfähig sind auch
Gebühren und Auslagen einer oder eines
Bevollmächtigten oder eines Beistands.
Aufwendungen, die durch das Verschul-
den der Beamtin oder des Beamten ent-
standen sind, hat diese oder dieser selbst
zu tragen; das Verschulden einer Vertre-
terin oder eines Vertreters ist ihr oder ihm
zuzurechnen.

(5) Das behördliche Disziplinarverfah-
ren ist gebührenfrei.

§ 40

Kosten

Als Auslagen sind zu erheben:

1. Kosten für die Unterbringung und Un-
tersuchung der Beamtin oder des Be-
amten nach § 31 Abs. 1,

2. Auslagen der nach § 31 Abs. 2 bevoll-
mächtigten Person,

3. Auslagen der gesetzlichen Vertretun-
gen nach § 3 Abs. 2 und

4. Auslagen im Sinne des § 9 Abs. 1 und 2
des Hessischen Verwaltungskostenge-
setzes in der Fassung vom 12. Januar
2004 (GVBl. I S. 36), geändert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 229).

§ 41

Grenzen der erneuten Ausübung 
der Disziplinarbefugnisse

(1) Die Einstellungsverfügung und die
Disziplinarverfügung sind der oder dem
höheren Dienstvorgesetzten unverzüglich
zuzuleiten. Hält diese ihre oder hält die-
ser seine Befugnisse nach den Abs. 2 und
3 nicht für ausreichend, hat sie oder er die
Einstellungsverfügung oder die Diszipli-
narverfügung unverzüglich der obersten
Dienstbehörde zuzuleiten. Die oberste
Dienstbehörde kann das Disziplinarver-
fahren an die höhere Dienstvorgesetzte
oder den höheren Dienstvorgesetzten
zurückgeben, wenn sie weitere Ermittlun-
gen für geboten hält oder die Befugnisse
der oder des höheren Dienstvorgesetzten
für ausreichend hält. Eine Zuleitungs-
pflicht nach Satz 1 besteht nicht, sofern
dies die oberste Dienstbehörde allgemein
angeordnet hat.

(2) Die oder der höhere Dienstvorge-
setzte und die oberste Dienstbehörde
können ungeachtet einer Einstellung des
Disziplinarverfahrens nach § 36 Abs. 1 im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten wegen
desselben Sachverhalts eine Disziplinar-
verfügung erlassen oder Disziplinarklage
erheben. Eine Entscheidung nach Satz 1
ist nur innerhalb von drei Monaten nach
der Zustellung der Einstellungsverfü-
gung zulässig, es sei denn, es ergeht
wegen desselben Sachverhalts ein rechts-
kräftiges Urteil aufgrund von tatsäch-
lichen Feststellungen, die von denjeni-
gen tatsächlichen Feststellungen, auf 
denen die Entscheidung beruht, abwei-
chen. Die Beamtin oder der Beamte ist 
vor einer Entscheidung nach Satz 1 an-
zuhören.

(3) Die oder der höhere Dienstvorge-
setzte und die oberste Dienstbehörde
können eine Disziplinarverfügung nach-
geordneter Dienstvorgesetzter, die obers-
te Dienstbehörde auch eine von ihr selbst
erlassene Disziplinarverfügung jederzeit
aufheben. Sie können im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten in der Sache neu ent-
scheiden oder Disziplinarklage erheben.
Für eine Verschärfung der Disziplinar-
maßnahme nach Art und Höhe oder die
Erhebung der Disziplinarklage gilt Abs. 2
Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Die oberste Dienstbehörde kann
die ihr nach Abs. 2 und 3 zustehenden
Befugnisse durch Rechtsverordnung auf
nachgeordnete Behörden übertragen, so-
weit diese für die Ernennung der Beamtin
oder des Beamten zuständig sind.
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§ 42

Verfahren bei 
nachträglicher Entscheidung im 

Straf- oder Bußgeldverfahren

(1) Ergeht nach dem Eintritt der Unan-
fechtbarkeit der Disziplinarverfügung in
einem Straf- oder Bußgeldverfahren, das
wegen desselben Sachverhalts eingeleitet
worden ist, unanfechtbar eine Entschei-
dung, aufgrund deren die Disziplinarmaß-
nahme nach § 17 nicht zulässig wäre, ist
die Disziplinarverfügung auf Antrag der
Beamtin oder des Beamten von der oder
dem Dienstvorgesetzten, die oder der sie
erlassen hat, aufzuheben und das Diszi-
plinarverfahren einzustellen.

(2) Die Antragsfrist beträgt drei Mona-
te. Sie beginnt mit dem Tag, an dem die
Beamtin oder der Beamte von der in 
Abs. 1 bezeichneten Entscheidung Kennt-
nis erhalten hat.

(3) Die Kostentragungspflicht richtet
sich im Falle der Ablehnung des Antrags
nach § 39 Abs. 1 und im Falle seiner
Stattgabe nach § 39 Abs. 2.

V i e r t e r   A b s c h n i t t

Vorläufige Dienstenthebung 
und Einbehaltung von Bezügen

§ 43

Zulässigkeit

(1) Die für die Erhebung der Diszipli-
narklage zuständige Behörde kann eine
Beamtin oder einen Beamten gleichzeitig
mit oder nach der Einleitung des Diszipli-
narverfahrens vorläufig des Dienstes ent-
heben, wenn im Disziplinarverfahren vor-
aussichtlich auf Entfernung aus dem Be-
amtenverhältnis oder auf Aberkennung
des Ruhegehalts erkannt werden wird
oder wenn voraussichtlich eine Entlas-
sung nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 so-
wie § 43 des Hessischen Beamtengesetzes
erfolgen wird. Sie kann die Beamtin oder
den Beamten außerdem vorläufig des
Dienstes entheben, wenn durch das Ver-
bleiben im Dienst der Dienstbetrieb oder
die Ermittlungen wesentlich beeinträch-
tigt würden und die vorläufige Dienstent-
hebung zu der Bedeutung der Sache und
der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme
nicht außer Verhältnis steht.

(2) Die für die Erhebung der Diszipli-
narklage zuständige Behörde kann
gleichzeitig mit oder nach der vorläufigen
Dienstenthebung anordnen, dass bis zu
50 vom Hundert der monatlichen Dienst-
oder Anwärterbezüge einbehalten wer-
den, wenn im Disziplinarverfahren vor-
aussichtlich auf Zurückstufung, Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis oder
auf Aberkennung des Ruhegehalts er-
kannt werden wird oder wenn voraus-
sichtlich eine Entlassung nach § 42 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 4 sowie § 43 des Hessi-
schen Beamtengesetzes erfolgen wird.

(3) Die für die Erhebung der Diszipli-
narklage zuständige Behörde kann
gleichzeitig mit oder nach der Einleitung

des Disziplinarverfahrens anordnen, dass
bis zu 30 vom Hundert des Ruhegehalts
einbehalten werden, wenn im Disziplinar-
verfahren voraussichtlich auf Aberken-
nung des Ruhegehalts erkannt werden
wird.

(4) Einkünfte aus genehmigungspflich-
tiger Nebentätigkeit dürfen zusammen
mit den nach Abs. 2 oder 3 gekürzten
Bezügen die zuletzt erhaltenen vollen
Dienstbezüge nicht übersteigen. Der
übersteigende Betrag ist auf die nach
Abs. 2 oder 3 gewährten Bezüge anzu-
rechnen. Die Beamtin oder der Beamte ist
zur Auskunft über die Einnahmen aus
Nebentätigkeit verpflichtet.

(5) Die Beamtin oder der Beamte ist
vor Anordnungen nach den Abs. 1 bis 3
anzuhören.

(6) Die für die Erhebung der Diszipli-
narklage zuständige Behörde kann die
vorläufige Dienstenthebung, die Einbe-
haltung von Dienst- oder Anwärterbezü-
gen sowie die Einbehaltung von Ruhege-
halt jederzeit ganz oder teilweise aufhe-
ben.

(7) Der Rechtsbehelf der Beamtin oder
des Beamten gegen die vorläufige Dienst-
enthebung oder die Einbehaltung von Be-
zügen richtet sich nach § 68.

§ 44

Rechtswirkungen

(1) Die vorläufige Dienstenthebung
wird mit der Zustellung, die Einbehaltung
von Bezügen mit dem auf die Zustellung
folgenden Fälligkeitstag wirksam und
vollziehbar. Diese Maßnahmen erstrecken
sich auf alle Ämter, die die Beamtin oder
der Beamte innehat.

(2) Ist eines der Ämter ein kommuna-
les Ehrenamt und ist das Disziplinarver-
fahren nur wegen eines in dem Ehrenamt
oder im Zusammenhang mit diesem be-
gangenen Dienstvergehens eingeleitet
worden, kann die vorläufige Dienstenthe-
bung auf das Ehrenamt und die in Ver-
bindung mit ihm übernommenen Ne-
bentätigkeiten beschränkt werden.

(3) Für die Dauer der vorläufigen
Dienstenthebung ruhen die im Zusam-
menhang mit dem Amt entstandenen An-
sprüche auf Aufwandsentschädigung.

(4) Erfolgt die vorläufige Dienstenthe-
bung während eines schuldhaften Fern-
bleibens vom Dienst, dauert der nach § 9
des Bundesbesoldungsgesetzes begrün-
dete Verlust der Bezüge fort. Er endet mit
dem Zeitpunkt, zu dem die Beamtin oder
der Beamte den Dienst ohne Hinderung
durch die vorläufige Dienstenthebung
aufgenommen hätte. Der Zeitpunkt ist
von der für die Erhebung der Disziplinar-
klage zuständigen Behörde festzustellen
und der Beamtin oder dem Beamten mit-
zuteilen.

(5) Die vorläufige Dienstenthebung
und die Einbehaltung von Bezügen enden
mit dem rechtskräftigen Abschluss des
Disziplinarverfahrens.
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§ 45

Verfall und Nachzahlung 
der einbehaltenen Beträge

(1) Die nach § 43 Abs. 2 bis 4 einbehal-
tenen Bezüge verfallen, wenn

1. im Disziplinarverfahren auf Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis oder
auf Aberkennung des Ruhegehalts er-
kannt worden ist,

2. in einem wegen desselben Sachver-
halts eingeleiteten Strafverfahren eine
Strafe verhängt worden ist, die den
Verlust der Rechte als Beamtin oder
Beamter oder als Ruhestandsbeamtin
oder Ruhestandsbeamter zur Folge
hat,

3. das Disziplinarverfahren aufgrund des
§ 36 Abs. 1 Nr. 3 eingestellt worden ist
und ein neues Disziplinarverfahren,
das innerhalb von drei Monaten nach
der Einstellung wegen desselben
Sachverhalts eingeleitet worden ist,
zur Entfernung aus dem Beamtenver-
hältnis oder zur Aberkennung des Ru-
hegehalts geführt hat oder

4. das Disziplinarverfahren aus den
Gründen des § 36 Abs. 2 Nr. 2 oder 3
eingestellt worden ist und die für die
Erhebung der Disziplinarklage zustän-
dige Behörde (§ 38 Abs. 2) festgestellt
hat, dass die Entfernung aus dem Be-
amtenverhältnis oder die Aberken-
nung des Ruhegehalts gerechtfertigt
gewesen wäre. Wird im Disziplinarver-
fahren auf Zurückstufung erkannt, ver-
fallen die nach § 43 Abs. 2 einbehalte-
nen Bezüge in dem Umfang, in wel-
chem das Gehalt, das die Beamtin oder
der Beamte während des Zeitraums
der Einbehaltung in dem früheren Amt
erhalten hätte, dasjenige Gehalt über-
steigt, das in dieser Zeit auch in dem
neuen Amt zugestanden hätte; Satz 1
Nr. 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Wird das Disziplinarverfahren auf
andere Weise als in den Fällen des Abs. 1
unanfechtbar abgeschlossen, sind die
nach § 43 Abs. 2 bis 4 einbehaltenen
Bezüge nachzuzahlen. Auf die nachzu-
zahlenden Dienstbezüge können Ein-
künfte aus genehmigungspflichtigen Ne-
bentätigkeiten angerechnet werden, die
die Beamtin oder der Beamte aus Anlass
der vorläufigen Dienstenthebung aus-
geübt hat, wenn eine Disziplinarmaßnah-
me verhängt worden ist oder die für die
Erhebung der Disziplinarklage zuständi-
ge Behörde feststellt, dass ein Dienstver-
gehen erwiesen ist. Die Beamtin oder der
Beamte ist verpflichtet, über die Höhe sol-
cher Einkünfte Auskunft zu geben.

F ü n f t e r   A b s c h n i t t

Widerspruchsverfahren

§ 46

Widerspruch

Vor der Erhebung der Klage ist ein Wi-
derspruchsverfahren durchzuführen. Ein

Widerspruchsverfahren findet nicht statt,
wenn die angefochtene Entscheidung
durch die oberste Dienstbehörde erlassen
worden ist. 

§ 47

Widerspruchsbescheid

(1) Der Widerspruchsbescheid wird
durch die oberste Dienstbehörde, bei Ru-
hestandsbeamtinnen und -beamten durch
die oder den nach § 89 zuständigen
Dienstvorgesetzten erlassen. Die oberste
Dienstbehörde kann ihre Zuständigkeit
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf
nachgeordnete Behörden übertragen.

(2) In dem Widerspruchsbescheid darf
die angefochtene Entscheidung nicht zum
Nachteil der Beamtin oder des Beamten
abgeändert werden. Die Befugnis, eine
abweichende Entscheidung nach § 41
Abs. 3 zu treffen, bleibt unberührt.

(3) In der Entscheidung über den
Widerspruch gegen eine Disziplinarverfü-
gung (§ 37 Abs. 1) kann die Wider-
spruchsbehörde,

1. den Widerspruch zurückweisen,

2. die Disziplinarverfügung aufheben,

3. die Disziplinarverfügung zugunsten
der Beamtin oder des Beamten abän-
dern oder

4. das Disziplinarverfahren einstellen,
wenn ein Dienstvergehen zwar erwie-
sen ist, die Verhängung einer Diszipli-
narmaßnahme jedoch nicht angezeigt
erscheint.

§ 48

Kostentragungspflicht

(1) Im Widerspruchsverfahren trägt der
unterliegende Teil die entstandenen Aus-
lagen. Hat der Widerspruch teilweise Er-
folg, sind die Auslagen im Verhältnis zu
teilen; dies gilt auch im Falle der Einstel-
lung des Disziplinarverfahrens nach § 47
Abs. 3 Nr. 4. Wird eine Disziplinarverfü-
gung trotz Vorliegens eines Dienstverge-
hens aufgehoben, können die Auslagen
ganz oder teilweise der Beamtin oder
dem Beamten auferlegt werden.

(2) Wird der Widerspruch zurückge-
nommen, hat die Beamtin oder der Beam-
te die entstandenen Auslagen zu tragen.

(3) Erledigt sich ein Widerspruchsver-
fahren in der Hauptsache auf andere
Weise, ist über die entstandenen Aus-
lagen nach billigem Ermessen zu ent-
scheiden.

(4) Auslagen, die durch einen Antrag
auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand entstanden sind, fallen der Beamtin
oder dem Beamten zur Last.

(5) Auferlegt werden können auch die
Auslagen, die durch ein Verschulden der
Beamtin oder des Beamten entstanden
sind.

(6) § 39 Abs. 4 und 5 gilt entspre-
chend.
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§ 49

Grenzen der erneuten Ausübung 
der Disziplinarbefugnisse

(1) Der Widerspruchsbescheid ist der
obersten Dienstbehörde unverzüglich zu-
zuleiten. Diese kann den Widerspruchs-
bescheid, durch den über eine Diszipli-
narverfügung entschieden worden ist,
jederzeit aufheben. Sie kann in der Sache
neu entscheiden oder Disziplinarklage er-
heben. Eine Zuleitungspflicht nach Satz 1
besteht nicht, sofern dies die oberste
Dienstbehörde allgemein angeordnet hat.
Für eine Verschärfung der Disziplinar-
maßnahme nach Art oder Höhe oder die
Erhebung der Disziplinarklage gilt § 41
Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann
die ihr nach Abs. 1 Satz 2 und 3 zu-
stehenden Befugnisse durch Rechtsver-
ordnung auf nachgeordnete Behörden
übertragen, soweit diese für die Ernen-
nung der Beamtin oder des Beamten zu-
ständig sind.

V I E R T E R   T E I L

Gerichtliches Disziplinarverfahren

E r s t e r   A b s c h n i t t

Disziplinargerichtsbarkeit

§ 50

Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Für Klagen aufgrund dieses Gesetzes
und für die sonstigen den Gerichten zu-
gewiesenen Aufgaben ist die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zuständig. Hierzu
wird bei den Verwaltungsgerichten Kas-
sel und Wiesbaden jeweils eine Kammer
für Disziplinarsachen eingerichtet. Das
Verwaltungsgericht Kassel ist für den Be-
reich der Regierungsbezirke Kassel und
Gießen, das Verwaltungsgericht Wiesba-
den für den Bereich des Regierungsbe-
zirks Darmstadt zuständig. Beim Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof wird ein
Senat für Disziplinarsachen gebildet. Die-
se Spruchkörper sind auch für den
Rechtsschutz gegen schriftliche missbilli-
gende Äußerungen zuständig.

§ 51

Kammer für Disziplinarsachen

(1) Die Kammer für Disziplinarsachen
entscheidet in der Besetzung von drei
Richterinnen oder Richtern und zwei Be-
amtenbeisitzerinnen oder Beamtenbeisit-
zern als ehrenamtlichen Richterinnen
oder Richtern, wenn nicht eine Einzelrich-
terin oder ein Einzelrichter entscheidet.
An Beschlüssen außerhalb der mündli-
chen Verhandlung und an Gerichtsbe-
scheiden wirken die Beamtenbeisitzerin-
nen und Beamtenbeisitzer nicht mit. Eine
oder einer der Beamtenbeisitzerinnen
oder Beamtenbeisitzer soll dem Verwal-
tungszweig und der Laufbahngruppe der
Beamtin oder des Beamten angehören,

gegen die oder den sich das Disziplinar-
verfahren richtet.

(2) Für die Übertragung des Rechts-
streits auf die Einzelrichterin oder den
Einzelrichter gilt § 6 der Verwaltungsge-
richtsordnung. In dem Verfahren der Dis-
ziplinarklage ist eine Übertragung auf die
Einzelrichterin oder den Einzelrichter
ausgeschlossen.

(3) Die oder der Vorsitzende der Kam-
mer für Disziplinarsachen entscheidet,
wenn die Entscheidung im vorbereiten-
den Verfahren ergeht,

1. bei Zurücknahme der Klage, des An-
trags oder eines Rechtsmittels,

2. bei Erledigung des gerichtlichen Diszi-
plinarverfahrens in der Hauptsache
und

3. über die Kosten.

Im Einverständnis der Beteiligten kann
die oder der Vorsitzende auch sonst an-
stelle der Kammer entscheiden. Ist eine
Berichterstatterin oder ein Berichterstatter
bestellt, entscheidet sie oder er anstelle
der oder des Vorsitzenden.

§ 52

Beamtenbeisitzerinnen 
und Beamtenbeisitzer

(1) Die Beamtenbeisitzerinnen und Be-
amtenbeisitzer müssen auf Lebenszeit er-
nannte Landes- oder Kommunalbeamte
sein und bei ihrer Wahl ihren dienstlichen
Wohnsitz (§ 15 des Bundesbesoldungsge-
setzes) im Bezirk des zuständigen Verwal-
tungsgerichts haben.

(2) Die §§ 20 bis 25, 27, 28, 30 Abs. 1
und § 34 der Verwaltungsgerichtsord-
nung werden auf die Beamtenbeisitzerin-
nen und Beamtenbeisitzer nicht ange-
wandt. Die Regelung des § 55 Abs. 3
bleibt unberührt.

(3) Die Beamtenbeisitzerinnen und Be-
amtenbeisitzer werden von dem Aus-
schuss, der zur Wahl der ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter bestellt ist 
(§ 26 der Verwaltungsgerichtsordnung),
auf fünf Jahre gewählt. Wird eine Nach-
wahl erforderlich, ist sie nur für den Rest
der Amtszeit vorzunehmen.

(4) Das Ministerium der Justiz stellt in
jedem fünften Jahr Vorschlagslisten von
Beamtenbeisitzerinnen und Beamtenbei-
sitzern auf. Hierbei ist die doppelte An-
zahl der durch die Präsidentinnen und
Präsidenten der Verwaltungsgerichte je-
weils als erforderlich bezeichneten Beam-
tenbeisitzerinnen und Beamtenbeisitzer
zugrunde zu legen. Die obersten Landes-
behörden, die kommunalen Spitzenver-
bände und die Spitzenorganisationen der
im Lande bestehenden Gewerkschaften
der Beamtinnen und Beamten können Be-
amtinnen und Beamte für die Liste vor-
schlagen. In die Listen sind die vorgeschla-
genen Beamtinnen und Beamten, nach
Laufbahngruppen und Verwaltungsberei-
chen gegliedert, nach pflichtgemäßem Er-
messen des Ministeriums aufzunehmen.
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(5) Die Ministerin oder der Minister
der Justiz kann die Aufgabe nach Abs. 4
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf eine
nachgeordnete Behörde übertragen.

§ 53

Ausschluss von der 
Ausübung des Richteramts

(1) Von der Ausübung des Richteramts
ist ausgeschlossen, wer

1. durch das Dienstvergehen verletzt ist,

2. Ehegattin, Ehegatte, eingetragene Le-
benspartnerin, eingetragener Lebens-
partner, gesetzliche Vertreterin oder
gesetzlicher Vertreter der Beamtin
oder des Beamten oder der oder des
Verletzten ist oder war,

3. mit der Beamtin oder dem Beamten
oder der oder dem Verletzten in gera-
der Linie verwandt oder verschwägert
oder in der Seitenlinie bis zum dritten
Grad verwandt oder bis zum zweiten
Grad verschwägert ist oder war,

4. in dem Disziplinarverfahren gegen die
Beamtin oder den Beamten tätig war
oder als Zeugin oder Zeuge gehört
wurde oder als Sachverständige oder
Sachverständiger ein Gutachten erstat-
tet hat,

5. in einem wegen desselben Sachver-
halts eingeleiteten Straf- oder Buß-
geldverfahren gegen die Beamtin oder
den Beamten beteiligt war oder

6. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter der Beamtin oder des Beamten
ist oder war oder bei einer oder einem
Dienstvorgesetzten der Beamtin oder
des Beamten mit der Bearbeitung von
Personalangelegenheiten der Beamtin
oder des Beamten befasst ist.

(2) Beamtenbeisitzerinnen und -beisit-
zer sind auch ausgeschlossen, wenn sie
der Dienststelle der Beamtin oder des Be-
amten angehören.

§ 54

Nichtheranziehung von 
Beamtenbeisitzerinnen und 

Beamtenbeisitzern

Beamtenbeisitzerinnen und Beamten-
beisitzer, gegen die Disziplinarklage oder
wegen einer vorsätzlich begangenen
Straftat die öffentliche Klage erhoben
oder der Erlass eines Strafbefehls bean-
tragt oder denen die Führung der Dienst-
geschäfte verboten worden ist, dürfen
während dieser Verfahren oder für die
Dauer des Verbots zur Ausübung ihres
Richteramtes nicht herangezogen wer-
den.

§ 55

Entbindung vom Amt der 
Beamtenbeisitzerin oder 
des Beamtenbeisitzers

(1) Beamtenbeisitzerinnen und Beam-
tenbeisitzer sind von ihrem Amt zu ent-
binden, wenn

1. sie im Strafverfahren rechtskräftig zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt worden
sind,

2. im Disziplinarverfahren gegen sie un-
anfechtbar eine Disziplinarmaßnahme
mit Ausnahme eines Verweises ausge-
sprochen worden ist,

3. sie in ein Amt außerhalb der Bezirke,
für die das Gericht zuständig ist, ver-
setzt werden oder

4. das Beamtenverhältnis endet oder

5. die Voraussetzungen für das Amt der
Beamtenbeisitzerin oder des Beamten-
beisitzers nach § 52 Abs. 1 von Anfang
an nicht vorlagen.

(2) In besonderen Härtefällen können
die Beamtenbeisitzerinnen und Beamten-
beisitzer auch auf Antrag von der weite-
ren Ausübung des Amts entbunden wer-
den.

(3) Für die Entscheidung gilt § 24 
Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung
entsprechend.

§ 56

Senate für Disziplinarsachen

(1) Für den Senat für Disziplinarsachen
beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof
gelten § 51 Abs. 1 und 3 sowie die §§ 52
bis 55 entsprechend.

(2) Für das Bundesverwaltungsgericht
gilt § 53 Abs. 1 entsprechend.

Z w e i t e r   A b s c h n i t t

Disziplinarverfahren 
vor dem Verwaltungsgericht

Erster Titel

Klageverfahren

§ 57

Klageerhebung, Form und 
Frist der Klage

(1) Die Klageschrift der Disziplinar-
klage muss den persönlichen und berufli-
chen Werdegang der Beamtin oder des
Beamten, den bisherigen Gang des Dis-
ziplinarverfahrens, die Tatsachen, in de-
nen ein Dienstvergehen gesehen wird,
und die anderen Tatsachen und Beweis-
mittel, die für die Entscheidung bedeut-
sam sind, geordnet darstellen. Liegen die
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vor,
kann wegen der Tatsachen, in denen ein
Dienstvergehen gesehen wird, auf die
bindenden Feststellungen der ihnen zu-
grunde liegenden Urteile verwiesen wer-
den.

(2) Für die Form und Frist der übrigen
Klagen gelten die §§ 74, 75 und § 81 der
Verwaltungsgerichtsordnung. Der Lauf
der Frist des § 75 Satz 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist gehemmt, solange
das Disziplinarverfahren nach § 25 ausge-
setzt ist.
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§ 58

Nachtragsdisziplinarklage

(1) Neue Handlungen, die nicht Ge-
genstand einer anhängigen Disziplinar-
klage sind, können nur durch Erhebung
einer Nachtragsdisziplinarklage in das
Disziplinarverfahren einbezogen werden.

(2) Hält der Dienstherr die Einbezie-
hung neuer Handlungen für angezeigt,
teilt er dies dem Gericht unter Angabe
der konkreten Anhaltspunkte mit, die den
Verdacht eines Dienstvergehens rechtfer-
tigen. Das Gericht setzt das Disziplinar-
verfahren vorbehaltlich des Abs. 3 aus
und bestimmt eine Frist, bis zu der die
Nachtragsdisziplinarklage erhoben wer-
den kann. Die Frist kann auf einen vor
ihrem Ablauf gestellten Antrag des
Dienstherrn verlängert werden, wenn die-
ser sie aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, voraussichtlich nicht einhalten
kann. Die Fristsetzung und ihre Verlänge-
rung erfolgen durch Beschluss. Der Be-
schluss ist unanfechtbar.

(3) Das Gericht kann von einer Ausset-
zung des Disziplinarverfahrens nach 
Abs. 2 absehen, wenn die neuen Hand-
lungen für die Art und Höhe der zu er-
wartenden Disziplinarmaßnahme voraus-
sichtlich nicht ins Gewicht fallen oder ihre
Einbeziehung das Disziplinarverfahren
erheblich verzögern würde; Abs. 2 Satz 4
und 5 gilt entsprechend. Ungeachtet 
einer Fortsetzung des Disziplinarverfah-
rens nach Satz 1 kann wegen der neuen
Handlungen bis zur Zustellung der La-
dung zur mündlichen Verhandlung oder
bis zur Zustellung eines Beschlusses nach
§ 64 Nachtragsdisziplinarklage erhoben
werden. Die neuen Handlungen können
auch Gegenstand eines neuen Diszipli-
narverfahrens sein.

(4) Wird innerhalb der nach Abs. 2 be-
stimmten Frist nicht Nachtragsdisziplinar-
klage erhoben, so setzt das Gericht das
Disziplinarverfahren ohne Einbeziehung
der neuen Handlungen fort; Abs. 3 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

§ 59

Belehrung

Die Beamtin oder der Beamte ist durch
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
gleichzeitig mit der Zustellung der Diszi-
plinarklage oder der Nachtragsdiszipli-
narklage auf die Fristen des § 60 Abs. 1
und des § 63 Abs. 2 sowie auf die Folgen
der Fristversäumung hinzuweisen.

§ 60

Mängel des behördlichen 
Disziplinarverfahrens oder 

der Klageschrift

(1) Bei einer Disziplinarklage hat die
Beamtin oder der Beamte wesentliche
Mängel des behördlichen Disziplinarver-
fahrens oder der Klageschrift innerhalb
zweier Monate nach Zustellung der Klage
oder der Nachtragsdisziplinarklage gel-
tend zu machen.

(2) Wesentliche Mängel, die nicht 
oder nicht innerhalb der Frist des Abs. 1
geltend gemacht werden, kann das
Gericht unberücksichtigt lassen, wenn ih-
re Berücksichtigung nach seiner freien
Überzeugung die Erledigung des Diszipli-
narverfahrens verzögern würde und die
Beamtin oder der Beamte über die Folgen
der Fristversäumung belehrt worden ist;
dies gilt nicht, wenn die Beamtin oder der
Beamte zwingende Gründe für die Ver-
spätung glaubhaft macht.

(3) Das Gericht kann dem Dienstherrn
zur Beseitigung eines wesentlichen Man-
gels, den die Beamtin oder der Beamte
rechtzeitig geltend gemacht hat oder des-
sen Berücksichtigung es unabhängig da-
von für angezeigt hält, eine Frist setzen. 
§ 58 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
Wird der Mangel innerhalb der Frist 
nicht beseitigt, wird das Disziplinarver-
fahren durch Beschluss des Gerichts ein-
gestellt.

(4) Die rechtskräftige Einstellung nach
Abs. 3 steht einem rechtskräftigen Urteil
gleich.

§ 61

Beschränkung des 
Disziplinarverfahrens

Das Gericht kann das Disziplinarver-
fahren beschränken, indem es solche
Handlungen ausscheidet, die für die Art
und Höhe der zu erwartenden Diszipli-
narmaßnahme nicht oder voraussichtlich
nicht ins Gewicht fallen. Die ausgeschie-
denen Handlungen können nicht wieder
in das Disziplinarverfahren einbezogen
werden, es sei denn, die Voraussetzungen
für die Beschränkung entfallen nachträg-
lich. Werden die ausgeschiedenen Hand-
lungen nicht wieder einbezogen, können
sie nach dem rechtskräftigen Abschluss
des Disziplinarverfahrens nicht Gegen-
stand eines neuen Disziplinarverfahrens
sein.

§ 62

Bindung an tatsächliche 
Feststellungen aus anderen Verfahren

(1) Die tatsächlichen Feststellungen ei-
nes rechtskräftigen Urteils im Straf- oder
Bußgeldverfahren oder im verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren, durch das nach 
§ 9 des Bundesbesoldungsgesetzes über
den Verlust der Besoldung bei schuldhaf-
tem Fernbleiben vom Dienst entschieden
worden ist, sind im Disziplinarverfahren,
das denselben Sachverhalt zum Gegen-
stand hat, für das Gericht bindend. Es hat
jedoch die erneute Prüfung solcher Fest-
stellungen zu beschließen, die offenkun-
dig unrichtig sind.

(2) Die in einem anderen gesetzlich
geordneten Verfahren getroffenen
tatsächlichen Feststellungen sind nicht
bindend, können aber der Entscheidung
ohne erneute Prüfung zugrunde gelegt
werden.
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§ 63

Beweisaufnahme

(1) Das Gericht erhebt die erforderli-
chen Beweise.

(2) Bei einer Disziplinarklage sind Be-
weisanträge von dem Dienstherrn in der
Klageschrift und von der Beamtin oder
dem Beamten innerhalb zweier Monate
nach Zustellung der Klage oder der Nach-
tragsdisziplinarklage zu stellen. Ein ver-
späteter Antrag kann abgelehnt werden,
wenn seine Berücksichtigung nach der
freien Überzeugung des Gerichts die 
Erledigung des Disziplinarverfahrens ver-
zögern würde und die Beamtin oder 
der Beamte über die Folgen der Frist-
versäumung belehrt worden ist; dies 
gilt nicht, wenn zwingende Gründe für
die Verspätung glaubhaft gemacht wer-
den.

(3) Die Bestimmungen der Strafprozess-
ordnung über die Pflicht, als Zeugin oder
Zeuge auszusagen oder als Sachverstän-
dige oder Sachverständiger ein Gutach-
ten zu erstatten, über die Ablehnung von
Sachverständigen sowie über die Ver-
nehmung von Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes als Zeuginnen oder Zeu-
gen und Sachverständige gelten entspre-
chend.

§ 64

Entscheidung durch Beschluss

(1) Bei einer Disziplinarklage kann das
Gericht, auch nach der Eröffnung der
mündlichen Verhandlung, mit Zustim-
mung der Beteiligten durch Beschluss

1. auf die erforderliche Disziplinarmaß-
nahme (§ 8) erkennen, wenn nur ein
Verweis, eine Geldbuße, eine Kürzung
der Dienstbezüge oder eine Kürzung
des Ruhegehalts verwirkt ist, oder

2. die Disziplinarklage abweisen.

Zur Erklärung der Zustimmung kann den
Beteiligten von dem Gericht, der oder
dem Vorsitzenden oder der Berichterstat-
terin oder dem Berichterstatter eine Frist
gesetzt werden, nach deren Ablauf die
Zustimmung als erteilt gilt, wenn nicht ei-
ne Beteiligte oder ein Beteiligter wider-
sprochen hat.

(2) Der rechtskräftige Beschluss nach
Abs. 1 steht einem rechtskräftigen Urteil
gleich.

§ 65

Entscheidung durch Urteil

(1) Bei einer Disziplinarklage dürfen
nur die Handlungen zum Gegenstand der
Urteilsfindung gemacht werden, die der
Beamtin oder dem Beamten in der Klage
oder der Nachtragsdisziplinarklage als
Dienstvergehen zur Last gelegt werden.
Das Gericht kann in dem Urteil

1. auf die erforderliche Disziplinarmaß-
nahme (§ 8) erkennen oder

2. die Disziplinarklage abweisen.

(2) Bei der Klage gegen eine Diszipli-
narverfügung prüft das Gericht neben der
Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit
der angefochtenen Entscheidung.

(3) § 106 der Verwaltungsgerichtsord-
nung wird nicht angewandt.

§ 66

Grenzen der erneuten 
Ausübung der Disziplinarbefugnisse

(1) Soweit der Dienstherr die Diszipli-
narklage zurückgenommen hat, können
die ihr zugrunde liegenden Handlungen
nicht mehr Gegenstand eines Disziplinar-
verfahrens sein.

(2) Hat das Gericht rechtskräftig über
die Klage gegen eine Disziplinarverfü-
gung entschieden, ist hinsichtlich der die-
ser Entscheidung zugrunde liegenden
Handlungen eine erneute Ausübung der
Disziplinarbefugnisse nur wegen solcher
erheblicher Tatsachen und Beweismittel
zulässig, die keinen Eingang in das ge-
richtliche Disziplinarverfahren gefunden
haben. Eine Verschärfung der Disziplinar-
maßnahme nach Art oder Höhe oder die
Erhebung der Disziplinarklage ist nur in-
nerhalb von drei Monaten nach der Zu-
stellung des Urteils zulässig, es sei denn,
es ergeht wegen desselben Sachverhalts
ein rechtskräftiges Urteil aufgrund von
tatsächlichen Feststellungen, die von den-
jenigen tatsächlichen Feststellungen, auf
denen die Entscheidung beruht, abwei-
chen.

Zweiter Titel

Besondere Verfahren

§ 67

Antrag auf gerichtliche Fristsetzung

(1) Ist ein behördliches Disziplinarver-
fahren nicht innerhalb von sechs Monaten
seit der Einleitung durch Einstellung,
durch Erlass einer Disziplinarverfügung
oder durch Erhebung der Disziplinar-
klage abgeschlossen worden, kann die
Beamtin oder der Beamte bei dem Gericht
die gerichtliche Bestimmung einer Frist
zum Abschluss des Disziplinarverfahrens
beantragen. Die Frist des Satz 1 ist ge-
hemmt, solange das Disziplinarverfahren
nach § 25 ausgesetzt ist.

(2) Liegt ein zureichender Grund für
den fehlenden Abschluss des behördli-
chen Disziplinarverfahrens innerhalb von
sechs Monaten nicht vor, bestimmt das
Gericht eine Frist, in der das Verfahren
abzuschließen ist. Anderenfalls lehnt es
den Antrag ab. § 58 Abs. 2 Satz 3 bis 5
gilt entsprechend.

(3) Wird das behördliche Disziplinar-
verfahren innerhalb der nach Abs. 2 be-
stimmten Frist nicht abgeschlossen, ist es
durch Beschluss des Gerichts einzustel-
len.

(4) Der rechtskräftige Beschluss nach
Abs. 3 steht einem rechtskräftigen Urteil
gleich.
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§ 68

Antrag auf Aussetzung 
der vorläufigen Dienstenthebung 

und der Einbehaltung von Bezügen

(1) Die Beamtin oder der Beamte kann
bei dem Gericht die Aussetzung der vor-
läufigen Dienstenthebung und der Einbe-
haltung von Dienst- oder Anwärterbezü-
gen, die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-
hestandsbeamte die Aussetzung der Ein-
behaltung von Ruhegehalt beantragen.
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsge-
richtshof zu stellen, wenn bei ihm ein Dis-
ziplinarverfahren in derselben Sache an-
hängig ist.

(2) Die vorläufige Dienstenthebung
und die Einbehaltung von Bezügen sind
auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an
ihrer Rechtmäßigkeit bestehen.

(3) Für die Änderung oder Aufhebung
von Beschlüssen über Anträge nach Abs. 1
gilt § 80 Abs. 7 der Verwaltungsgerichts-
ordnung entsprechend.

D r i t t e r   A b s c h n i t t

Disziplinarverfahren 
vor dem Verwaltungsgerichtshof

Erster Titel

Berufung

§ 69

Statthaftigkeit, Form und Frist 
der Berufung

(1) Gegen das Urteil des Verwaltungs-
gerichts über eine Disziplinarklage steht
den Beteiligten die Berufung an den Ver-
waltungsgerichtshof zu. Die Berufung ist
bei dem Verwaltungsgericht innerhalb
eines Monats nach Zustellung des voll-
ständigen Urteils schriftlich einzulegen
und zu begründen. Die Begründungsfrist
kann auf einen vor ihrem Ablauf gestell-
ten Antrag von der oder dem Vorsitzen-
den verlängert werden. Die Begründung
muss einen bestimmten Antrag sowie die
im Einzelnen anzuführenden Gründe der
Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten.
Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,
so ist die Berufung unzulässig.

(2) Im Übrigen steht den Beteiligten
die Berufung gegen das Urteil des Ver-
waltungsgerichts nur zu, wenn sie von
diesem oder von dem Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Die §§ 124
und 124a der Verwaltungsgerichtsord-
nung sind anzuwenden.

§ 70

Berufungsverfahren

(1) Für das Berufungsverfahren gelten
die Bestimmungen über das Disziplinar-
verfahren bei dem Verwaltungsgericht
entsprechend, soweit sich aus diesem Ge-
setz nichts anderes ergibt. Die §§ 58 und
59 werden nicht angewandt.

(2) Wesentliche Mängel des behördli-
chen Disziplinarverfahrens, die nach § 60

Abs. 2 unberücksichtigt bleiben durften,
bleiben auch im Berufungsverfahren un-
berücksichtigt.

(3) Ein Beweisantrag, der vor dem Ver-
waltungsgericht nicht innerhalb der Frist
des § 63 Abs. 2 gestellt worden ist, kann
abgelehnt werden, wenn seine Berück-
sichtigung nach der freien Überzeugung
des Verwaltungsgerichtshofs die Erledi-
gung des Disziplinarverfahrens verzögern
würde und die Beamtin oder der Beamte
im ersten Rechtszug über die Folgen der
Fristversäumung belehrt worden ist; dies
gilt nicht, wenn zwingende Gründe für die
Verspätung glaubhaft gemacht werden.
Beweisanträge, die das Verwaltungsge-
richt zu Recht abgelehnt hat, bleiben auch
im Berufungsverfahren ausgeschlossen.

(4) Die durch das Verwaltungsgericht
erhobenen Beweise können der Entschei-
dung ohne erneute Beweisaufnahme zu-
grunde gelegt werden.

§ 71

Mündliche Verhandlung, 
Entscheidung durch Urteil

Der Verwaltungsgerichtshof entschei-
det über die Berufung, wenn das Diszipli-
narverfahren nicht auf andere Weise ab-
geschlossen wird, aufgrund mündlicher
Verhandlung durch Urteil. § 106 der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird nicht an-
gewandt.

Zweiter Titel

Beschwerde

§ 72

Statthaftigkeit, Form und Frist 
der Beschwerde

(1) Für die Statthaftigkeit, Form und
Frist der Beschwerde gelten die §§ 146
und 147 der Verwaltungsgerichtsord-
nung. Gegen Beschlüsse des Verwal-
tungsgerichts, durch die nach § 64 Abs. 1
über eine Disziplinarklage entschieden
wird, kann die Beschwerde nur auf das
Fehlen der Zustimmung der Beteiligten
gestützt werden.

(2) Für das Beschwerdeverfahren ge-
gen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts
über eine Aussetzung nach § 68 gilt § 146
Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung
entsprechend.

V i e r t e r   A b s c h n i t t

Disziplinarverfahren 
vor dem Bundesverwaltungsgericht

§ 73

Form, Frist und 
Zulassung der Revision

Für die Zulassung der Revision, für die
Form und Frist der Einlegung der Revisi-
on und der Einlegung der Beschwerde
gegen ihre Nichtzulassung sowie für die
Revisionsgründe gelten die §§ 132, 133,
137 bis 139 der Verwaltungsgerichtsord-

412 Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 27. Juli 2006



nung sowie § 127 des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes.

§ 74

Revisionsverfahren, 
Entscheidung über die Revision

(1) Für das Revisionsverfahren gelten
die Bestimmungen über das Disziplinar-
verfahren vor dem Verwaltungsgerichts-
hof entsprechend.

(2) Für die Entscheidung über die Re-
vision gelten die §§ 143 und 144 der Ver-
waltungsgerichtsordnung.

F ü n f t e r   A b s c h n i t t

Wiederaufnahme des gerichtlichen 
Disziplinarverfahrens

§ 75

Wiederaufnahmegründe

(1) Die Wiederaufnahme des durch
rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen
Disziplinarverfahrens ist zulässig, wenn

1. in dem Urteil eine Disziplinarmaßnah-
me ausgesprochen worden ist, die
nach Art oder Höhe im Gesetz nicht
vorgesehen ist,

2. Tatsachen oder Beweismittel beige-
bracht werden, die erheblich und neu
sind,

3. das Urteil auf dem Inhalt einer unech-
ten oder verfälschten Urkunde oder
auf einem vorsätzlich oder fahrlässig
falsch abgegebenen Zeugnis oder Gut-
achten beruht,

4. ein Urteil, auf dessen tatsächlichen
Feststellungen das Urteil im Diszipli-
narverfahren beruht, durch ein ande-
res rechtskräftiges Urteil aufgehoben
worden ist,

5. an dem Urteil eine Richterin oder ein
Richter oder eine Beamtenbeisitzerin
oder ein Beamtenbeisitzer mitgewirkt
hat, die oder der sich in dieser Sache
der strafbaren Verletzung einer Amts-
pflicht schuldig gemacht hat,

6. an dem Urteil eine Richterin oder ein
Richter oder eine Beamtenbeisitzerin
oder ein Beamtenbeisitzer mitgewirkt
hat, die oder der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes aus-
geschlossen war, es sei denn, dass die
Gründe für den gesetzlichen Aus-
schluss bereits erfolglos geltend ge-
macht worden waren,

7. die Beamtin oder der Beamte
nachträglich glaubhaft ein Dienstver-
gehen eingesteht, das in dem Diszipli-
narverfahren nicht hat festgestellt wer-
den können, oder

8. im Verfahren der Disziplinarklage nach
dessen rechtskräftigem Abschluss in
einem wegen desselben Sachverhalts
eingeleiteten Straf- oder Bußgeldver-
fahren unanfechtbar eine Entscheidung
ergeht, nach der nach § 17 die Diszipli-
narmaßnahme nicht zulässig wäre.

(2) Erheblich im Sinne des Abs. 1 Nr. 2
sind Tatsachen und Beweismittel, wenn
sie allein oder in Verbindung mit den
früher getroffenen Feststellungen geeig-
net sind, eine andere Entscheidung zu be-
gründen, die Ziel der Wiederaufnahme
des Disziplinarverfahrens sein kann. Neu
im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 sind Tatsachen
und Beweismittel, die dem Gericht bei
seiner Entscheidung nicht bekannt gewe-
sen sind. Ergeht nach Eintritt der Rechts-
kraft des Urteils im Disziplinarverfahren
in einem wegen desselben Sachverhalts
eingeleiteten Straf- oder Bußgeldverfah-
ren ein rechtskräftiges Urteil aufgrund
von tatsächlichen Feststellungen, die von
denjenigen tatsächlichen Feststellungen
des Urteils im Disziplinarverfahren ab-
weichen, auf denen es beruht, gelten die
abweichenden Feststellungen des Urteils
im Straf- oder Bußgeldverfahren als neue
Tatsachen im Sinne des Abs. 1 Nr. 2.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 und 5
ist die Wiederaufnahme des Disziplinar-
verfahrens nur zulässig, wenn wegen der
behaupteten Handlung eine rechtskräfti-
ge strafgerichtliche Verurteilung erfolgt
ist oder wenn ein strafgerichtliches Ver-
fahren aus anderen Gründen als wegen
Mangels an Beweisen nicht eingeleitet
oder nicht durchgeführt werden kann.

§ 76

Unzulässigkeit der Wiederaufnahme

(1) Die Wiederaufnahme des durch
rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen
Disziplinarverfahrens ist unzulässig,
wenn nach dem Eintritt der Rechtskraft

1. ein Urteil im Straf- oder Bußgeldver-
fahren ergangen ist, das sich auf den-
selben Sachverhalt gründet und diesen
ebenso würdigt, solange dieses Urteil
nicht rechtskräftig aufgehoben worden
ist, oder

2. ein Urteil im Strafverfahren ergangen
ist, durch das die oder der Verurteilte
das Amt oder den Anspruch auf Ruhe-
gehalt verloren hat oder ihn verloren
hätte, wenn sie oder er noch im Dienst
gewesen wäre oder Ruhegehalt bezo-
gen hätte.

(2) Die Wiederaufnahme des Diszipli-
narverfahrens zuungunsten der Beamtin
oder des Beamten ist außerdem unzuläs-
sig, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft
des Urteils drei Jahre vergangen sind.

§ 77

Frist, Verfahren

(1) Der Antrag auf Wiederaufnahme
des Disziplinarverfahrens muss bei dem
Gericht, dessen Entscheidung angefoch-
ten wird, binnen drei Monaten schriftlich
oder zur Niederschrift der Urkundsbeam-
tin oder des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle eingereicht werden. Die Frist
beginnt mit dem Tag, an dem die oder der
Antragsberechtigte von dem Grund für
die Wiederaufnahme Kenntnis erhalten
hat. In dem Antrag ist das angefochtene
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Urteil zu bezeichnen und anzugeben, in-
wieweit es angefochten wird und welche
Änderungen beantragt werden; die An-
träge sind unter Bezeichnung der Beweis-
mittel zu begründen.

(2) Für das weitere Verfahren gelten
die Bestimmungen über das gerichtliche
Disziplinarverfahren entsprechend, so-
weit sich aus diesem Gesetz nichts ande-
res ergibt.

§ 78

Entscheidung durch Beschluss

(1) Das Gericht kann den Antrag, auch
nach der Eröffnung der mündlichen Ver-
handlung, durch Beschluss verwerfen,
wenn es die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für seine Zulassung nicht für gege-
ben oder ihn für offensichtlich unbegrün-
det hält.

(2) Das Gericht kann vor der Eröffnung
der mündlichen Verhandlung mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde durch Be-
schluss das angefochtene Urteil aufheben
und die Disziplinarklage abweisen oder
die Disziplinarverfügung aufheben. Der
Beschluss ist unanfechtbar.

(3) Der rechtskräftige Beschluss 
nach Abs. 1 sowie der Beschluss nach
Abs. 2 stehen einem rechtskräftigen Ur-
teil gleich.

§ 79

Mündliche Verhandlung, 
Entscheidung des Gerichts

(1) Das Gericht entscheidet, wenn das
Wiederaufnahmeverfahren nicht auf an-
dere Weise abgeschlossen wird, aufgrund
mündlicher Verhandlung durch Urteil.

(2) Gegen das Urteil des Verwaltungs-
gerichts und des Verwaltungsgerichtshofs
kann das in dem jeweiligen Verfahren
statthafte Rechtsmittel eingelegt werden.

§ 80

Rechtswirkungen, Entschädigung

(1) Wird in einem Wiederaufnahme-
verfahren das angefochtene Urteil zu-
gunsten der Beamtin oder des Beamten
aufgehoben, erhält die Beamtin oder der
Beamte von dem Eintritt der Rechtskraft
des aufgehobenen Urteils an die Rechts-
stellung, die sich ergeben hätte, wenn das
aufgehobene Urteil der im Wiederaufnah-
meverfahren ergangenen Entscheidung
entsprochen hätte. Wurde in dem aufge-
hobenen Urteil auf Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis oder auf Aberkennung
des Ruhegehalts erkannt, gilt § 49 des
Hessischen Beamtengesetzes entspre-
chend.

(2) Beamtinnen oder Beamte und die
Personen, denen sie kraft Gesetzes unter-
haltspflichtig sind, können im Falle des
Abs. 1 neben den hiernach nachträglich
zu gewährenden Bezügen in entspre-
chender Anwendung des Gesetzes über
die Entschädigung für Strafverfolgungs-
maßnahmen vom 8. März 1971 (BGBl. I 

S. 157), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574),
Ersatz des sonstigen Schadens vom
Dienstherrn verlangen. Der Anspruch ist
innerhalb von drei Monaten nach dem
rechtskräftigen Abschluss des Wiederauf-
nahmeverfahrens bei der für die Erhe-
bung der Disziplinarklage zuständigen
Behörde geltend zu machen.

S e c h s t e r   A b s c h n i t t

Kostenentscheidung im 
gerichtlichen Disziplinarverfahren

§ 81

Kostentragungspflicht

(1) Beamtinnen oder Beamte, gegen
die im Verfahren der Disziplinarklage auf
eine Disziplinarmaßnahme erkannt wird,
tragen die Kosten des Verfahrens. Bildet
das der Beamtin oder dem Beamten zur
Last gelegte Dienstvergehen nur zum Teil
die Grundlage für die Entscheidung oder
sind durch besondere Ermittlungen im
behördlichen Disziplinarverfahren, deren
Ergebnis zugunsten der Beamtin oder des
Beamten ausgefallen ist, besondere Kos-
ten entstanden, können ihr oder ihm die
Kosten nur in verhältnismäßigem Umfang
auferlegt werden.

(2) Wird eine Disziplinarverfügung
trotz Vorliegens eines Dienstvergehens
aufgehoben, können die Kosten ganz
oder teilweise der Beamtin oder dem Be-
amten auferlegt werden.

(3) Wird das Disziplinarverfahren 
nach § 67 Abs. 3 eingestellt, trägt der
Dienstherr die Kosten des Verfahrens.

(4) Im Übrigen gelten für die Kostentra-
gungspflicht der Beteiligten die Bestim-
mungen der Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 82

Erstattungsfähige Kosten

(1) Gebühren und Auslagen werden
nach den Bestimmungen des Gerichts-
kostengesetzes erhoben.

(2) Kosten im Sinne des § 81 sind auch
die zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung notwen-
digen Aufwendungen der Beteiligten ein-
schließlich der Kosten des behördlichen
Disziplinarverfahrens.

(3) Die gesetzlichen Gebühren und
Auslagen einer Rechtsanwältin oder eines
Rechtsanwalts sind stets erstattungsfähig.

F Ü N F T E R   T E I L

Unterhaltsbeitrag, Unterhaltsleistung 
und Begnadigung

§ 83

Unterhaltsbeitrag bei Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis oder 

bei Aberkennung des Ruhegehalts

(1) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags
nach § 13 Abs. 3 oder § 15 Abs. 2 beginnt,
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soweit in der Entscheidung nichts anderes
bestimmt ist, zum Zeitpunkt des Verlusts
der Dienstbezüge oder des Ruhegehalts.

(2) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags
nach § 15 Abs. 2 steht unter dem Vor-
behalt der Rückforderung, wenn für den-
selben Zeitraum eine Rente aufgrund 
der Nachversicherung gewährt wird. Zur
Sicherung des Rückforderungsanspruchs
hat die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-
hestandsbeamte eine entsprechende Ab-
tretungserklärung abzugeben.

(3) Das Gericht kann in der Entschei-
dung bestimmen, dass der Unterhaltsbei-
trag ganz oder teilweise an Personen ge-
zahlt wird, zu deren Unterhalt die Beam-
tin oder der Beamte oder die Ruhestands-
beamtin oder der Ruhestandsbeamte ver-
pflichtet ist; nach Rechtskraft der Ent-
scheidung kann dies die oberste Dienst-
behörde bestimmen. Die oberste Dienst-
behörde kann ihre Zuständigkeit nach
Satz 1 durch Rechtverordnung auf nach-
geordnete Dienstvorgesetzte übertragen.

(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen
im Sinne des § 18a Abs. 2 sowie Abs. 3
Satz 1 und 2 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch angerechnet. Frühere Beamtin-
nen und Beamte sowie frühere Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeam-
te sind verpflichtet, der obersten Dienst-
behörde alle Änderungen in ihren Ver-
hältnissen, die für die Zahlung des Unter-
haltsbeitrags bedeutsam sein können, un-
verzüglich anzuzeigen. Kommen sie die-
ser Pflicht schuldhaft nicht nach, kann ih-
nen der Unterhaltsbeitrag ganz oder teil-
weise mit Wirkung für die Vergangenheit
entzogen werden. Die Entscheidung trifft
die oberste Dienstbehörde. Diese kann
ihre Zuständigkeit durch Rechtsverord-
nung auf nachgeordnete Dienstvorgesetz-
te übertragen.

(5) Der Anspruch auf den Unterhalts-
beitrag erlischt, wenn die oder der Betrof-
fene wieder in ein öffentlich-rechtliches
Amts- oder Dienstverhältnis berufen wird.

§ 84

Unterhaltsleistung bei Mithilfe 
zur Aufdeckung von Straftaten

(1) Im Falle der Entfernung aus dem
Beamtenverhältnis oder der Aberken-
nung des Ruhegehalts kann die zuletzt
zuständige oberste Dienstbehörde der
ehemaligen Beamtin oder dem ehemali-
gen Beamten oder der ehemaligen Ruhe-
standsbeamtin oder dem ehemaligen Ru-
hestandsbeamten, die oder der gegen das
Verbot der Annahme von Belohnungen
oder Geschenken verstoßen hat, die Ge-
währung einer monatlichen Unterhaltsleis-
tung zusagen, wenn sie oder er Wissen
über Tatsachen offenbart hat, deren Kennt-
nis dazu beigetragen hat, Straftaten, insbe-
sondere nach den §§ 331 bis 335 des Straf-
gesetzbuches, zu verhindern oder über den
eigenen Tatbeitrag hinaus aufzuklären. Die
Nachversicherung ist durchzuführen.

(2) Die Unterhaltsleistung ist als Vom-
hundertsatz der Anwartschaft auf eine Al-

tersrente, die sich aus der Nachversiche-
rung ergibt, oder einer entsprechenden
Leistung aus der berufsständischen Al-
terssicherung mit folgenden Maßgaben
festzusetzen:

1. Die Unterhaltsleistung darf die Höhe
der Rentenanwartschaft aus der Nach-
versicherung nicht erreichen;

2. Unterhaltsleistung und Rentenanwart-
schaft aus der Nachversicherung dür-
fen zusammen den Betrag nicht über-
steigen, der sich als Ruhegehalt nach 
§ 14 Abs. 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes ergäbe. 

Die Höchstgrenzen nach Satz 1 gelten
auch für die Zeit des Bezugs der Unter-
haltsleistung; an die Stelle der Rentenan-
wartschaft aus der Nachversicherung tritt
die anteilige Rente.

(3) Die Zahlung der Unterhaltsleistung
an die frühere Beamtin oder den früheren
Beamten kann erst erfolgen, wenn diese
oder dieser das 65. Lebensjahr vollendet
hat oder eine Rente wegen Erwerbs- oder
Berufsunfähigkeit aus der gesetzlichen
Rentenversicherung oder eine entspre-
chende Leistung aus der berufsständi-
schen Versorgung erhält.

(4) Der Anspruch auf die Unterhalts-
leistung erlischt bei erneutem Eintritt in
den öffentlichen Dienst sowie in den Fäl-
len, die bei einer Ruhestandsbeamtin
oder einem Ruhestandsbeamten das Er-
löschen der Versorgungsbezüge nach § 59
des Beamtenversorgungsgesetzes zur Fol-
ge hätten. Die hinterbliebene Ehegattin
oder der hinterbliebene Ehegatte erhält
55 vom Hundert der Unterhaltsleistung,
wenn zum Zeitpunkt der Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis oder der Aber-
kennung des Ruhegehaltes die Ehe be-
reits bestanden hatte.

§ 85

Begnadigung

(1) Die Ministerpräsidentin oder der
Ministerpräsident übt das Begnadigungs-
recht in Disziplinarsachen nach diesem
Gesetz aus. Die Ministerpräsidentin oder
der Ministerpräsident kann die Ausübung
anderen Stellen übertragen.

(2) Wird die Entfernung aus dem Be-
amtenverhältnis im Gnadenwege aufge-
hoben, so gelten die Bestimmungen des
Hessischen Beamtengesetzes über die Be-
seitigung des Verlustes der Beamtenrech-
te im Gnadenwege sinngemäß.

S E C H S T E R   T E I L

Besondere Bestimmungen für einzelne
Beamtengruppen und für Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamte

§ 86

Beamtinnen und Beamte der 
kommunalen Körperschaften 

des öffentlichen Rechts

(1) Bei Beamtinnen oder Beamten, die
keine Dienstvorgesetzte oder keinen
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Dienstvorgesetzten haben, tritt an die
Stelle der oder des Dienstvorgesetzten die
Aufsichtsbehörde und an die Stelle der
oder des höheren Dienstvorgesetzten die
obere Aufsichtsbehörde; ist eine obere
Aufsichtsbehörde nicht vorhanden, so
werden die Aufgaben der oder des höhe-
ren Dienstvorgesetzten von der Aufsichts-
behörde wahrgenommen. § 73 Abs. 2 
Satz 2 und § 75 der Hessischen Gemein-
deordnung, § 46 Abs. 2 Satz 2 und § 48
der Hessischen Landkreisordnung blei-
ben unberührt.

(2) Oberste Dienstbehörde ist für Be-
amtinnen und Beamte, die keine Dienst-
vorgesetzte oder keinen Dienstvorgesetz-
ten haben, die Aufsichtsbehörde.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann die
Dienstvorgesetzte oder den Dienstvor-
gesetzten im Einzelfall anweisen, ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten. Wird 
der Anweisung nicht innerhalb von sechs
Wochen gefolgt, kann die Aufsichtsbehör-
de das Disziplinarverfahren selbst einlei-
ten.

§ 87

Beamtinnen und Beamte 
der anderen Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts

Für die Beamtinnen und Beamten an-
derer Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, die unter
der Aufsicht des Landes stehen, trifft die
fachlich zuständige Ministerin oder der
fachlich zuständige Minister die § 86 ent-
sprechenden Regelungen durch Rechts-
verordnung. Bis zum Erlass dieser Rechts-
verordnung gelten die genannten Vor-
schriften sinngemäß.

§ 88

Ausübung der Disziplinarbefugnisse 
im Polizeibereich

Für die Beamtinnen und Beamten des
höheren Dienstes bis einschließlich Besol-
dungsgruppe A 16 der Polizeidienststel-
len ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-
gesetzter im Sinne des § 20 die Leiterin
oder der Leiter der Polizeidienststelle, der
oder dem die jeweilige Beamtin oder der
jeweilige Beamte unterstellt ist.

§ 89

Ausübung der Disziplinarbefugnisse 
bei Ruhestandsbeamtinnen und 

Ruhestandsbeamten

Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten werden die Disziplinarbe-
fugnisse durch die zum Zeitpunkt des
Eintritts in den Ruhestand zuständige
oberste Dienstbehörde ausgeübt. Diese
kann ihre Befugnisse durch Rechtsverord-
nung auf nachgeordnete Dienstvorgesetz-
te übertragen. Besteht die zuständige
oberste Dienstbehörde nicht mehr, be-
stimmt das für das Beamtenrecht zustän-
dige Ministerium, welche Behörde zu-
ständig ist.

S I E B T E R   T E I L

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 90

Übergangsbestimmungen

(1) Nach bisherigem Recht eingeleitete
Disziplinarverfahren werden in der Lage,
in der sie sich am Tage des In-Kraft-Tre-
tens dieses Gesetzes befinden, nach die-
sem Gesetz fortgeführt, soweit in den fol-
genden Absätzen nichts Abweichendes
bestimmt ist. Maßnahmen, die nach bis-
herigem Recht getroffen worden sind,
bleiben wirksam.

(2) Die Disziplinarmaßnahmen nach
bisherigem Recht entsprechen den
gleichlautenden Disziplinarmaßnahmen
nach neuem Recht. Die folgenden Diszi-
plinarmaßnahmen nach bisherigem Recht
stehen folgenden Disziplinarmaßnahmen
nach diesem Gesetz gleich:

1. die Gehaltskürzung der Kürzung der
Dienstbezüge,

2. die Versetzung in ein Amt derselben
Laufbahn mit geringerem Endgrund-
gehalt der Zurückstufung und

3. die Entfernung aus dem Dienst der Ent-
fernung aus dem Beamtenverhältnis.

(3) Wegen der vor dem In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes begangenen Dienstver-
gehen, für die nach bisherigem Recht
eine Disziplinarmaßnahme wegen Zeit-
ablaufs nicht mehr verhängt werden
konnte, darf auch nach diesem Gesetz
eine Disziplinarmaßnahme nicht verhängt
werden. Im Übrigen richtet sich das 
Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeit-
ablaufs nach diesem Gesetz.

(4) Ist wegen eines vor dem In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes begangenen
Dienstvergehens gegen eine Beamtin
oder einen Beamten im Straf- oder im
Bußgeldverfahren unanfechtbar eine
Strafe, Geldbuße oder Ordnungsmaßnah-
me verhängt worden, darf wegen dessel-
ben Sachverhalts eine Disziplinarmaß-
nahme nach diesem Gesetz nicht ver-
hängt werden, wenn die Verhängung ei-
ner entsprechenden Disziplinarmaßnah-
me nach bisherigem Recht nicht zulässig
war. Dies gilt auch dann, wenn die Strafe,
Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme nach
dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ver-
hängt wird.

(5) Ist vor dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes ein förmliches Disziplinarver-
fahren eingeleitet worden, sind ungeach-
tet der durchgeführten Vorermittlungen
nach bisherigem Recht die nach diesem
Gesetz vorgeschriebenen Ermittlungen
durchzuführen. Die nach diesem Gesetz
für die Erhebung der Disziplinarklage zu-
ständige Behörde kann die nach bisheri-
gem Recht zuständige Einleitungsbehör-
de mit der Fortführung des Disziplinar-
verfahrens beauftragen und eine nach
bisherigem Recht bestellte Untersu-
chungsführerin oder einen nach bisheri-
gem Recht bestellten Untersuchungsfüh-
rer mit den Ermittlungen beauftragen.
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(6) Statthaftigkeit, Frist und Form eines
Rechtsmittels oder eines Rechtsbehelfs
gegen eine vor dem In-Kraft-Treten die-
ses Gesetzes in einem Disziplinarverfah-
ren ergangene Entscheidung bestimmen
sich nach bisherigem Recht. Im weiteren
Verfahren gelten ebenfalls die Bestim-
mungen des bisherigen Rechts. Die bei
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes anhängi-
gen gerichtlichen Disziplinarverfahren
werden nach den Bestimmungen des bis-
herigen Rechts fortgeführt.

(7) Die nach bisherigem Recht in ei-
nem Disziplinarverfahren ergangenen
Entscheidungen sind nach Eintritt der
Unanfechtbarkeit der Entscheidung nach
bisherigem Recht zu vollstrecken.

(8) Die Frist für das Verwertungsverbot
und deren Berechnung für die vor dem
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes verhäng-
ten Disziplinarmaßnahmen bestimmen
sich nach diesem Gesetz. Dies gilt nicht,
wenn die Frist und deren Berechnung
nach bisherigem Recht für die Beamtin
oder den Beamten günstiger sind.

(9) Bis zum Beginn der Amtszeit der
nach § 52 Abs. 3 gewählten Beamtenbei-
sitzerinnen und Beamtenbeisitzer bleiben
die nach bisherigem Recht bestellten Per-
sonen im Amt. Die Reihenfolge ihrer Her-
anziehung richtet sich nach bisherigem
Recht.

§ 91

Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes
erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften erlässt das für das Beamten-
recht zuständige Ministerium. Verwal-
tungsvorschriften, die nur den Geschäfts-
bereich eines Ministeriums betreffen, er-
lässt dieses im Einvernehmen mit dem für
das Beamtenrecht zuständigen Ministeri-
um.

§ 92

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des
dritten auf die Verkündung folgenden
Monats in Kraft. Abweichend von Satz 1
treten § 37 Abs. 5, § 38 Abs. 2 Satz 2, § 41
Abs. 4, § 47 Abs. 1 Satz 2, § 49 Abs. 2, 
§ 52 Abs. 5, § 83 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4
Satz 5, § 85 Abs. 1 Satz 2, § 87 Satz 1, § 89
Satz 2 am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2011 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung des 
Hessischen Beamtengesetzes

Das Hessische Beamtengesetz in der
Fassung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I 
S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674), wird
wie folgt geändert:

1. § 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Eine Ernennung kann zurück-
genommen werden, wenn nicht be-
kannt war, dass gegen den Ernannten
in einem Disziplinarverfahren auf
Entfernung aus dem Beamtenverhält-
nis oder auf Aberkennung des Ruhe-
gehalts erkannt worden war.“

2. § 19a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 4 werden die 
Worte „der Hessischen Disziplinar-
ordnung“ durch die Worte „des
Hessischen Disziplinargesetzes“
ersetzt.

b) Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 erhält folgende
Fassung:

„4. mit der Verhängung mindes-
tens einer Kürzung der Dienst-
bezüge“

3. § 19b Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 erhält fol-
gende Fassung:

„4. mit der Verhängung mindestens
einer Kürzung der Dienstbezüge“

4. § 38 Abs. 1 Nr. 3 enthält folgende
Fassung:

„3. Entfernung aus dem Beamtenver-
hältnis nach dem Hessischen Dis-
ziplinargesetz.“

5. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. wenn er eine Handlung be-
geht, die bei einem Beamten
auf Lebenszeit mindestens ei-
ne Kürzung der Dienstbezüge
zur Folge hätte, oder“

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Vor der Entlassung ist der Sach-
verhalt aufzuklären; die §§ 24 bis
34 des Hessischen Disziplinarge-
setzes gelten entsprechend.“

6. In § 49 Abs. 2 Satz 1 wird jeweils das
Wort „Dienst“ durch das Wort „Be-
amtenverhältnis“ ersetzt.

7. In § 74 Abs. 1 Satz 2 werden die Wor-
te „das förmliche“ durch die Worte
„ein gerichtliches“ ersetzt.

8. In § 86 Abs. 2 werden die Worte 
„eine disziplinarrechtliche Verfol-
gung“ durch die Worte „die Durch-
führung eines Disziplinarverfahrens“
ersetzt.

9. § 90 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Das Nähere regelt das Hessi-
sche Disziplinargesetz.“

10. In § 107e Abs. 1 Satz 1 werden die
Worte „die Tilgungsvorschriften des
Disziplinarrechts keine Anwendung
finden“ durch die Angabe „§ 19 
Abs. 3 und 4 Satz 1 des Hessischen
Disziplinargesetzes nicht anzuwen-
den ist“ und das Wort „drei“ in Nr. 2
durch das Wort „zwei“ ersetzt.

11. In § 107f Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird die
Angabe „§ 9 der Hessischen Diszipli-
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narordnung“ durch die Angabe „§ 13
des Hessischen Disziplinargesetzes“
ersetzt.

12. In § 114 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„förmlichen“ durch „gerichtlichen“
ersetzt.

13. In § 192 werden die Worte „der Hes-
sischen Disziplinarordnung“ durch
die Worte „dem Hessischen Diszipli-
nargesetz“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des 
Hessischen Richtergesetzes

Das Hessische Richtergesetz in der
Fassung vom 11. März 1991 (GVBl. I 
S. 54), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 506), wird
wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Richter werden vom
Minister der Justiz ernannt.“

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2.

2. In § 21 werden nach dem Wort „Vor-
schlag“ das Komma und die Worte
„gegebenenfalls dem Vorschlag des
zuständigen Ministers,“ gestrichen.

3. In § 23 Abs. 2 werden das Semikolon
und die Worte „er ist an den Vor-
schlag des zuständigen Ministers ge-
bunden“ gestrichen.

4. In § 36 Abs. 2 Nr. 7 werden die Worte
„Einleitung des förmlichen Diszipli-
narverfahrens“ durch „Erhebung der
Disziplinarklage“ ersetzt.

5. In § 43 Abs. 2 werden die Worte „zu-
ständigen Ministers“ durch „Minis-
ters der Justiz“ ersetzt.

6. In § 47 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „zuständige Ministerium“ durch
„Ministerium der Justiz“ ersetzt.

7. In § 48 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „zuständige Minister“ durch „Mi-
nister der Justiz“ ersetzt.

8. In § 53 wird das Wort „förmliches“
durch „gerichtliches“ ersetzt.

9. In § 54 Nr. 2 wird das Wort „förmli-
chen“ gestrichen.

10. Die §§ 60 bis 63 erhalten folgende
Fassung:

„§ 60

Anwendung des 
Hessischen Disziplinargesetzes

(1) In Disziplinarsachen gelten die
Vorschriften des Hessischen Diszi-
plinargesetzes entsprechend, soweit
dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt.

(2) Zum gesetzlichen Vertreter
nach § 3 Abs. 2 des Hessischen Diszi-
plinargesetzes kann nur ein Richter
bestellt werden. Mit der Durch-
führung der Ermittlungen nach § 24
des Hessischen Disziplinargesetzes
kann nur ein Richter beauftragt wer-
den.

(3) Durch Disziplinarverfügung
kann nur ein Verweis ausgesprochen
werden.

(4) Die Disziplinarklage wird
durch die oberste Dienstbehörde er-
hoben.

§ 61

Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen gegen
Richter sind:

1. Verweis,

2. Geldbuße,

3. Kürzung der Dienstbezüge,

4. Versetzung,

5. Zurückstufung,

6. Entfernung aus dem Richterver-
hältnis.

Die Versetzung kann mit einer Kür-
zung der Dienstbezüge verbunden
werden.

(2) Disziplinarmaßnahmen gegen
Richter im Ruhestand sind:

1. Kürzung des Ruhegehalts,

2. Aberkennung des Ruhegehalts.

§ 62

Dem Dienstgericht 
vorbehaltene Entscheidungen

(1) Das Dienstgericht entscheidet
auf Antrag der obersten Dienstbehör-
de über die vorläufige Dienstenthe-
bung und die Einbehaltung von Be-
zügen sowie die Aufhebung dieser
Maßnahmen durch Beschluss. Der
Beschluss ist der obersten Dienst-
behörde und dem Richter zuzustellen.

(2) Gegen die Entscheidung des
Dienstgerichts ist die Beschwerde
zulässig.

(3) Bei veränderten Umständen
kann der Richter die Aufhebung der
Maßnahmen nach Abs. 1 beantragen.

(4) Ist gegen ein Urteil des Dienst-
gerichts Berufung eingelegt worden,
so entscheidet in den Fällen des 
Abs. 1 der Dienstgerichtshof.

§ 63

Zulässigkeit der Revision

Gegen das Urteil des Dienstge-
richtshofs, das im Verfahren über die
Disziplinarklage ergeht, steht den Be-
teiligten die Revision an das Dienst-
gericht des Bundes zu. Die Zulässig-
keit der Revision und das Revisions-
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verfahren bestimmen sich nach den
§§ 81 und 82 des Deutschen Richter-
gesetzes.“

11. Die §§ 64 und 65 werden aufgeho-
ben.

12. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort
„förmliches“ durch „gerichtliches“
ersetzt.

b) Abs. 1 Satz 2 und 3 wird aufgeho-
ben.

c) In Abs. 2 wird das Wort „förmli-
chen“ gestrichen.

13. § 72 erhält folgende Fassung:

„§ 72

Versetzung in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit

(1) Stimmt ein Richter auf Lebens-
zeit oder auf Zeit oder sein Vertreter
der Versetzung in den Ruhestand we-
gen Dienstunfähigkeit nicht schrift-
lich zu, so stellt die oberste Dienst-
behörde das Verfahren ein oder teilt
dem Richter oder seinem Vertreter
unter Angabe der Gründe schriftlich
mit, dass seine Versetzung in den Ru-
hestand beabsichtigt ist. Für die Be-
stellung des Vertreters gilt § 16 Abs. 1
Nr. 4, Abs. 2 des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes entspre-
chend. Zum Vertreter kann nur ein
Richter bestellt werden.

(2) Der Richter oder sein Vertreter
kann innerhalb eines Monats Ein-
wendungen erheben. Stellt die obers-
te Dienstbehörde danach das Verfah-
ren nicht ein, so beantragt sie bei
dem Dienstgericht, die Zulässigkeit
der Versetzung in den Ruhestand
festzustellen.

(3) Die oberste Dienstbehörde
kann bei dem Dienstgericht beantra-
gen, die Einbehaltung der Dienstbe-
züge, die das Ruhegehalt überstei-
gen, für zulässig zu erklären. Die Ein-
behaltung der Dienstbezüge ist frü-
hestens für die Zeit nach dem Ablauf
des Monats zulässig, in dem der An-
trag nach Abs. 2 Satz 2 gestellt wor-
den ist.

(4) Gibt das Gericht dem Antrag
nach Abs. 2 Satz 2 statt, so ist der
Richter mit dem Ende des Monats, in
dem die Entscheidung rechtskräftig
geworden ist, in den Ruhestand zu
versetzen. Nach Abs. 3 einbehaltene
Dienstbezüge werden nicht nachge-
zahlt. Weist das Gericht den Antrag
zurück, so ist das Verfahren einzustel-
len.“

14. § 76 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „förmli-
chen“ durch „gerichtlichen“ er-
setzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„der Hessischen Disziplinar-
ordnung“ durch „des Hessi-
schen Disziplinargesetzes“ er-
setzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

15. § 85 wird aufgehoben.

16. In § 95 wird die Zahl „2006“ durch
die Zahl „2011“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung der Verordnung 
über den Mutterschutz für Beamtinnen

In § 10 Abs. 2 der Verordnung über
den Mutterschutz für Beamtinnen vom 
19. Dezember 1991 (GVBl. 1992 I S. 1),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
5. Juli 2004 (GVBl. I S. 234), werden die
Worte „des förmlichen“ durch das Wort
„eines“ und das Wort „Dienst“ durch das
Wort „Beamtenverhältnis“ ersetzt.

Artikel 55)

Änderung der 
Dienstjubiläumsverordnung

Die Dienstjubiläumsverordnung vom
11. Mai 2001 (GVBl. I S. 251), geändert
durch Gesetz vom 27. November 2002
(GVBl. I S. 698), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 3 Nr. 2 wird das Wort
„Dienst“ durch das Wort „Beamtenver-
hältnis“ ersetzt.

2. In § 4 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe 
„§ 11a der Hessischen Disziplinarord-
nung“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 1
des Hessischen Disziplinargesetzes“
ersetzt.

Artikel 66)

Änderung der Elternzeitverordnung

In § 4 Abs. 2 der Elternzeitverordnung
vom 31. Oktober 1986 (GVBl. I S. 298),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
28. März 2001 (GVBl. I S. 179) und durch
Gesetz vom 2. April 2001 (GVBl. I S. 170),
werden die Worte „des förmlichen“ durch
das Wort „eines“ und das Wort „Dienst“
durch das Wort „Beamtenverhältnis“ er-
setzt.

Artikel 77)

Änderung des Hessischen 
Verwaltungszustellungsgesetzes

§ 1 Abs. 2 des Hessischen Verwal-
tungszustellungsgesetzes vom 14. Febru-
ar 1957 (GVBl. S. 9), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Februar 1973 (GVBl. I
S. 57), erhält folgende Fassung:

„(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Zustel-
lungen nach der Justizbeitreibungsord-
nung und der Hinterlegungsordnung.“
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Artikel 88)

Änderung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes

Das Hessische Personalvertretungsge-
setz vom 24. März 1988 (GVBl. I S. 103),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843), wird
wie folgt geändert:

1. In § 74 Abs. 1 Nr. 13 wird vor dem
Wort „Dienststelle“ das Wort „einzel-
nen“ eingefügt.

2. § 110 erhält folgende Fassung:

„§ 110

Mitglied in der Arbeitsgruppe 
Personalvertretung der 

Deutschen Rentenversicherung

Die oder der Vorsitzende des Ge-
samtpersonalrats der Deutschen Ren-
tenversicherung Hessen ist Mitglied in
der Arbeitsgruppe Personalvertretung
der Deutschen Rentenversicherung
nach § 140 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch in der Fas-
sung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I 
S. 757, 1404, 3384), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3676). Ist das Mitglied ver-
hindert, wird es in der Arbeitsgruppe
Personalvertretung von seiner Stellver-
tretung nach § 53, § 51 Abs. 1, § 29
Satz 1 vertreten.“

3. Dem § 112 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Der Minister der Justiz kann die Be-
fugnisse nach Satz 3 durch Rechts-
verordnung auf eine nachgeordnete
Behörde übertragen.“

Artikel 99)

Änderung des Hessischen 
Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung

§ 6b des Hessischen Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung
in der Fassung vom 27. Oktober 1997
(GVBl. I S. 381), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I 
S. 674), wird wie folgt gefasst:

„§ 6b

Beamtenbeisitzerinnen 
und Beamtenbeisitzer

(1) Die nach § 47 des Bundesdiszipli-
nargesetzes zu wählenden Beamtenbeisit-
zerinnen und Beamtenbeisitzer werden
von dem Ausschuss, der zur Wahl der eh-
renamtlichen Richterinnen und Richter
bestellt ist (§ 26 der Verwaltungsgerichts-
ordnung), auf vier Jahre gewählt.

(2) Das Ministerium der Justiz stellt in
jedem vierten Jahr Vorschlagslisten von
Beamtenbeisitzerinnen und Beamtenbei-

sitzern auf. Hierbei ist die doppelte An-
zahl der durch die Präsidentinnen oder
die Präsidenten des Verwaltungsgerichts
Wiesbaden und des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofs jeweils als erforderlich
bezeichneten Beamtenbeisitzerinnen und
Beamtenbeisitzer zugrunde zu legen. Die
obersten Bundesbehörden und die Spit-
zenorganisationen der Gewerkschaften
der Beamtinnen und Beamten können Be-
amtinnen und Beamte des Bundes für die
Listen vorschlagen. In die Listen sind die
vorgeschlagenen Beamtinnen und Beam-
ten, nach Laufbahngruppen und Verwal-
tungsbereichen gegliedert, nach pflicht-
gemäßem Ermessen des Ministeriums
aufzunehmen.

(3) Die Ministerin oder der Minister
der Justiz kann die Aufgabe nach Abs. 2
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf eine
nachgeordnete Behörde übertragen.

(4) Die Entscheidung nach § 50 des
Bundesdisziplinargesetzes trifft ein Senat
des Verwaltungsgerichtshofs auf Antrag
der Präsidentin oder des Präsidenten des
betroffenen Gerichts oder der Beamtin
oder des Beamten.“

Artikel 1010)

Änderung des Zweiten 
Überleitungsabschlussgesetzes

§ 1 Abs. 3 des Zweiten Überleitungs-
abschlussgesetzes vom 30. April 2002
(GVBl. I S. 86) wird wie folgt gefasst:

„(3) Während eines Disziplinarverfah-
rens, das im Falle der Bestätigung der er-
hobenen Vorwürfe mindestens eine Kür-
zung der Dienstbezüge zur Folge hätte,
wird die Überleitung nicht wirksam. Ist
gegen die Beamtin oder den Beamten in
einem Disziplinarverfahren unanfechtbar
auf Kürzung der Dienstbezüge oder
rechtskräftig auf Zurückstufung erkannt,
wird die Überleitung erst nach Ablauf der
in § 11 Abs. 4 und 5 oder § 12 Abs. 3 und 4
des Hessischen Disziplinargesetzes be-
stimmten Frist mit Wirkung vom ersten Tag
des folgenden Kalendermonats wirksam.“

Artikel 1111)

Änderung der 
Hessischen Gemeindeordnung

Die Hessische Gemeindeordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober
2005 (GVBl. I S. 674), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 73 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Komma nach
dem Wort „wahrnimmt“ durch ei-
nen Punkt ersetzt und der nachfol-
gende Text gestrichen.

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„Die Verordnung bestimmt auch,
wer oberste Dienstbehörde für die
Gemeindebediensteten ist; § 86
Abs. 2 des Hessischen Disziplinar-
gesetzes bleibt unberührt.“
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8) Ändert GVBl. II 326-9
9) Ändert GVBl. II 212-5
10) Ändert GVBl. II 321-48
11) Ändert GVBl. II 331-1



2. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Ein-
leitungsbehörde“ durch das Wort
„Aufsichtsbehörde“ ersetzt und das
Wort „förmlichen“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Ein-
leitungsbehörde“ durch das Wort
„Aufsichtsbehörde“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort
„förmlichen“ gestrichen.

Artikel 1212)

Änderung der 
Hessischen Landkreisordnung

Die Hessische Landkreisordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober
2005 (GVBl. I S. 674), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 46 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Komma nach
dem Wort „wahrnimmt“ durch ei-
nen Punkt ersetzt und der nachfol-
gende Text gestrichen.

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„Die Verordnung bestimmt auch,
wer oberste Dienstbehörde für die
Kreisbediensteten ist; § 86 Abs. 2
des Hessischen Disziplinargesetzes
bleibt unberührt.“

2. § 48 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Ein-
leitungsbehörde“ durch das Wort
„Aufsichtsbehörde“ ersetzt und das
Wort „förmlichen“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Ein-
leitungsbehörde“ durch das Wort
„Aufsichtsbehörde“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort
„förmlichen“ gestrichen.

Artikel 1313)

Änderung des Gesetzes 
über den Hessischen Rechnungshof

§ 5 des Gesetzes über den Hessischen
Rechnungshof vom 18. Juni 1986 (GVBl. I
S. 157), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Dezember 2003 (GVBl. I S. 309),
wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„förmliche Disziplinarmaßnahmen“
durch die Worte „das gerichtliche
Disziplinarverfahren“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird das Wort „förmli-
chen“ durch das Wort „gerichtli-
chen“ ersetzt.

Artikel 14

Schlussvorschriften

§ 1

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen und Anordnungen geändert
werden, bleibt die Befugnis der zuständi-
gen Stellen unberührt, diese Rechtsvor-
schriften zu ändern oder aufzuheben.

§ 2

Ermächtigung zur 
Neubekanntmachung

Die Ministerin oder der Minister der
Justiz wird ermächtigt, das Hessische
Richtergesetz in der sich aus diesem Ge-
setz ergebenden Fassung in neuer Para-
graphenfolge und mit neuem Datum be-
kannt zu machen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

§ 3

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. die Hessische Disziplinarordnung in
der Fassung vom 11. Januar 1989
(GVBl. I S. 58)14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. November 1998
(GVBl. I S. 401),

2. die Verordnung zur Durchführung 
des § 110 der Hessischen Disziplinar-
ordnung vom 12. Dezember 1973
(GVBl. 1974 I S. 15)15).

§ 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von
Satz 1 treten Art. 2 bis 7, Art. 8 Nr. 3 und
Art. 9 bis 14 §§ 1 bis 3 am ersten Tag des
dritten auf die Verkündung folgenden
Monats in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 21. Juli 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

I n  Ve r t r e t u n g  d e s  
H e s s i s c h e n  M i n i s t e r s  d e r  J u s t i z

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  F i n a n z e n

We i m a r

12) Ändert GVBl. II 332-1
13) Ändert GVBl. II 43-55
14) Hebt auf GVBl. II 325-5
15) Hebt auf GVBl. II 325-12
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Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 des Be-
rufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), geändert durch Gesetz
vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931, 962),
und des § 27a Abs. 1 Satz 1 der Hand-
werksordnung in der Fassung vom 
24. September 1998 (BGBl. I S. 3075), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 6. Sep-
tember 2005 (BGBl. I S. 2725), wird nach
Anhörung des Landesausschusses für Be-
rufsbildung verordnet:

§ 1

Schulisches Berufsgrundbildungsjahr

(1) In einem Ausbildungsberuf mit
mehr als zweijähriger Ausbildung ist der
erfolgreiche Besuch eines schulischen Be-
rufsgrundbildungsjahres nach § 39 Abs. 3
des Hessischen Schulgesetzes in der Fas-
sung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442)
als erstes Jahr der Berufsausbildung auf
die Ausbildungszeit anzurechnen, wenn
der Beruf in der Anlage zu dieser Verord-
nung dem Berufsfeld und, wenn das Be-
rufsfeld in Schwerpunkte gegliedert ist,
auch dem Schwerpunkt zugeordnet ist, in
dem das Berufsgrundbildungsjahr be-
sucht wurde.

(2) In Bezug auf Ausbildungsberufe
mit zweijähriger Ausbildung gilt Abs. 1
mit der Maßgabe entsprechend, dass min-
destens ein halbes Jahr anzurechnen ist.

(3) Auf die Ausbildungszeit in einem
mindestens dreijährigen Ausbildungsbe-
ruf, der einem Schwerpunkt zugeordnet
ist, ist der erfolgreiche Besuch eines schu-
lischen Berufsgrundbildungsjahres in ei-
nem anderen Schwerpunkt desselben Be-
rufsfeldes mit mindestens einem halben
Jahr anzurechnen.

§ 2

Berufsfachschule

(1) Der erfolgreiche Besuch einer Be-
rufsfachschule nach § 41 des Hessischen
Schulgesetzes, die eine öffentliche Schule
oder eine Ersatzschule ist und in einen
oder mehrere Ausbildungsberufe ein-
führt, ist in Ausbildungsberufen entspre-
chender Fachrichtung mit mehr als zwei-
jähriger Ausbildung als erstes Jahr der
Berufsausbildung auf die  Ausbildungs-
zeit anzurechnen, wenn der Lehrplan der
besuchten Schule mindestens 1 040 Stun-
den  fachrichtungsbezogenen Unterricht
vorsieht.

(2) In Bezug auf Ausbildungsberufe
mit zweijähriger Ausbildung gilt Abs. 1
mit der Maßgabe entsprechend, dass min-
destens ein halbes Jahr anzurechnen ist.

§ 3

Übergangsregelung

Änderungen der Regelungen für einen
Ausbildungsberuf oder der Berufsbe-
zeichnung stehen einer Anrechnung nach
§§ 1 oder 2 nicht entgegen, wenn mit dem
Besuch des Berufsgrundbildungsjahres
oder der Berufsfachschule vor dem 1. Au-
gust 2006 begonnen wurde.

§ 4

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. August
2006 in Kraft und mit Ablauf des  31. Juli
2009 außer Kraft.

Hessische Verordnung 
über die Anrechnung des Besuchs eines schulischen Berufsgrundbildungsjahres

und einer Berufsfachschule auf die Ausbildungszeit in Ausbildungsberufen 
(HBGJAVO)*)

Vom 21. Juli 2006

*) GVBl. II 73-23

Wiesbaden, den 21. Juli 2006

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t ,

K o c h Ve r k e h r  u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g

D r.  R h i e l

Anlage
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I. Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung

A.  Schwerpunkt: Absatzwirtschaft und Kundenberatung

1. Bankkaufmann/Bankkauffrau
2. Bestattungsfachkraft
3. Buchhändler/Buchhändlerin
4. Investmentfondskaufmann/Investmentfondskauffrau
5. Kaufmann für Tourismus und Freizeit/Kauffrau für Tourismus und Freizeit
6. Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung/Kauffrau für Spedition und Logistik-

dienstleistung
7. Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel
8. Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr/Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenver-

kehr
9. Kaufmann im Gesundheitswesen/Kauffrau im Gesundheitswesen

10. Kaufmann im Groß- und Außenhandel/Kauffrau im Groß- und Außenhandel
11. Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft/Kauffrau in der Grundstücks-

und Wohnungswirtschaft
12. Luftverkehrskaufmann/Luftverkehrskauffrau
13. Musikalienhändler/Musikalienhändlerin
14. Reiseverkehrskaufmann/Reiseverkehrskauffrau
15. Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau
16. Sport- und Fitnesskaufmann/Sport- und Fitnesskauffrau
17. Tankwart/Tankwartin
18. Veranstaltungskaufmann/Veranstaltungskauffrau
19. Verkäufer/Verkäuferin
20. Versicherungskaufmann/Versicherungskauffrau
21. Werbekaufmann/Werbekauffrau

B. Schwerpunkt: Bürowirtschaft und kaufmännische Verwaltung

1. Bürokaufmann/Bürokauffrau
2. Fachangestellter für Bürokommunikation/Fachangestellte für Bürokommunikation
3. Industriekaufmann/Industriekauffrau
4. Kaufmann für Bürokommunikation/Kauffrau für Bürokommunikation
5. Seegüterkontrolleur/Seegüterkontrolleurin

C. Schwerpunkt: Recht und öffentliche Verwaltung

1. Fachangestellter für Arbeitsförderung/Fachangestellte für Arbeitsförderung
2. Verwaltungsfachangestellter/Verwaltungsfachangestellte

II. Berufsfeld: Metalltechnik

A. Schwerpunkt: Fertigungs- und spanende Bearbeitungstechnik

1. Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin
2. Bergmechaniker/Bergmechanikerin
3. Büchsenmacher/Büchsenmacherin
4. Chirurgiemechaniker/Chirurgiemechanikerin
5. Drahtwarenmacher/Drahtwarenmacherin
6. Drahtzieher/Drahtzieherin
7. Federmacher/Federmacherin
8. Feinwerkmechaniker/Feinwerkmechanikerin
9. Fertigungsmechaniker/Fertigungsmechanikerin

10. Fluggerätemechaniker/Fluggerätemechanikerin
11. Fräser/Fräserin
12. Gießereimechaniker/Gießereimechanikerin
13. Industriemechaniker/Industriemechanikerin
14. Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin
15. Metallschleifer/Metallschleiferin
16. Revolverdreher/Revolverdreherin
17. Schleifer/Schleiferin
18. Schneidwerkzeugmechaniker/Schneidwerkzeugmechanikerin
19. Verfahrensmechaniker/Verfahrensmechanikerin in der Hütten- und Halbzeugindustrie
20. Verfahrensmechaniker/Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik
21. Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin
22. Zerspanungsmechaniker/Zerspanungsmechanikerin

Anlage

(zu § 1 Abs. 1)
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B. Schwerpunkt: Installations- und Metallbautechnik

1. Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
2. Behälter- und Apparatebauer/Behälter- und Apparatebauerin
3. Kälteanlagenbauer/Kälteanlagenbauerin
4. Klempner/Klempnerin
5. Metallbauer/Metallbauerin

III. Berufsfeld: Elektrotechnik

1. Elektroanlagenmonteur/Elektroanlagenmonteurin
2. Elektroniker/Elektronikerin
3. Elektroniker/Elektronikerin für Automatisierungstechnik
4. Elektroniker/Elektronikerin für Betriebstechnik
5. Elektroniker/Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme
6. Elektroniker/Elektronikerin für Geräte und Systeme
7. Elektroniker/Elektronikerin für luftfahrttechnische Systeme
8. Elektroniker/Elektronikerin für Maschinen- und Antriebstechnik
9. Systemelektroniker/Systemelektronikerin

10. Systeminformatiker/Systeminformatikerin

IV. Berufsfeld: Bautechnik

1. Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin
2. Backofenbauer/Backofenbauerin
3. Bauwerksabdichter/Bauwerksabdichterin
4. Bauwerksmechaniker für Abbruch- und Betontrenntechnik/Bauwerksmechanikerin für

Abbruch- und Betontrenntechnik
5. Beton- und Stahlbetonbauer/Beton- und Stahlbetonbauerin
6. Betonstein- und Terrazzohersteller/Betonstein- und Terrazzoherstellerin
7. Brunnenbauer/Brunnenbauerin
8. Dachdecker/Dachdeckerin
9. Estrichleger/Estrichlegerin

10. Fassadenmonteur/Fassadenmonteurin
11. Feuerungs- und Schornsteinbauer/Feuerungs- und Schornsteinbauerin
12. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin
13. Gleisbauer/Gleisbauerin
14. Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin
15. Kanalbauer/Kanalbauerin
16. Maurer/Maurerin
17. Rohrleitungsbauer/Rohrleitungsbauerin
18. Spezialtiefbauer/Spezialtiefbauerin
19. Straßenbauer/Straßenbauerin
20. Stukkateur/Stukkateurin
21. Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin
22. Trockenbaumonteur/Trockenbaumonteurin
23. Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin
24. Zimmerer/Zimmerin

V. Berufsfeld: Holztechnik

1. Böttcher/Böttcherin
2. Holzmechaniker/Holzmechanikerin
3. Leichtflugzeugbauer/Leichtflugzeugbauerin
4. Modellbauer/Modellbauerin
5. Schiffszimmerer/Schiffszimmerin
6. Tischler/Tischlerin
7. Wagner/Wagnerin

VI. Berufsfeld: Textiltechnik und Bekleidung

1. Änderungsschneider/Änderungsschneiderin
2. Maßschneider/Maßschneiderin
3. Modenäher/Modenäherin
4. Modeschneider/Modeschneiderin
5. Modist/Modistin
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VII. Berufsfeld: Chemie, Physik und Biologie

A. Schwerpunkt: Laboratoriumstechnik

1. Biologielaborant/Biologielaborantin
2. Chemielaborant/Chemielaborantin
3. Chemielaborjungwerker/Chemielaborjungwerkerin
4. Edelmetallprüfer/Edelmetallprüferin
5. Lacklaborant/Lacklaborantin
6. Milchwirtschaftlicher Laborant/Milchwirtschaftliche Laborantin
7. Landwirtschaftlich-technischer Laborant, Landwirtschaftlicher Laborant/Landwirtschaft-

lich-technische Laborantin, Landwirtschaftliche Laborantin
8. Physiklaborant/Physiklaborantin
9. Werkstoffprüfer/Werkstoffprüferin

B. Schwerpunkt: Produktionstechnik

1. Chemikant/Chemikantin
2. Chemiebetriebsjungwerker/Chemiebetriebsjungwerkerin
3. Pharmakant/Pharmakantin
4. Produktionsfachkraft Chemie
5. Stoffprüfer (Chemie)/Stoffprüferin (Chemie) Glas-, Keramische Industrie sowie Steine und

Erde

VIII. Berufsfeld: Drucktechnik

A. Schwerpunkt: Druckvorlagen- und Druckformherstellung

1. Flexograf/Flexografin
2. Schriftsetzer/Schriftsetzerin

B. Schwerpunkt: Drucktechnik und Druckverarbeitung/Buchbinderei

1. Buchbinder/Buchbinderin
2. Drucker/Druckerin
3. Siebdrucker/Siebdruckerin
4. Steindrucker

IX. Berufsfeld: Farbtechnik und Raumgestaltung

1. Bauten- und Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin
2. Fahrzeuglackierer/Fahrzeuglackiererin
3. Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin
4. Polsterer/Polsterin
5. Schilder- und Lichtreklamehersteller/Schilder- und Lichtreklameherstellerin
6. Vergolder/Vergolderin

X. Berufsfeld: Körperpflege

Friseur/Friseurin

XI. Berufsfeld: Gesundheit

XII. Berufsfeld: Ernährung und Hauswirtschaft

A. Schwerpunkt: Hauswirtschaft

Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin



426 Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 27. Juli 2006

B. Schwerpunkt: Gastgewerbe

1. Fachkraft im Gastgewerbe
2. Fachmann für Systemgastronomie/Fachfrau für Systemgastronomie
3. Hotelfachmann/Hotelfachfrau
4. Hotelkaufmann/Hotelkauffrau
5. Koch/Köchin
6. Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau

C. Schwerpunkt: Back- und Süßwarenherstellung

1. Bäcker/Bäckerin
2. Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk/Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk
3. Konditor/Konditorin

D. Schwerpunkt: Fleischverarbeitung

1. Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk/Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk
2. Fleischer/Fleischerin

XIII. Berufsfeld: Agrarwirtschaft

A. Schwerpunkt: Tierischer Bereich

1. Revierjäger/Revierjägerin
2. Fischwirt/Fischwirtin (mit Ausnahme des Betriebszweiges Kleine Hochsee- und Küsten-

fischerei)
3. Landwirt/Landwirtin
4. Pferdewirt/Pferdewirtin
5. Tierwirt/Tierwirtin

B. Schwerpunkt: Pflanzlicher Bereich

1. Fachkraft für Agrarservice
2. Forstwirt/Forstwirtin
3. Gärtner/Gärtnerin
4. Winzer/Winzerin

XIV. Berufsfeld: Fahrzeugtechnik

1. Fahrradmonteur/Fahrradmonteurin
2. Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin
3. Kraftfahrzeugmechatroniker/Kraftfahrzeugmechatronikerin
4. Kraftfahrzeugservicemechaniker/Kraftfahrzeugservicemechanikerin
5. Mechaniker/Mechanikerin für Karosserieinstandhaltungstechnik
6. Mechaniker/Mechanikerin für Land- und Baumaschinentechnik
7. Mechaniker/Mechanikerin für Reifen- und Vulkanisationstechnik
8. Zweiradmechaniker/Zweiradmechanikerin
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Aufgrund des § 43 des Hessischen
Meldegesetzes in der Fassung vom 
10. März 2006 (GVBl. I S. 66) wird verord-
net:

§ 1

Allgemeines

(1) Diese Verordnung regelt die Durch-
führung von regelmäßigen Datenüber-
mittlungen

1. zwischen den  Meldebehörden in den
Fällen des § 30 Abs. 1 bis 3 des Hessi-
schen Meldegesetzes,

2. der Meldebehörden an die in den 
§§ 12 bis 25 genannten Behörden und
Stellen,

3. der Meldebehörden an die in § 7 ge-
nannte öffentliche Stelle,

4. der in § 7 genannten öffentlichen Stel-
le an die in den §§ 8 bis 11 genannten
Stellen.

Daneben bestehende Regelungen durch
Bundes- oder Landesrecht bleiben un-
berührt.

(2) Hat eine Einwohnerin oder ein Ein-
wohner mehrere Wohnungen in Hessen,
so sind Meldebehörden im Sinne dieser
Verordnung sowohl die für die Haupt-
wohnung als auch die für die Nebenwoh-
nung der Einwohnerin oder des Einwoh-
ners zuständigen Meldebehörden. § 3
Abs. 1 bleibt unberührt. Wird eine Ne-
benwohnung in Hessen zur Hauptwoh-
nung oder einzigen Wohnung erklärt, gilt
dies als Zuzug im Sinne dieser Verord-
nung.

(3) Bei Datenübermittlungen nach die-
ser Verordnung ist der Datensatz für das
Meldewesen – Einheitlicher Bundes-/Län-
derteil – (DSMeld) zu Grunde zu legen.
Der von der Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände herausgegebe-
ne DSMeld in der Fassung vom 1. April
2006, der bei dem Bundesarchiv, Potsda-
mer Straße 1, 56075 Koblenz, jedermann
zugänglich und archivmäßig gesichert
niedergelegt ist, legt Form und Inhalt der
in automatisierter oder papiergebundener
Form zu übermittelnden Daten fest; § 2
Abs. 4 der Ersten Bundesmeldedaten-
übermittlungsverordnung vom 21. Juni
2005 (BGBl. I S. 1689), geändert durch
Verordnung vom 13. Juli 2005 (BGBl. I 
S. 2171), gilt im Hinblick auf den DSMeld
entsprechend. Die in dieser Verordnung
hinter den zu übermittelnden Daten an-
gegebenen Zahlen bezeichnen die jewei-
lige Blattnummer im Datensatz für das
Meldewesen.

§ 2

Rückmeldung innerhalb Hessens

Hat sich eine Einwohnerin oder ein
Einwohner bei einer Meldebehörde ange-
meldet, so übermittelt diese Meldebehör-
de der bisher zuständigen Meldebehörde
und allen für weitere Wohnungen der
Einwohnerin oder des Einwohners zu-
ständigen Meldebehörden unverzüglich,
spätestens jedoch nach drei Werktagen
folgende Daten (Rückmeldung):

Blattnummer des
DSMeld (Datenblatt)

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Geburtsname mit 
Namensbestandteilen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Ordensnamen/Künst-
lernamen 0501 und 0502,

6. Tag und Ort der 
Geburt 0601 bis 0603,

7. Geschlecht 0701,

8. gesetzliche Vertreter 
(Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad, 
Anschrift, Tag der 
Geburt) 0901 bis 0914,

9. Staatsangehörigkeiten 1001 bis 1004,

10. rechtliche Zugehörig-
keit zu einer Religions-
gesellschaft 1101,

11. gegenwärtige und frü-
here Anschriften, 
Haupt- und Neben-
wohnung, bei Zuzug 
aus dem Ausland auch 
die letzte frühere 
Anschrift im Inland 1201 bis 1231,

12. Tag des Ein- und Aus-
zugs und Tag der An-
meldung bei der Mel- 1301, 1306 
debehörde und 1311,

13. Familienstand, bei 
Verheirateten oder 
Lebenspartnern zu-
sätzlich Tag und Ort 
der Eheschließung 
oder Begründung der 
Lebenspartnerschaft 1401 bis 1403,

14. Ehegatte oder Lebens-
partner (Vor- und 
Familienname,
Doktorgrad, Tag der 1501 bis 1515, 
Geburt, Anschrift) 1517 bis 1531,

Verordnung
über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden

(Meldedaten-Übermittlungsverordnung – MeldDÜVO –)*)

Vom 6. Juli 2006

*) GVBl. II 311-10
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15. minderjährige Kinder 
(Vor- und Familien-
name, Tag der Geburt) 1601 bis 1604,

16. Ausstellungsbehörde, 
-datum, Gültigkeits-
dauer und Seriennum-
mer des Personalaus-
weises/Passes 1701 bis 1709,

17. Übermittlungssperren 1801 und 1802.

Bei Zuzügen aus dem Ausland übermit-
telt die Meldebehörde die in Satz 1 ge-
nannten Daten der Einwohnerin oder des
Einwohners an die für den letzten Wohn-
ort im Inland zuständige Meldebehörde.

§ 3

Auswertung der Rückmeldung

(1) Ist die neue Wohnung die alleinige
Wohnung oder die Hauptwohnung der
Einwohnerin oder des Einwohners, so un-
terrichtet die bisher zuständige Meldebe-
hörde die Meldebehörde der neuen Woh-
nung unverzüglich über das Vorliegen
von Tatsachen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4,
9 und 10 des Hessischen Meldegesetzes
(Datenblatt 2101 bis 2105, 2301, 2302,
2401, 2601, 2602, 2701, 2801 und 2802).
Satz 1 gilt auch, wenn eine Wohnung
ihren Status als alleinige Wohnung oder
als Hauptwohnung durch besondere Er-
klärung der Einwohnerin oder des Ein-
wohners erhalten hat.

(2) Weichen die der bisher zuständigen
Meldebehörde nach § 2 übermittelten Da-
ten von den bei ihr über die Einwohnerin
oder den Einwohner gespeicherten Daten
ab, so unterrichtet sie hierüber die Melde-
behörde der neuen Wohnung und alle für
weitere Wohnungen der Einwohnerin
oder des Einwohners zuständigen Melde-
behörden. Eine Unterrichtung unter-
bleibt, wenn die Abweichung ausschließ-
lich darauf beruht, dass die bisher zustän-
dige Meldebehörde weniger Daten über
die Einwohnerin oder den Einwohner ge-
speichert hat.

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sol-
len zum Zwecke der richtigen Zuordnung
folgende Daten der Einwohnerin oder des
Einwohners zusätzlich übermittelt wer-
den:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301,

4. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

5. Anschriften (gegenwär-
tige und frühere An- 1201 bis 1212,
schriften) 1215 bis 1222.

(4) In den Fällen des § 3 Abs. 2 Nr. 1,
3, 4, 9, 10 und 12 des Hessischen Melde-
gesetzes hat die bisher zuständige Melde-
behörde der für die neue Wohnung zu-
ständigen Meldebehörde auch die zum
Nachweis der Richtigkeit dieser Daten er-
forderlichen Hinweise zu übermitteln, so-
weit sie im Melderegister gespeichert
sind.

§ 4

Fortschreibung der Daten

(1) Werden die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2
Nr. 9, 10 und 12 des Hessischen Meldege-
setzes bezeichneten Daten bei einer für
eine Wohnung der Einwohnerin oder des
Einwohners zuständigen Meldebehörde
fortgeschrieben, insbesondere weil sie
unrichtig oder unvollständig waren oder
weil die Einwohnerin ihren oder der Ein-
wohner seinen Meldepflichten nach den
§§ 13, 16, 17, 19 und 22 des Hessischen
Meldegesetzes nicht oder nicht vollstän-
dig nachgekommen ist, so übermittelt
diese Meldebehörde die fortgeschriebe-
nen Daten den für weitere Wohnungen
der Einwohnerin oder des Einwohners zu-
ständigen Meldebehörden.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn sich
durch Abmeldung oder besondere Er-
klärung Meldepflichtiger der Status einer
Wohnung ändert. In diesen Fällen sind
auch der neue Wohnungsstatus (Daten-
blatt 1213) und das Datum des Woh-
nungsstatuswechsels (Datenblatt 1214) zu
übermitteln.

(3) § 3 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 5

Form und Verfahren der Rückmeldung

(1) Die Datenübermittlungen erfolgen
durch Datenübertragung über das Inter-
net oder über verwaltungseigene Kom-
munikationsnetze. Abweichend von Satz 1
ist die Rückmeldung bis zum 31. Dezem-
ber 2006 auch in papiergebundener Form
oder auf automatisiert verarbeitbaren Da-
tenträgern zulässig, sofern bei der Melde-
behörde die technischen Voraussetzun-
gen für eine Datenübertragung noch
nicht vorliegen.

(2) Datenübermittlungen erfolgen zwi-
schen den Meldebehörden unmittelbar
oder über die Vermittlungsstelle (§ 6). Sie
müssen ab dem 1. Januar 2007 über die
Vermittlungsstelle erfolgen, wenn die
Meldebehörde nur zur schriftlichen Da-
tenübermittlung oder nur zur Versendung
von automatisiert verarbeitbaren Daten-
trägern in der Lage ist. Die durch Daten-
übertragung zu übermittelnden Daten
sind mit einer fortgeschrittenen elektroni-
schen Signatur nach § 2 Nr. 2 des Signa-
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I 
S. 876), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), zu ver-
sehen und zu verschlüsseln.

(3) Bei Datenübertragungen nach Abs. 1
Satz 1 über das Internet sind die Satzbe-
schreibung OSCI-XMeld (Abs. 4 Satz 1)
und das Übermittlungsprotokoll OSCI-
Transport (Abs. 4 Satz 2) zu Grunde zu le-
gen. Bei Datenübermittlungen nach 
Abs. 1 Satz 2 ist der Datensatz für das
Meldewesen – Einheitlicher Bundes-/Län-
derteil – DSMeld – zu Grunde zu legen.

(4) OSCI-XMeld ist die am 1. Dezem-
ber 2004 (BAnz. S. 24681) von der Bun-
desvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände auf der Grundlage des DSMeld
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herausgegebene Beschreibung des Da-
tensatzes für Datenübermittlungen im 
Bereich des Meldewesens. OSCI-Trans-
port ist der am 1. Dezember 2004 (BAnz. 
S. 24681) vom Kooperationsausschuss
ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich
herausgegebene Standard für ein Da-
tenübermittlungsprotokoll. Beide Stan-
dards sind in der jeweils im Bundesanzei-
ger veröffentlichten Fassung  zu Grunde
zu legen. Sie sind bei dem Bundesarchiv,
Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz, jeder-
mann zugänglich und archivmäßig gesi-
chert niedergelegt.

§ 6

Errichtung einer Vermittlungsstelle 
für das Land Hessen

Die Aufgaben der Vermittlungsstelle
nach § 30 Abs. 4 Satz 1 des Hessischen
Meldegesetzes werden von dem Kommu-
nalen Gebietsrechenzentrum Kassel
wahrgenommen. Sie unterstützt technisch
und organisatorisch die elektronische
Rückmeldung zwischen den Meldebehör-
den unter Einsatz sicherer Kommunikati-
onsdienste nach § 5.

§ 7

Datenübermittlungen an die 
öffentliche Stelle

(1) Öffentliche Stelle im Sinne des § 31
Abs. 5 des Hessischen Meldegesetzes ist
das Kommunale Gebietsrechenzentrum
Kassel. Die von der öffentliche Stelle zu
erbringenden Leistungen, die Verfügbar-
keit der Systeme, die Leistungen des Lan-
des Hessen und die finanzielle, rechtli-
che, zeitliche sowie technische Abgren-
zung sind in einer Vereinbarung zwi-
schen der öffentlichen Stelle und dem
Land Hessen festzulegen.

(2) Die Hessische Zentrale für Daten-
verarbeitung erstellt und betreibt eine
Online-Anwendung für den Abruf der bei
der öffentlichen Stelle (Abs. 1) gespei-
cherten Daten und stellt den Netzzugang
zur öffentlichen Stelle sicher.

§ 8

Automatisierter Abruf der 
Polizeibehörden

(1) Die Polizeibehörden und -dienst-
stellen einschließlich der Bundespolizei
und des Bundeskriminalamtes sind im
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben
berechtigt, folgende personenbezogene
Daten von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern automatisiert bei der in § 7 genann-
ten öffentlichen Stelle abzurufen:

1. Familiennamen (jetzi-
ger und früherer 
Name mit 0101 bis 0104,
Namensbestandteilen) 0201 bis 0204,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Doktorgrad 0401,

4. Ordensnamen/Künst-
lernamen 0501 und 0502,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 
Anschriften, Haupt- 
und Nebenwohnung) 1201 bis 1223,

6. Tag des Ein- und Aus- 1301, 1306 
zugs bis 1308,

7. Tag der Geburt 0601,

8. Geburtsort 0602 und 0603,

9. Geschlecht 0701,

10. Tag der Eheschließung 1402,

11. gesetzliche Vertreterin/
gesetzlicher Vertreter 
(Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad, 
Anschrift, Tag der 
Geburt) 0901 bis 0914,

12. Staatsangehörigkeiten 1001,

13. Familienstand 1401,

14. Übermittlungssperre 
nach § 34 Abs. 5 des 
Hessischen Meldege- 1801, 
setzes Schlüssel 3,

15. Sterbetag und -ort 1901 und 1904,

16. Ausstellungsbehörde, 
-datum, Gültigkeits-
dauer und Seriennum-
mer des Personalaus-
weises/Passes 1701 bis 1709,

17. Passversagungsgrün-
de, Passversagung 
bzw. -entziehung 2301 und 2302,

18. möglicher Verlust der 
deutschen Staatsange-
hörigkeit nach § 29 
des Staatsangehörig-
keitsgesetzes 2401,

19. Tatsache, dass eine 
waffenrechtliche Er-
laubnis erteilt worden
ist (Tag der erstmali-
gen Erteilung, Behör-
de und Aktenzeichen) 2601 und 2602,

20. Identifikationsnummer 
nach § 139b der Ab-
gabenordnung 2701,

21. Tatsache, dass eine 
sprengstoffrechtliche 
Erlaubnis oder ein Be-
fähigungsschein erteilt 
worden ist (Tag der 
erstmaligen Erteilung, 
Behörde und Akten-
zeichen) 2801 und 2802.

Der Abruf ist nur zulässig, wenn im Ein-
zelfall die Kenntnis der Daten zur Erfül-
lung polizeilicher Aufgaben erforderlich
ist. Der Abruf durch außerhessische Poli-
zeibehörden und -dienststellen, ein-
schließlich der Bundespolizei und des
Bundeskriminalamtes ist erst zulässig,
wenn diese mit dem Präsidium für Tech-
nik, Logistik und Verwaltung Einverneh-
men über die technische Realisierung er-
zielt haben.

(2) Für Polizeibehörden und -dienst-
stellen, die die für sie erforderlichen Da-
ten nicht nach Abs. 1 erlangen können,



führen andere Polizeibehörden den Abruf
durch und übermitteln ihnen die Daten.
Polizeibehörden sind auch befugt, für
Staats- und Amtsanwaltschaften Abrufe
nach § 11 Abs. 1 durchzuführen und ih-
nen die Daten zu übermitteln.

§ 9

Automatisierter Abruf durch das 
Hessische Landeskriminalamt

Das Hessische Landeskriminalamt ist
im Rahmen der ihm obliegenden Aufga-
ben berechtigt, folgende personenbezo-
gene Daten von Einwohnerinnen und
Einwohnern automatisiert bei der in § 7
genannten öffentlichen Stelle abzurufen:

1. Familiennamen (jetzi-
ger und früherer Name 
mit Namensbestand- 0101 bis 0104,
teilen) 0201 bis 0204,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Tag der Geburt 0601,

4. Geburtsort 0602 und 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 
Anschriften, Haupt- 1201 bis 1213,
und Nebenwohnungen) 1215 bis 1223,

6. Sterbetag und -ort 1901 und 1904.

Dies gilt insbesondere

1. zum Abgleich mit den Daten der Per-
sonenfahndung und

2. zum Zwecke der Löschung der Daten
Verstorbener aus kriminalpolizeilichen
Unterlagen und Dateien.

§ 10

Automatisierter Abruf für das Landesamt
für Verfassungsschutz Hessen

(1) Das Landesamt für Verfassungs-
schutz Hessen ist im Rahmen der ihm ob-
liegenden Aufgaben berechtigt, folgende
personenbezogene Daten von Einwohne-
rinnen und Einwohnern automatisiert bei
der in § 7 genannten öffentlichen Stelle
abzurufen:

1. Familiennamen (jetzi-
ger und früherer Name 0101 bis 0104,
mit Namensbestand-
teilen) 0201 bis 0204,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Tag der Geburt 0601,

4. Geburtsort 0602 und 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere
Anschriften, Haupt- 1201 bis 1213,
und Nebenwohnung) 1215 bis 1223,

6. Sterbetag und -ort 1901 und 1904.

(2) Für außerhessische Verfassungs-
schutzbehörden kann das Landesamt für
Verfassungsschutz Hessen den Abruf
nach Abs. 1 durchführen und ihnen die
Daten übermitteln.

§ 11

Automatisierter Abruf durch Gerichte 
und Staatsanwaltschaften

(1) Staats- und Amtsanwaltschaften,
Finanzämter, soweit sie Aufgaben der
Strafverfolgung wahrnehmen, Strafvoll-
zugsbehörden, Gerichte, soweit sie Auf-
gaben der Strafverfolgung, der Strafvoll-
streckung oder des Straf-(Arrest)vollzugs
wahrnehmen, sind berechtigt, folgende
Daten von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern automatisiert bei der in § 7 genann-
ten öffentlichen Stelle abzurufen:

1. Familiennamen (jetzi-
ger und früherer 
Name mit Namensbe- 0101 bis 0104,
standteilen) 0201 bis 0204,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Doktorgrad 0401,

4. Ordensnamen/Künst-
lernamen 0501 und 0502,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 
Anschriften, Haupt- 
und Nebenwohnung) 1201 bis 1223,

6. Tag des Ein- und Aus- 1301, 1306 
zugs bis 1308,

7. Tag der Geburt 0601,

8. Geburtsort 0602 und 0603,

9. Geschlecht 0701,

10. Tag der Eheschließung 1402,

11. gesetzliche Vertrete-
rin/gesetzlicher Ver-
treter (Vor- und Fami-
liennamen, Doktorgrad, 
Anschrift, Tag der 
Geburt) 0901 bis 0914,

12. Staatsangehörigkeiten 1001,

13. Familienstand 1401,

14. Übermittlungssperre 
nach § 34 Abs. 5 des 
Hessischen Melde- 1801,
gesetzes Schlüssel 3,

15. Sterbetag und -ort 1901 und 1904,

16. Ausstellungsbehörde, 
-datum, Gültigkeits-
dauer des Personalaus-
weises/Passes 1701 bis 1707,

17. Passversagungsgrün-
de, Passversagung 
bzw. -entziehung 2301 und 2302,

18. möglicher Verlust der 
deutschen Staatsange-
hörigkeit nach § 29 
des Staatsangehörig-
keitsgesetzes 2401,

19. Tatsache, dass eine 
waffenrechtliche Er-
laubnis erteilt worden
ist (Tag der erstmali-
gen Erteilung, Behörde 
und Aktenzeichen) 2601 und 2602,

20. Identifikationsnummer 
nach § 139b der Ab-
gabenordnung 2701,
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21. Tatsache, dass eine 
sprengstoffrechtliche 
Erlaubnis oder ein
Befähigungsschein 
erteilt worden ist (Tag 
der erstmaligen Ertei-
lung, Behörde und 
Aktenzeichen) 2801 und 2802.

Für außerhessische Behörden und Gerich-
te gilt § 8 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.

(2) Zur Wahrnehmung von sonstigen
Aufgaben sind Gerichte berechtigt, die in
Abs. 1 Nr. 1 bis 5, 7 bis 9, 12, 14 und 15
genannten Daten von Einwohnerinnen
und Einwohnern automatisiert bei der in
§ 7 genannten öffentlichen Stelle abzuru-
fen.

(3) Für Gerichte, Staats- und Amtsan-
waltschaften sowie Strafvollzugsbehör-
den, die die für sie erforderlichen Daten
nicht nach Abs. 1 und Abs. 2 erlangen
können, können andere berechtigte Ge-
richte und Behörden den Abruf durch-
führen und ihnen die Daten übermitteln.

§ 12

Datenübermittlung an die 
Waffenerlaubnisbehörden

Die Meldebehörde teilt der zuständi-
gen Waffenerlaubnisbehörde Namensän-
derungen, Wegzug und Tod der Einwoh-
nerinnen und Einwohner mit, für die das
Vorliegen einer waffenrechtlichen Erlaub-
nis im Melderegister nach § 3 Abs. 2 Nr. 9
des Hessischen Meldegesetzes gespei-
chert ist. Zum Zwecke der richtigen Zu-
ordnung sind außer dem Datum (2601)
und dem Aktenzeichen (2602) folgende
weitere Daten zu übermitteln:
1. Familiennamen (jetzi-

ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,
3. Vornamen 0301 und 0302,
4. Doktorgrad 0401,
5. Tag der Geburt 0601,
6. Anschriften (gegen-

wärtige und frühere), 
bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die 
letzte frühere Anschrift 
im Inland 1201 bis 1210.

§ 13

Datenübermittlung an die
Sprengstofferlaubnisbehörden

Die Meldebehörde teilt der für die Er-
teilung einer sprengstoffrechtlichen Er-
laubnis oder eines Befähigungsscheines
zuständigen Behörde Namensänderun-
gen, Wegzug und Tod der Einwohnerin-
nen und Einwohner mit, für die das Vor-
liegen einer sprengstoffrechtlichen Er-
laubnis oder eines Befähigungsscheines
im Melderegister nach § 3 Abs. 2 Nr. 12
des Hessischen Meldegesetzes gespei-
chert ist. Zum Zwecke der richtigen Zu-
ordnung sind außer dem Datum (2801)

und dem Aktenzeichen (2802) folgende
weitere Daten zu übermitteln:

1. Familiennamen (jetziger 
Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Tag der Geburt 0601,

6. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere), 
bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die 
letzte frühere Anschrift 
im Inland 1201 bis 1210.

§ 14

Datenübermittlung an das
Hessische Statistische Landesamt

(1) Die Meldebehörde übermittelt dem
Hessischen Statistischen Landesamt auto-
matisiert monatlich zum Zwecke der
Wanderungsstatistik nach dem Gesetz
über die Statistik der Bevölkerungsbewe-
gung und die Fortschreibung des Bevöl-
kerungsstandes in der Fassung vom 
14. März 1980 (BGBl. I S. 309), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25. März
2002 (BGBl. I S. 1186), im Falle der An-
und Abmeldung personenbezogene Da-
ten.

(2) Im Falle der Anmeldung sind fol-
gende Daten zu übermitteln:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Tag der Geburt 0601,

5. Geschlecht 0701,

6. Staatsangehörigkeiten 1001 bis 1004,

7. rechtliche Zugehörig-
keit zu einer Religions-
gesellschaft 1101,

8. gegenwärtige und 
frühere Anschriften, 
Haupt- und Neben-
wohnung, bei Zuzug 
aus dem Ausland auch 
die letzte frühere 
Anschrift im Inland 1201 bis 1231,

9. Tag des Einzugs 1301 und 1311,

10. Familienstand, bei 
Verheirateten oder 
Lebenspartnern zu-
sätzlich Tag und Ort 
der Eheschließung 
oder Begründung der 
Lebenspartnerschaft 1401 bis 1403.

(3) Im Falle der Abmeldung bei Fort-
zug in das Ausland sind neben den in
Abs. 2 genannten Daten zusätzlich zu
übermitteln:
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1. Fortzug in das Ausland 1307,

2. Tag des Auszugs oder 
der Abmeldung von 
Amts wegen 1306 und 1309.

(4) Im Falle der Statusänderung nach 
§ 16 Abs. 4 des Hessischen Meldegeset-
zes sind die in Abs. 2 genannten Daten
und zusätzlich die Daten des Einzugs in
die frühere Haupt- und Nebenwohnung
(Blatt 1301) zu übermitteln.

§ 15

Datenübermittlung an 
Wiedergutmachungsbehörden

(1) Die Meldebehörde übermittelt im
Rahmen des Datenabgleichs nach Abs. 2
den für die Wiedergutmachung von natio-
nalsozialistischem Unrecht zuständigen
Stellen des Bundes und der Länder (Leis-
tungsträger) im Rahmen der ihnen oblie-
genden Aufgaben zur Überprüfung des
Fortbestehens des Leistungsgrundes nach
dem Bundesentschädigungsgesetz vom
18. September 1953 (BGBl. I S. 1387), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 5. Mai
2004 (BGBl. I S. 718), sowie anderen
außergesetzlichen Entschädigungs- oder
Härteregelungen des Bundes und der
Länder in den jeweils geltenden Fassun-
gen folgende personenbezogene Daten
von Einwohnerinnen oder Einwohnern:

1. Vor- und Familien- 0101 bis 0106, 
namen 0301 und 0302,

2. frühere Namen 0201 bis 0204,

3. Anschriften, bei Zuzug 
aus dem Ausland auch 
die letzte frühere An-
schrift im Inland 1201 bis 1231,

4. Tag des Ein- und 
Auszugs 1301 und 1306,

5. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

6. Familienstand, ein-
schließlich Tag und 
Ort der Eheschließung 
oder der Begründung 
einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft 1401 bis 1403,

7. Übermittlungssperren 1801 und 1802,

8. Sterbetag und -ort 1901 und 1904.

(2) Die Datenübermittlungen finden in
Form eines Datenabgleichs statt. Die Leis-
tungsträger übermitteln der Meldebehör-
de zum Zwecke der richtigen Zuordnung
folgende Daten der Leistungsempfänge-
rin oder des Leistungsempfängers:

1. Familiennamen (jetziger 
Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301,

4. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 1201 bis 1212,
Anschriften) 1215 bis 1222.

§ 16

Datenübermittlung an Finanzämter

(1) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert den für ihren Bereich zustän-
digen Finanzämtern auf deren Antrag zur
Sicherung des Steueranspruchs bei einem
Fortzug in das Ausland folgende Daten:

1. Familiennamen (jetziger 
Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Geburtsname mit 
Namensbestandteilen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Tag der Geburt 0601,

6. frühere Anschrift 1215 bis 1223,

7. letzte inländische 
Anschrift 1201 bis 1213,

8. Fortzug in das Ausland 1307.

(2) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert im Rahmen eines Datenab-
gleichs nach Abs. 3 dem zuständigen Fi-
nanzamt auf Antrag im Besteuerungsver-
fahren die in Abs. 1 Nr. 1 bis 8 genannten
Daten.

(3) Die Datenübermittlungen finden in
Form eines Datenabgleichs statt. Das zu-
ständige Finanzamt übermittelt der Mel-
debehörde automatisiert zum Zwecke der
richtigen Zuordnung folgende Daten
Steuerpflichtiger, soweit diese bekannt
sind:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Geburtsname mit 
Namensbestandteilen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Ordensnamen/Künst-
lernamen 0501 und 0502,

6. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

7. Anschriften 1202 bis 1211.

§ 17

Datenübermittlung an Schulen 
und Gesundheitsämter

(1) Die Meldebehörde übermittelt zum
Zwecke der Einschulung erstmals schul-
pflichtig werdender und schulfähiger Kin-
der automatisiert in das Schulverwal-
tungsverfahren Lehrer- und Schülerda-
tenbank des Hessischen Kultusministeri-
ums der jeweiligen Schule nach § 58 des
Hessischen Schulgesetzes in der Fassung
vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442) folgen-
de personenbezogene Daten:

1. Familiennamen (jetziger 
Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

4. Geschlecht 0701,
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5. gesetzliche Vertreterin/
gesetzlicher Vertreter 
(Vor- und Familienna-
men, Doktorgrad, An
schrift, Tag der Geburt) 0901 bis 0914,

6. Staatsangehörigkeiten 1001,

7. gegenwärtige und frü-
here Anschriften, Haupt- 
und Nebenwohnung, 
bei Zuzug aus dem Aus-
land auch die letzte frü-
here Anschrift im Inland 1201 bis 1231.

Das Staatliche Schulamt erhält die Daten
zur Weitergabe an die zuständige Grund-
schule.

(2) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert in das Schulverwaltungsver-
fahren Lehrer- und Schülerdatenbank des
Hessischen Kultusministeriums der jewei-
ligen Schule zur Durchsetzung der Schul-
pflicht von ausländischen schul- und be-
rufsschulpflichtigen sowie schulfähigen
Kindern, Jugendlichen und Heranwach-
senden, die aus dem Ausland oder aus
dem Zuständigkeitsbereich einer anderen
Meldebehörde zugezogen sind, sowie von
deutschen schul- oder berufsschulpflichti-
gen sowie schulfähigen Kindern, Jugend-
lichen und Heranwachsenden, die aus
dem Ausland zugezogen sind, die in 
Abs. 1 genannten Daten.

(3) Die Meldebehörde übermittelt den
Gesundheitsämtern auf Anforderung des
Staatlichen Schulamtes oder der Schule
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den 
§§ 71 und 149 des Hessischen Schulgeset-
zes die folgenden Daten schulpflichtiger
Kinder:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

4. Geschlecht 0701,

5. gesetzliche Vertreterin/
gesetzlicher Vertreter 
(Vor- und Familienna
men, Doktorgrad, An-
schrift, Tag der Geburt) 0901 bis 0914,

6. Staatsangehörigkeiten 1001,

7. gegenwärtige und frü
here Anschriften, Haupt- 
und Nebenwohnung, 
bei Zuzug aus dem Aus-
land auch die letzte frü-
here Anschrift im Inland 1201 bis 1231.

§ 18

Datenübermittlung an die 
Kassenärztliche Vereinigung Hessen

Die Meldebehörde übermittelt der
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen auf
deren Antrag zum Zwecke der Früher-
kennung von Brustkrebs durch Mammo-
graphie-Screening höchstens vierteljähr-
lich soweit erforderlich folgende Daten al-
ler Frauen im Alter zwischen 50 und 69

Jahren, um sie zur vorsorglichen Untersu-
chung einzuladen:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Geburtsname mit 
Namensbestandteilen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

6. gegenwärtige Anschrift 1201 bis 1211.

§ 19

Datenübermittlung an Versorgungsämter 
und an den Landeswohlfahrtsverband

Hessen

(1) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert im Rahmen des Datenab-
gleichs nach Abs. 3 dem zuständigen Ver-
sorgungsamt auf dessen Antrag zur Über-
prüfung des Fortbestehens des Leistungs-
grundes nach dem Bundesversorgungsge-
setz in der Fassung vom 22. Januar 1982
(BGBl. I S. 22), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. April 2006 (BGBl. I S. 926),
sowie der Gesetze, die das Bundesversor-
gungsgesetz für entsprechend anwendbar
erklären, sowie zum Zwecke der Durch-
führung des § 51 des Neunten Buches des
Sozialgesetzbuches vom 19. Juni 2001
(BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. April 2006 (BGBl. I 
S. 926), die in Abs. 4 genannten perso-
nenbezogenen Daten von Leistungsemp-
fängerinnen und Leistungsempfängern.

(2) Für den Landeswohlfahrtsverband
Hessen gilt zur Überprüfung des Fortbe-
stehens des Leistungsgrundes nach dem
Landesblindengeldgesetz vom 25. Okto-
ber 1977 (GVBl. I S. 414), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004
(GVBl. I S. 488), Abs. 1 entsprechend.

(3) Die Datenübermittlungen finden in
Form eines Datenabgleichs statt. Die Leis-
tungsträger übermitteln der Meldebehör-
de zum Zwecke der richtigen Zuordnung
folgende Daten der Leistungsempfänge-
rin oder des Leistungsempfängers:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301,

4. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 
Anschriften) 1201 bis 1212,

1215 bis 1222.

(4) Die Meldebehörde übermittelt dem
Leistungsträger nach dem Datenabgleich
folgende Daten der Leistungsempfänge-
rinnen und Leistungsempfänger:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,
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3. Vornamen 0301,

4. Doktorgrad 0401,

5. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

6. gegenwärtige und 
frühere Anschriften, 
Haupt- und Neben-
wohnung, bei Zugzug 
aus dem Ausland auch 
die letzte frühere 
Anschrift im Inland 1201 bis 1231,

7. Tag des Ein- und 
Auszugs 1301 bis 1306,

8. Sterbetag 1901.

§ 20

Datenübermittlung für das 
Kraftfahrzeugwesen

(1) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert
1. den zuständigen Zulassungsbehörden

für Zwecke der Zulassung von Fahr-
zeugen, der Erteilung der Betriebser-
laubnis, Zuteilung der amtlichen
Kennzeichen, Ausfertigung und Be-
handlung von Zulassungsbescheini-
gungen Teil I und Teil II, Überprüfung
der Meldepflichten von Eigentümerin-
nen und Eigentümern sowie Halterin-
nen und Haltern, Überwachung des
Versicherungsschutzes und

2. den zuständigen Fahrerlaubnisbehör-
den zum Zwecke der Überprüfung der
Eignung, der Erteilung, Einschrän-
kung oder Entziehung einer Fahrer-
laubnis, Ausfertigung eines Ersatzfüh-
rerscheins, Umschreibung einer Fahr-
erlaubnis, Erteilung und Verlängerung
der Geltungsdauer einer Fahrerlaubnis
zur Fahrgastbeförderung, Erteilung ei-
nes internationalen Führerscheins, Be-
reinigung der Führerscheinkartei

folgende personenbezogene Daten von
Einwohnerinnen oder Einwohnern:
1. Vor- und Familien- 0101 bis 0106,

namen 0301 und 0302,

2. frühere Namen 0201 bis 0204,

3. Doktorgrad 0401,

4. Ordensnamen/Künst-
lernamen 0501 und 0502,

5. Anschriften, bei Zuzug 
aus dem Ausland auch 
die letzte frühere 
Anschrift im Inland 1201 bis 1231,

6. Tag des Ein- und 
Auszugs 1301 und 1306,

7. Tag und Ort der 
Geburt 0601 bis 0603,

8. Geschlecht 0701,

9. gesetzliche Vertreterin 
oder gesetzlicher 
Vertreter 0901 bis 0916,

10. Staatsangehörigkeiten 
einschließlich der nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 4 des 
Hessischen Meldege-
setzes gespeicherten 1001 bis 1005
Daten und 2401,

11. Übermittlungssperren 1801 und 1802,

12. Sterbetag und -ort 1901 und 1904.

(2) Die Datenübermittlungen finden in
Form eines Datenabgleichs statt. Zum
Zwecke eines Datenabgleichs übermitteln
die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehör-
den folgende Daten von Personen, denen
eine Fahrerlaubnis erteilt worden ist, so-
wie Halterinnen und Haltern von Kraft-
fahrzeugen an die Meldebehörde ihres
Zuständigkeitsbereichs:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301,

4. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 
Anschriften) 1201 bis 1212,

1215 bis 1222.

§ 21

Datenübermittlung an die zuständige
Wohngeldstelle

(1) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert der zuständigen Wohngeld-
stelle (Leistungsträger) zum Zwecke der
Überprüfung des Fortbestehens des Leis-
tungsgrundes nach dem Wohngeldgesetz
in der Fassung vom 7. Juli 2005 (BGBl. I
S. 2030), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809),
aus Anlass des Auszugs oder des Todes
folgende personenbezogene Daten von
Leistungsempfängerinnen und Leistungs-
empfängern:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301,

4. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 1201 bis 1212,
Anschriften) 1215 bis 1222,

6. Sterbetag 1901.

(2) Die Datenübermittlungen finden in
Form eines Datenabgleichs statt. Die Leis-
tungsträger übermitteln der Meldebehör-
de zum Zwecke der richtigen Zuordnung
folgende Daten der Leistungsempfänge-
rin oder des Leistungsempfängers:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301,

4. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

5. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere 1201 bis 1212,
Anschriften) 1215 bis 1222.
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§ 22

Datenübermittlung an den Hessischen
Rundfunk

(1) Die Meldebehörde übermittelt dem
Hessischen Rundfunk oder der von ihm
aufgrund des § 8 Abs. 2 des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrages vom 31. August
1991 (GVBl. I S. 367, 371), zuletzt geän-
dert durch den Achten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober
2004 (GVBl. 2005 I S. 118, 119), beauf-
tragten Stelle zum Zwecke des Einzugs
der Rundfunkgebühren nach § 8 Abs. 2
des Rundfunkgebührenstaatsvertrages im
Falle der Anmeldung, Abmeldung oder
des Todes folgende Daten von Einwohne-
rinnen und Einwohnern ab dem sech-
zehnten Lebensjahr:

1. Familiennamen (jetzi-
ger und früherer Name 
mit Namensbestand- 0101 bis 0104,
teilen) 0201 bis 0204,

2. Vornamen 0301 und 0302,

3. Tag der Geburt 0601,

4. Anschriften (gegen-
wärtige und frühere
Anschriften, Haupt- 
und Nebenwohnung) 1201 bis 1222,

5. Tag des Ein- und 
Auszugs 1301, 1306, 1308,

6. Familienstand 1401,

7. Sterbetag 1901.

(2) Die übermittelten Daten dürfen nur
verwendet werden, um Beginn und Ende
der Rundfunkgebührenpflicht sowie die
Landesrundfunkanstalt, der die Grundge-
bühr zusteht, zu ermitteln. Der Hessische
Rundfunk und die von ihm beauftragte
Stelle haben durch technische und orga-
nisatorische Maßnahmen sicherzustellen,
dass die Daten nur berechtigten Bediens-
teten zur rechtmäßigen Aufgabenerfül-
lung zur Kenntnis gelangen und nicht
mehr erforderliche Daten innerhalb eines
halben Jahres gelöscht werden.

§ 23

Datenübermittlungen über Alters- und
Ehejubilare an die Staatskanzlei

Die Meldebehörde übermittelt der
Staatskanzlei zum Zwecke der Ehrung
von Altersjubilaren aus Anlass ihres 100.
und jeden weiteren Geburtstages sowie
zum Zwecke der Ehrung von Ehejubila-
ren ab ihrem 65. Ehejubiläum automati-
siert folgende Daten der Jubilare:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. frühere Namen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Tag der Geburt 0601,

6. Tag und Art des 
Jubiläums 0601 und 1402,

7. Staatsangehörigkeiten 1001,

8. gegenwärtige An-
schriften, Status der 
Wohnung 1201 bis 1213,

9. Familienstand 1401,

10. Übermittlungssperren 
nach § 34 Abs. 5 und 
nach § 35 Abs. 5 in 
Verbindung mit Abs. 3 
des Hessischen Mel- 1801, Schlüs- 
degesetzes sel 3 und 5,

11. Sterbetag 1901.

§ 24

Datenübermittlung an den 
Kirchlichen Suchdienst

(1) Die Meldebehörde hat mindestens
halbjährlich die in § 33 Abs. 1 des Hessi-
schen Meldegesetzes bezeichneten Daten
beim Zuzug von Personen, die aus den in
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenen-
gesetzes in der Fassung vom 2. Juni 1993
(BGBl. I S. 830), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1950), bezeichneten Gebieten stammen
und die vor dem 2. September 1939 gebo-
ren sind, dem Kirchlichen Suchdienst
(Zentrale der Heimatortskarteien), Les-
singstraße 1, 80336 München, zu übermit-
teln.

(2) Daten über Betroffene, für die im
Melderegister eine Auskunftssperre nach
§ 34 Abs. 5 des Hessischen Meldegeset-
zes eingetragen ist, werden nicht über-
mittelt.

§ 25

Datenübermittlung an die 
Verwaltungsbehörde

(1) Die Meldebehörde übermittelt au-
tomatisiert im Rahmen eines Datenab-
gleichs nach Abs. 2 der für die Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten zuständigen
Behörde (Verwaltungsbehörde) zum Zwe-
cke der Erfüllung der ihr obliegenden
Aufgaben folgende personenbezogene
Daten von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern:

1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Geburtsname mit 
Namensbestandteilen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

6. Tag des Ein- und 1301, 1306 
Auszugs und 1308,

7. frühere Anschrift 1215 bis 1223,

8. letzte inländische 
Anschrift 1201 bis 1213.

(2) Die Datenübermittlungen finden in
Form eines Datenabgleichs statt. Die Ver-
waltungsbehörde übermittelt der Melde-
behörde automatisiert zum Zwecke der
richtigen Zuordnung folgende Daten:
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1. Familiennamen (jetzi-
ger Name mit Namens-
bestandteilen) 0101 bis 0106,

2. Geburtsname mit 
Namensbestandteilen 0201 und 0202,

3. Vornamen 0301 und 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Ordensnamen/Künst-
lernamen 0501 und 0502,

6. Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603,

7. Anschriften 1202 bis 1211.

§ 26

Kostenpauschale

Für die nach Maßgabe des § 31 Abs. 5
des Hessischen Meldegesetzes zu über-
lassenden Daten an die in § 7 genannte
öffentliche Stelle erhält jede Gemeinde,
die nicht ein Kommunales Gebietsrechen-
zentrum mit der Verarbeitung der Melde-
daten beauftragt hat, einmalig eine Kos-
tenpauschale. Diese beträgt für Gemein-

den mit mehr als 100 000 Einwohnern
4 000 Euro, für Gemeinden mit einer Ein-
wohnerzahl zwischen 35 000 und 100 000
Einwohnern 3 000 Euro und für Gemein-
den mit weniger als 35 000 Einwohnern
2 000 Euro. Die Auszahlung erfolgt auf
Antrag durch das Präsidium für Technik,
Logistik und Verwaltung.

§ 27

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Meldedaten-Übermittlungsverord-
nung in der Fassung vom 24. September
1990 (GVBl. I S. 587, 590, 749)1), geändert
durch Verordnung vom 10. Mai 1993
(GVBl. I S. 190), wird aufgehoben.

§ 28

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft und mit Ablauf
des 31. Dezember 2011 außer Kraft; aus-
genommen davon ist § 27.
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Aufgrund des § 50 Abs. 6 des Hessi-
schen Forstgesetzes in der Fassung vom
10. September 2002 (GVBl. I S. 582), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. Ok-
tober 2005 (GVBl. I S. 674), wird nach An-
hörung des Landesforstausschusses ver-
ordnet: 

§ 1

Allgemeines

(1) Die Forstausschüsse werden für die
Dauer von fünf Jahren berufen. Für jedes
in den Forstausschuss zu berufende Mit-
glied ist eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter zu berufen. 

(2) Als Mitglied und Stellvertreterin
oder Stellvertreter kann nur berufen wer-
den, wer 

1. seinen Hauptwohnsitz oder Waldbesitz
in dem Gebiet hat, für das der Forst-
ausschuss zuständig ist, oder in diesem
Gebiet als Arbeitnehmerin oder Ar-
beitnehmer in der Forstwirtschaft tätig
ist, 

2. als Gemeindevertreterin oder Gemein-
devertreter wählbar ist.

Mitglieder und Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter sind abzuberufen, wenn die
Voraussetzungen der Berufung nicht
mehr gegeben sind.

(3) Die in § 50 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Hessischen Forstgesetzes genannten Ver-
bände und Gewerkschaften haben bin-
nen sechs Wochen nach Aufforderung
durch die Vorsitzenden der Forstaus-
schüsse ihre Vertreterinnen und Vertreter
zu benennen. Soweit diese von ihrem
Vorschlagsrecht nicht rechtzeitig Ge-
brauch machen, kann die Leiterin oder
der Leiter der zuständigen Forstbehörde
die fehlenden Mitglieder für die in Satz 1
bezeichneten Verbände und Gewerk-
schaften berufen.

§ 2

Beschlussfassung, Geschäftsführung

(1) Die Forstausschüsse sind beschluss-
fähig, wenn bei der Beschlussfassung
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder an-
wesend ist. Die Zahl der anwesenden
Mitglieder ist für die Beschlussfähigkeit
ohne Bedeutung, wenn der Ausschuss
nach Beschlussunfähigkeit zum zweiten
Male zur Verhandlung über denselben
Gegenstand einberufen ist. Bei der zwei-
ten Einberufung ist hierauf ausdrücklich
hinzuweisen. 

(2) Die Beschlüsse der Forstausschüsse
werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt der Beschlussvor-
schlag als abgelehnt.

(3) Die Forstausschüsse geben sich je-
weils eine Geschäftsordnung. In dieser

kann geregelt werden, wie oft der
Forstausschuss zusammenzutreten hat
und ob Beschlüsse in einem schriftlichen
Verfahren gefasst werden können. 

§ 3

Reisekosten

(1) Die im Dienst eines Dienstherrn im
Geltungsbereich des Hessischen Reise-
kostengesetzes beschäftigten Mitglieder
der Forstausschüsse erhalten Reisekos-
tenvergütung wie bei Dienstreisen. Den
übrigen Ausschussmitgliedern werden
die Reisekosten in entsprechender An-
wendung des Hessischen Reisekostenge-
setzes nach Reisekostenstufe 1 erstattet. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die nicht Beschäftigte des Landes
sind, wird außer Reisekostenvergütung
nach Abs. 1 der nachgewiesene Ver-
dienstausfall ersetzt. Er ist zusammen mit
der Reisekostenvergütung anzufordern. 

(3) Ausschussmitglieder, die nicht Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer
sind, erhalten neben den zu erstattenden
Reisekosten nach Abs. 1 für Zeitversäum-
nis und entgangenen Arbeitsverdienst 
eine Entschädigung, soweit eine solche
nicht von anderer Seite gewährt wird; die
Höhe der Entschädigung wird durch Ver-
waltungsvorschrift festgesetzt. 

§ 4

Forstamtsausschüsse

(1) Für den Staatswald, den Körper-
schaftswald und den Privatwald werden
für je angefangene 4 000 Hektar Wald-
fläche jeweils eine Vertreterin oder ein
Vertreter berufen, die Zahl der Mitglieder
wird dabei jeweils auf höchstens drei be-
grenzt. Für den Staatswald sind Mitglied
die Leiterin oder der Leiter des Forstamts
kraft Amtes sowie bis zu zwei Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter des Forstamts.

(2) Beträgt die Zahl der Besitzerinnen
und Besitzer von Körperschaftswaldun-
gen innerhalb des Forstamtsbezirks mehr
als zehn, wird für den Körperschaftswald
zusätzlich eine weitere Vertreterin oder
ein weiterer Vertreter in den Forstamts-
ausschuss berufen. Beträgt die Zahl der
privaten Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer innerhalb des Forstamtsbezirks
mehr als 1 500, wird für den Privatwald
zusätzlich ebenfalls eine weitere Vertrete-
rin oder ein weiterer Vertreter berufen.

(3) Ein Drittel der Mitglieder der Forst-
amtsausschüsse sollen Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer sein, dabei ist auf
eine ganze Zahl abzurunden. Mindestens
jedoch sind zwei Mitglieder als Vertreter
für die Arbeitnehmerschaft zu berufen,
davon entfallen auf den Staats- und den
Körperschaftswald je ein Mitglied. Sie
werden auf die Quote der jeweiligen Be-
sitzart angerechnet.

Verordnung 
über Forstausschüsse*)

Vom 14. Juli 2006

*) GVBl. II 86-36
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(4) Im Bereich eines Nationalparks
wird kein Forstamtsausschuss gebildet. 

(5) Maßgebend für die Zahl der zu be-
rufenden Vertreterinnen oder Vertreter
der einzelnen Waldeigentumsarten sind
der Waldflächenbestand und die Zahl der
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer am
1. Januar des Jahres, in dem der Forstaus-
schuss berufen wird.

§ 5

Übergangsbestimmung

Die nach bisherigem Recht berufenen
Ausschüsse bleiben bis zum Ablauf ihrer
jeweiligen Amtsperiode im Amt.

§ 6

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung über Forstausschüsse
vom 7. Juni 1979 (GVBl. I S. 149)1), geän-
dert durch Gesetz vom 29. März 1988
(GVBl. I S. 130), wird aufgehoben.

§ 7

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

1) Hebt auf GVBl. II 86-21

Wiesbaden,  den 14. Juli 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Berichtigung

Betr.: Bekanntmachung der Neufassung
des Landtagswahlgesetzes vom 
7. April 2006 (GVBl. I S. 110)

Die Angaben zu Wahlkreis 3 – Kassel-
Stadt I, Wahlkreis 4 – Kassel-Stadt II und
Wahlkreis 49 Darmstadt-Stadt I in der An-
lage zu § 7 Abs. 1 des Landtagswahlge-
setzes erhalten folgende Fassung:

„Wahlkreis 3 – Kassel-Stadt I

umfasst folgende Ortsbezirke der kreis-
freien Stadt Kassel:

3 West, 4 Wehlheiden, 5 Bad Wilhelms-
höhe, 6 Brasselsberg, 7 Süsterfeld/Helle-
böhn, 8 Harleshausen, 9 Kirchditmold, 
20 Oberzwehren, 21 Nordshausen, 
22 Jungfernkopf.

Wahlkreis 4 – Kassel-Stadt II

umfasst folgende Ortsbezirke der kreis-
freien Stadt Kassel:

1 Mitte, 2 Südstadt, 10 Rothenditmold, 
11 Nord (Holland), 12 Philippinenhof-
Warteberg, 13 Fasanenhof, 14 Wesertor, 
15 Wolfsanger/Hasenhecke, 16 Betten-
hausen, 17 Forstfeld, 18 Waldau, 19 Nie-
derzwehren, 23 Unterneustadt.

Wahlkreis 49 – Darmstadt-Stadt I

umfasst die statistischen Bezirke 110 bis
340, 610 bis 640, 810, 820, 910 und 920
der kreisfreien Stadt Darmstadt.“
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